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BEGRUNDUNG
1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
. Griinde und Ziele des Vorschlags

Die EU ist eine Wertegemeinschaft, die mit der Geschichte und Identitdt Europas verflochten
und im EU-Vertrag verankert ist. Laut Artikel 2 des Vertrags iiber die Europdische Union
(EUV) sind diese Werte allen Mitgliedstaaten gemeinsam und umfassen Demokratie,
Wahrung der Menschenrechte, Nichtdiskriminierung, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und
Pluralismus. Dazu gehort auch die kulturelle Vielfalt, die freie Meinungsduflerung,
einschlieBlich der Freiheit und Vielfalt der Medien und der kiinstlerischen Freiheit, die auch
in der Charta der Grundrechte der Europdischen Union verankert sind.

Die Beteiligung und das Engagement der Biirgerinnen und Biirger, die Transparenz und
Rechenschaftspflicht in den Entscheidungsprozessen sowie die Achtung der Grundrechte und
der Rechtsstaatlichkeit tragen zur Vitalitdt der europdischen Demokratie bei. Die Medien
spielen eine entscheidende Rolle bei der Forderung der 6ffentlichen Meinungsbildung und der
freien 6ffentlichen Debatte. Audiovisuelle Inhalte und alle anderen kiinstlerischen, kulturellen
und kreativen Ausdrucksformen, einschlieSlich des kulturellen Erbes, sind fiir die Vielfalt
Europas, die Stiarkung der gesellschaftlichen Widerstandsfahigkeit und des gegenseitigen
Verstindnisses von wesentlicher Bedeutung. Uber ihren Eigenwert und ihre gesellschaftliche
Wirkung hinaus sind sie auch ein starker Motor fiir nachhaltiges Wirtschaftswachstum und
Wettbewerbsfahigkeit, Innovation und Beschéftigung und stellen eine sanfte Einflusskraft dar,
weshalb sie fiir die Zukunft Europas so wichtig sind.

Die Bedeutung finanzieller Eingriffe der EU in diesen Bereichen liegt darin, dass es damit
moglich ist, eine inklusive und partizipative Governance mit einer informierten und aktiven
Biirgerschaft zu fordern, die Grundrechte zu schiitzen und zur Geltung zu bringen, die
Gleichstellung und Nichtdiskriminierung zu fordern und die kulturelle Vielfalt und alle Arten
kiinstlerischer ~Ausdrucksformen zu wiirdigen. Europas florierende Kreativ- und
Medienbranche, sein audiovisueller Sektor und der Reichtum seiner Kulturen und seines
Kulturerbes sind fiir die européische Identitit von zentraler Bedeutung. Diese Politikbereiche
stehen jedoch vor groBBen Herausforderungen, die eine ganzheitliche Reaktion der Union
erforderlich machen.

Die Werte der Union sind von innen wie von auBlen unter Druck geraten, z. B. durch
Probleme der Rechtsstaatlichkeit, Ungleichheiten, Diskriminierung, Grundrechtsverletzungen,
schwindendes Vertrauen in demokratische Institutionen und geschwichtes Vertrauen in
demokratische Prozesse. Es bestehen nach wie vor strukturelle Ungleichheiten sowie Gewalt
und Diskriminierung aus Griinden des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion
oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung, die
hdufig als Rassismus und andere Formen der Intoleranz zum Ausdruck kommen. Gleichzeitig
wird die traditionelle Rolle unabhédngiger Organisationen der Zivilgesellschaft bei der
Bekdmpfung dieser Tendenzen durch eine Schwichung der finanziellen und politischen
Unterstiitzung infrage gestellt.

Die europdische Medienwirtschaft gilt als eine Hochburg der Qualitidt und Kreativitit, sie
konkurriert heute aber mit globalen Online-Plattformen um die Aufmerksamkeit der
Biirgerinnen und Biirger sowie der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Verbreitung aus
der EU stammender audiovisueller Inhalte ist nach wie vor auf nationaler Ebene fragmentiert,
und der grofite Teil der Film- und Kinoeinahmen und Streaming-Abonnements entfillt auf
Akteure von auflerhalb der EU. Ebenso hat sich die Videospielebranche in der
zeitgenossischen digitalen Kultur zwar einen festen Platz erobert (mehr als die Halfte der EU-
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Bevolkerung spielt regelméBig Videospiele), der Videospielemarkt der Union wird aber nach
wie vor weitgehend von globalen Wettbewerbern dominiert. Letztlich ist die Integritit des
Informationsraums durch die Verbreitung von Desinformation und die Zunahme
ausléndischer Informationsmanipulation und Einmischung, die von feindseligen Akteuren wie
Russland ausgeht, in Gefahr geraten. Die Bedrohungen des Medienpluralismus werden durch
Phidnomene wie die Konzentration des Medieneigentums noch verschérft. Parallel dazu
verzeichnen Nachrichtenmedien riickldufige Werbeeinnahmen und Anzeigenverkédufe, weil
digitale Wettbewerber mittlerweile einen wachsenden Anteil dieser Umsétze vereinnahmen
und neue Verbrauchsgewohnheiten geprdgt haben. All diese Faktoren haben zur Folge, dass
die Medien zunehmend ums Uberleben kiimpfen.

Die Kultur selbst wie auch die Kultur- und Kreativbranchen und -unternehmen in der Union
sind sowohl auf nationaler Ebene auch auf sprachlicher Ebene fragmentiert und spiegeln so
unsere reiche Vielfalt wider. Dies beschrinkt eine transnationale kiinstlerische
Zusammenarbeit ebenso wie die Publikumsreichweite und die Entwicklung innovativer
Verfahren, aber auch die Widerstandsfahigkeit und das Wettbewerbspotenzial dieser Sektoren
und ihre Moglichkeiten, zur Stirkung des gesellschaftlichen Wohlergehens beizutragen. Die
Fachkréfte der Kultur- und Kreativwirtschaft haben Schwierigkeiten, grenziiberschreitend zu
arbeiten und Zugang zu neuen Moglichkeiten und Mirkten zu erhalten, was geografische
Ungleichgewichte noch verschérft und die Verbreitung européischer kultureller Werke
verringert. Die begrenzte grenziiberschreitende Mobilitdt und Zusammenarbeit behindert die
Vernetzung, GroBenvorteile, die Biindelung von Fachwissen und ein gemeinsames
schopferisches Tun. All dies wére jedoch fiir die Aufrechterhaltung von Kreativkarrieren und
einer starken Kultur- und Kreativbranche wichtig. Gleichzeitig wird das reiche Kulturerbe
Europas von einer Kombination aus  Haushaltszwidngen,  Anfilligkeit fiir
Umweltverschmutzung, Klimawandel und Naturkatastrophen sowie Veruntreuung oder
Zerstorung bedroht.

SchlieBllich sehen sich die Gesellschaft und die Kreativ-, Kultur- und Medienwirtschaft mit
gemeinsamen technologischen Abhéngigkeiten konfrontiert und konnten daher von einem
gemeinsamen Vorgehen profitieren. Sie leiden unter finanziellen Schwichen, Hindernissen
beim Zugang zu Finanzmitteln, Schwierigkeiten bei der Nutzung und Ubernahme
angewandter Innovationen, aber auch mangelnder Anpassung an neu bendtigte Kompetenzen
und den digitalen Wandel. Unterdessen geraten die Biirgerinnen und Biirger und die Medien-
und Kulturlandschaft zunehmend unter den Einfluss von Technologiegiganten von auf3erhalb
der EU, die mit ihren algorithmischen Empfehlungen, mit automatisierter Verbreitung und mit
KI-generierten Inhalten Einfluss darauf nehmen, welche Inhalte konsumiert werden.

Hierbei handelt es sich um transnationale Herausforderungen, die ohne gemeinsame
Losungen, Koordinierung, Steuerung und Unterstiitzung auf EU-Ebene nicht wirksam
bewiltigt werden konnen. EU-MaBnahmen konnen dazu beitragen, die Zusammenarbeit, den
Kapazititsautbau und ein gegenseitiges Lernen zu ermoglichen. Sie kénnten helfen, das
Potenzial dieser Sektoren zu optimieren und zu kombinieren, um das Wirtschaftswachstum,
die gesellschaftliche Entwicklung und die kulturelle Vielfalt zu fordern.

Die EU hat die Bewiltigung der Herausforderungen in Bezug auf Kultur, Medien und
Gleichstellung, Biirgerinnen und Biirger, Rechte und Unionswerte im Laufe der Jahre mithilfe
verschiedener Finanzierungsprogramme unterstiitzt. Im Rahmen des Mehrjdhrigen
Finanzrahmens (MFR) 2021-2027 wurden die Kultur, die Kultur- und Kreativwirtschaft und
die audiovisuellen Medien im Zuge des Programms Kreatives Europa mit dem Ziel
unterstiitzt, die kulturelle und sprachliche Vielfalt und das kulturelle und sprachliche Erbe
Europas zu schiitzen, weiterzuentwickeln und zu fordern sowie zur Wettbewerbsfahigkeit
dieser Sektoren, insbesondere des audiovisuellen Sektors, beizutragen. Die Forderung und der
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Schutz der Rechte und Unionswerte, wie sie in den Vertrdgen, der Charta und den geltenden
internationalen Menschenrechtsiibereinkommen verankert sind, sind derweil in erster Linie
Gegenstand des Programms ,,Biirgerinnen und Biirger, Gleichstellung, Rechte und
Werte“ (CERV). Das Programm CERYV unterstiitzt Organisationen der Zivilgesellschaft, die
auf europdischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene sowie an der Basis tétig sind, bei
ithrer Arbeit zum Schutz und zur Forderung der Werte der Union. In einigen Bereichen wie
Nachrichtenmedien und Bekdmpfung von Desinformation war die Unterstiitzung der Union
auf mehrere unterschiedliche Programme verteilt. So umfasst der sektoreniibergreifende
Aktionsbereich des  Programms  Kreatives Europa  besondere = MafBlnahmen  fiir
Medienpluralismus, Medienkompetenz und Medienzusammenarbeit, wogegen im Bereich
Multimedia-Aktionen die Bereitstellung von Informationen zu EU-Themen unterstiitzt
wurde. Die Bekdmpfung von Desinformation wird bislang {iiber das Programm
Digitales Europa finanziert.

Der MFR-Vorschlag 2028-2034 zielt darauf ab, derzeit im EU-Haushalt bestehende
~Komplexititen, Schwichen und Rigidititen® anzugehen, und bietet einen gezielter
ausgerichteten, einfacheren Rahmen mit weniger Programmen, die aber eine groBere Wirkung
entfalten. Aus diesem Grund und zur Erhéhung der Flexibilitdt und Anpassungsfahigkeit des
Haushalts an sich verdndernde Gegebenheiten und neu auftretende Probleme bezweckt dieser
Vorschlag eine Straffung der EU-MaBnahmen in den Bereichen Kultur, Medien und
Gleichstellung, Biirgerinnen und Biirger, Rechte und Werte und gegebenenfalls die
ErschlieBung von Verbindungen und Synergien unter Beriicksichtigung der Einzigartigkeit
und der besonderen Bediirfnisse jedes dieser Politikbereiche.

Im Bereich der Gleichstellung, Biirgerinnen und Biirger, Rechte und Werte wird der
Vorschlag dazu beitragen, die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die Grundrechte und die
Gleichstellung zu wahren, Diskriminierung zu verringern und die Handlungsfahigkeit der
Zivilgesellschaft zu stirken. Das neue Programm wird auch zur Bekidmpfung
geschlechtsspezifischer Gewalt sowie von Gewalt gegen Kinder und andere gefdhrdete
Gruppen beitragen. Dariiber hinaus wird es zur Stiarkung der demokratischen Resilienz und
Teilhabe beitragen.

Die Medien sind eine Triebkraft fiir demokratische Werte, kulturelle Vielfalt und
Wirtschaftswachstum. Der Mediensektor umfasst unter anderem Inhalte wie Filme, Serien,
Videospiele, Nachrichten und Informationen, immersive Realitdt und Multimedia, aber auch
Dienstleistungen wie Filmvorfiihrungen, Fernseh- und Horfunksendungen, Print- und Online-
Veroffentlichungen, Online-Videos und Podcasts. Um ihrer gesellschaftlichen Bedeutung
gerecht werden zu konnen, miissen der audiovisuelle Sektor und die Medienbranche
widerstandsfahig und wettbewerbsfdhig sein. Der Vorschlag wird einen freien,
wettbewerbsfiahigen und vielfiltigen Medienraum und audiovisuellen Raum unterstiitzen. Er
wird einerseits die Produktion, die Verbreitung, die Verwertung der Rechte des geistigen
Eigentums und den Konsum audiovisueller Werke und anderer Formen von Medieninhalten
wie Spielen fordern. Andererseits wird er dazu beitragen, die Lebensfdhigkeit und den
Pluralismus des Informationsmarktes zu schiitzen, und zwar insbesondere durch die
Unterstilitzung der Nachrichtenmedien und die Wahrung der Unabhéngigkeit der Medien,
auch auf regionaler und lokaler Ebene. AufBlerdem wird er zum Vorgehen gegen
Desinformation und gegen Informationsmanipulation und Einmischung aus dem Ausland
beitragen.

Die Kultur und die Kultur- und Kreativwirtschaft bilden einen grolen Reichtum fiir Europa
und vermitteln in aller Welt das Bild eines dynamischen Kontinents. Dazu gehéren unter
anderem die darstellende Kunst, die Literatur und Buchverlage, Musik und bildende Kunst,
das materielle und immaterielle Kulturerbe, Architektur, Archive, Bibliotheken und Museen,
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Kunsthandwerk und Design, die allesamt Inhalte auf verschiedenen Trigern und in
verschiedenen Formaten hervorbringen. Die EU-Maflnahmen im Kulturbereich werden dazu
beitragen, das grenziiberschreitende kulturelle Schaffen und die grenziibergreifende kulturelle
Zusammenarbeit zu steigern, die kulturelle Teilhabe und die Zugénglichkeit einer Vielfalt
europdischer kultureller Ausdrucksformen zu verbessern und das kulturelle Erbe zu schiitzen
und zu bewahren. Uberdies wird der Vorschlag dazu beitragen, die Verbreitung vielfiltiger
kultureller Werke zu steigern, die Mobilitdt der Fachkriafte zu erhdhen und die Inklusivitit
und Generationengerechtigkeit mittels der Kultur zu férdern. Nicht zuletzt wird er auch die
soziale, wirtschaftliche und externe Dimension des Kultur- und Kreativsektors stiarken.

Die EU sollte Synergien zwischen Medien, Kultur und Zivilgesellschaft férdern, indem sie
offentliche und private Einrichtungen zusammenbringt und die sektoreniibergreifende
Zusammenarbeit und die Innovation fordert, um gemeinsame Herausforderungen zu
bewiltigen und die Resilienz der Gesellschaft und die demokratische Teilhabe zu verbessern.

Auf dieser Grundlage ist ein finanzielles Eingreifen der EU am besten geeignet, bestehende
erfolgreiche Programme zu verbessern und auszuweiten, transnationale Herausforderungen
besser anzugehen und Liicken zu schlieBen, die auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht
geschlossen werden konnen. Der Vorschlag wird auch fiir eine groBere Kohdrenz und eine
bessere Abstimmung zwischen Regulierungspolitik und Finanzierungsinstrumenten sowie
zwischen Innen- und AuBlenpolitik sorgen. Daher wird der Vorschlag dazu beitragen, Europas
Gesellschaften, Medien und Kultur zu stiarken, die Werte der Union und die demokratische
Teilhabe zu fordern und das Potenzial der Union als Quelle fiir Fortschritt, nachhaltige
Entwicklung und Wachstum voll auszuschopfen.

Die Politikbereiche, auf die sich dieser Legislativvorschlag erstreckt, sind fest in den EU-
Vertrdgen verankert, die die Rechtsgrundlage fiir EU-MaBnahmen in Form von
Finanzierungsprogrammen der Union bilden, und tragen zur Verfolgung der langfristigen
Ziele der Union bei. Der Vorschlag sieht als Anwendungsbeginn den 1. Januar 2028 vor.

. Kohirenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich

Grundrechte, Werte der EU und Demokratie

Der Vorschlag steht voll und ganz im Einklang mit der Charta der Grundrechte der
Européiischen Union und allen einschldgigen politischen und rechtlichen Rahmen der EU auf
dem Gebiet der Gleichstellung und Nichtdiskriminierung. Er trdgt auch zur Verwirklichung
der Strategie der Union der Gleichheit bei. Ein Kernziel der Europdischen Union besteht
darin, durch einen Multi-Stakeholder-Ansatz und ein sektoreniibergreifendes Vorgehen dafiir
zu sorgen, dass alle Menschen unabhédngig von Geschlecht, ethnischer Zugehorigkeit,
Behinderung, sexueller Ausrichtung, Alter, Religion oder Weltanschauung ohne
Diskriminierung leben und uneingeschriankt am gesellschaftlichen Leben teilhaben kdnnen.

Das Eintreten der Europdischen Union fiir die Gleichstellung ist in zahlreichen wichtigen
Mitteilungen und Aktionsplédnen verankert. In der Strategie der Europdischen Kommission fiir
die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen aus dem Jahr 2020 und der Strategie flir die
Gleichstellung der Geschlechter aus dem Jahr 2021 wird das Engagement der EU gegen
Diskriminierung und fiir die Forderung der Gleichstellung in allen Bereichen der Gesellschaft
hervorgehoben. Beide Strategien werden verldngert, da die derzeitigen Strategien im
Jahr 2025 auslaufen. Ergénzt wird dieses Vorgehen durch die anstehende EU-Strategie gegen
Rassismus 2026-2030, den Strategischen Rahmen der EU zur Gleichstellung, Inklusion und
Teilhabe der Roma (2020-2030), die Strategie fiir die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (2021-2030), die EU-Kinderrechtsstrategie, die EU-Strategie zur Bekdmpfung
von Antisemitismus und zur Forderung jlidischen Lebens (2021-2030) und den
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Arbeitsschwerpunkt zur Bekdmpfung von Hass gegen Muslime. Die anstehende Strategie fiir
Generationengerechtigkeit ist in diesem Zusammenhang ebenfalls von Bedeutung.

Der erste umfassende EU-Demokratierahmen wurde im Zuge des europdischen Aktionsplans
fiir Demokratie von 2020, des MaBBnahmenpakets zur Stirkung der Demokratie und zum
Schutz der Integritdt von Wahlen von 2021 und des Pakets zur Verteidigung der Demokratie
von 2023 in Synergie mit dem auswirtigen EU-Aktionsplan fiir Menschenrechte und
Demokratie 2020-2027 entwickelt. Zu den jiingsten Rechtsvorschriften auf diesem Gebiet
gehoren die Verordnung iiber die Transparenz politischer Werbung und die EU-Vorschriften
zum Schutz von Personen, die sich offentlich beteiligen, vor offensichtlich unbegriindeten
Klagen oder missbrauchlichen Gerichtsverfahren (,,strategische Klagen gegen Offentliche
Beteiligung®).

Mit dem kiinftigen Europiischen Schutzschild fiir die Demokratie sollen die Demokratie
und die demokratische Resilienz weiter geschiitzt und verstirkt werden. Ziel ist es, den
zunehmenden Bedrohungen fiir demokratische Institutionen, Systeme und Prozesse in der EU
entgegenzuwirken und das Vertrauen der Biirgerinnen und Biirger in die Demokratie zu
steigern sowie ihre Teilhabe an der Demokratie zu verbessern. Die kiinftige EU-Strategie fiir
die Zivilgesellschaft wird darauf abzielen, die Zivilgesellschaft weiter zu schiitzen und ihre
Handlungsfahigkeit zu stérken, und soll die Anerkennung der Arbeit der Zivilgesellschaft und
ihres Beitrags zur EU-Politik nachdriicklich zum Ausdruck bringen.

Medien und audiovisueller Bereich

Dieser Legislativvorschlag baut auch auf dem bestehenden EU-Rahmen fiir die Medien und
den audiovisuellen Bereich auf, in dem sich Regulierung, Finanzierung und Politik
gegenseitig wirksam unterstiitzen und so die demokratische Debatte erleichtern, unsere Kultur
bereichern und den digitalen Wandel mit wettbewerbsfihigen EU-Medienakteuren
vorantreiben.

Er wird die Binnenmarktpolitik der EU im audiovisuellen Sektor und im Mediensektor
begleiten, und durch seine Gestaltung die bestehenden Rechtsinstrumente erginzen und
verstirken. Mit der Richtlinie iiber audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richtlinie)
wurde ein gemeinsamer Rechtsrahmen fiir audiovisuelle Mediendienste in der gesamten EU
geschaffen, der z. B. Bestimmungen fiir die Forderung europdischer und unabhéngiger Werke,
den Jugendschutz und die Regulierung audiovisueller Werbung enthilt. Zusammen mit der
AVMD-Richtlinie wird das vorgeschlagene Programm die Moglichkeiten der européischen
Wirtschaftsakteure im audiovisuellen Sektor zur Finanzierung, Herstellung und Verbreitung
von Werken verbessern, damit diese in den verschiedenen Kommunikationsmedien
ausreichend sichtbar und fiir das Publikum in einem offeneren, wettbewerbsorientierteren
Markt inner- und auflerhalb Europas attraktiv sind.

Das kiirzlich verabschiedete Européische Medienfreiheitsgesetz (EMFA) enthélt Garantien
fiir die Medienfreiheit und den Medienpluralismus, darunter auch Schutzvorkehrungen gegen
politische Einflussnahme, fiir mehr Transparenz hinsichtlich der Eigentumsverhéltnisse im
Medienbereich und Verpflichtungen in Bezug auf die Unabhingigkeit 6ffentlich-rechtlicher
Medien. Das vorgeschlagene Programm wird das EMFA insofern ergéinzen, als es eine
finanzielle Unterstiitzung der Nachrichtenmedien und die Stirkung ihrer redaktionellen
Unabhingigkeit vorsieht.

Ferner wird es auf dem Verhaltenskodex zur Bekdmpfung rechtswidriger Hassreden im
Internet, dem Aktionsplan gegen Desinformation von 2018 und dem Verhaltenskodex zur
Bekampfung von Desinformation aufbauen, die kiirzlich in den Koregulierungsrahmen des
Gesetzes iiber digitale Dienste (DSA) integriert wurden, und soll dadurch die
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Medienkompetenzen und das Lagebewusstsein im Online-Informationsraum in allen
Mitgliedstaaten verbessern helfen.

Kultur

In Bezug auf die Kultur, das Kulturerbe und den Kultur- und Kreativsektor wird die Initiative
den kiinftigen Kulturkompass fiir Europa begleiten, der als strategischer Politikansatz
konzipiert ist und darauf abzielt, die Kultur und die Kultur- und Kreativwirtschaft in die
iibergeordneten politischen Ziele der Union einzubetten und ihre vielfdltigen Dimensionen zu
lenken und nutzbar zu machen.

Die Initiative baut auf mehreren wichtigen politischen Initiativen auf, darunter auf der
Europiischen Agenda fiir Kultur, den Arbeitsplinen des Rates fiir Kultur, der EU-
Strategie fiir internationale Kulturbeziehungen und dem Europiischen Aktionsrahmen
fiir das Kulturerbe, die allesamt eine grofere Rolle der Kultur und der Kultur- und
Kreativwirtschaft bei der weiteren sozialen, wirtschaftlichen und internationalen Entwicklung
unserer Union vorsehen. Sie stimmt iiberein mit anderen europdischen Initiativen wie dem
Neuen Europiischen Bauhaus, der Aktion Kulturhauptstidte Europas und der Aktion
Europiisches Kulturerbe-Siegel. Ferner steht sie im Einklang mit der Erklarung von Rom
von Mirz 2017, in der die Mitgliedstaaten und die Organe der EU die Zielvorstellung einer
Union formulierten, ndmlich ,.eine Union, in der die Biirgerinnen und Biirger neue
Moglichkeiten zu kultureller und gesellschaftlicher Entfaltung und wirtschaftlichem
Wachstum haben ...; eine Union, die unser kulturelles Erbe bewahrt und kulturelle Vielfalt
fordert™.

Uberdies entspricht sie der Mitteilung der Kommission iiber die ,,Stirkung der europiischen
Identitdt durch Bildung und Kultur, in hervorgehoben wurde, dass es ,,im gemeinsamen
Interesse aller Mitgliedstaaten [liegt], das volle Potenzial von Bildung und Kultur als
Antriebskrifte fiir Beschéftigung, soziale Gerechtigkeit und biirgerschaftliches Engagement
zu nutzen sowie als Wege, die europdische Identitit in ihrer gesamten Vielfalt zu erleben®.
Die Initiative ist auch vereinbar mit der UNESCO-Konvention von 2005 iiber den Schutz
und die Forderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, der die EU und alle
Mitgliedstaaten als Vertragsparteien beigetreten sind.

SchlieBlich ist die Initiative im Zusammenhang mit der kiinftigen EU-Strategie fiir
nachhaltigen Tourismus zu sehen, die unter anderem Reisenden und Besuchenden dabei
helfen soll, weniger bekannte Kulturrouten und Kulturerbestitten in ganz Europa zu
entdecken, wodurch die wirtschaftliche Entwicklung und lokale Arbeitspldtze gefordert
werden sollen.

. Kohirenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Die Initiative steht im Einklang mit den {ibergeordneten politischen Priorititen der
Kommission flir 2024-2029, ndamlich 1) Unterstiitzung der Menschen, Stirkung unserer
Gesellschaften und unseres Sozialmodells, 2) Schutz unserer Demokratie und Wahrung
unserer Werte, 3) nachhaltiger Wohlstand und nachhaltige Wettbewerbsfahigkeit in Europa
und 4) Europa in der Welt.

Kohdirenz mit politischen Mafinahmen zur Unterstiitzung der Menschen, zur Stirkung unserer
Gesellschaften und unseres Sozialmodells

Im Zusammenhang mit dem Mehrjdhrigen Finanzrahmen (2028-2034) werden Synergien
zwischen Initiativen in den Bereichen Medien, Kultur, Gleichstellung, Rechte und Werte und
kiinftigen MaBnahmen in den Bereichen Kompetenzen, Bildung, soziale Inklusion,
Solidaritit, Generationengerechtigkeit, Jugend sowie sozialer und territorialer Zusammenhalt
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gefordert. Diese Synergien, z. B. in den Bereichen Medienkompetenz, digitale Kompetenzen,
zivilgesellschaftliches Engagement, politische Bildung, Kompetenzentwicklung und Inklusion
durch Kreativitdt und die Kiinste werden im Einklang mit den Zielen der EU-Jugendstrategie
und des Berichts iiber die Unionsbiirgerschaft gefordert. Mit der Initiative kdnnen auch
Synergien und Komplementaritdten mit kiinftigen Maflnahmen in geteilter Mittelverwaltung
angestrebt werden, mit denen der soziale und territoriale Zusammenhalt in der EU gestérkt
werden soll.

Die Initiative ergdnzt auch andere Initiativen zur Foérderung der Grundsitze der europdischen
Saule sozialer Rechte, auch durch beschiftigungs- und sozialpolitische Maflnahmen, sowie
die Umsetzung der Europdischen Garantie fiir Kinder. Dazu gehdrt die Forderung der
gleichberechtigten Wahrnehmung von Rechten und die Forderung der Vielfalt, auch auf
regionaler und lokaler Ebene, als Mittel zur Unterstiitzung der sozialen Inklusion und fairer
Arbeitsmérkte sowie zur Bekdmpfung der Kinderarmut. Als Schliisselfaktoren bei der
Formung des offentlichen Diskurses und der Forderung des demokratischen Engagements
sind Kultur und Medien fiir den Autfbau inklusiver und resilienter Gesellschaften von
zentraler Bedeutung. Im Zusammenhang mit der Union der Kompetenzen wird die Initiative
aktiv zur Weiterbildung und Umschulung von Fachkréften der Kultur- und Kreativwirtschaft
beitragen und ihre Anpassungsfahigkeit angesichts des digitalen und 6kologischen Wandels
sowie der Verdnderungen auf dem Arbeitsmarkt verbessern helfen. Dariiber hinaus fordert das
Programm durch die Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit des Kultur- und Kreativsektors die
Schaffung von Arbeitsplitzen in diesem Sektor. Gleichzeitig wird die Initiative den
Kapazititsaufbau bei Organisationen der Zivilgesellschaft, die im Bereich Gleichstellung,
Rechte und Werte titig sind, verbessern.

Angesichts wachsender Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, gesundheitlichen
Notlagen, technischen Unfdllen, sich wandelnden Sicherheitsbedrohungen und anderen
Storungen wird diese Initiative die Widerstandsfahigkeit lebenswichtiger gesellschaftlicher
Funktionen stirken und eine resilientere, sicherere und besser gewappnete Union im Einklang
mit den Zielen der EU-Strategie fiir eine Union der Krisenvorsorge aufbauen helfen.

Kohdrenz mit der Politik im Bereich der Justiz

Die Angleichung von Justizpolitik und Rechtsstaatlichkeit schafft einen soliden Rahmen, der
fiir Rechenschaftspflicht sorgt, die rechtliche Kohdrenz in und zwischen den Mitgliedstaaten
fordert und die Grundrechte schiitzt, wodurch das Vertrauen und die Zusammenarbeit
innerhalb der Union gestidrkt werden. Die Verbindung zwischen den Grundrechten und der
Justizpolitik ist fiir die Gestaltung fairer und gerechter Gesellschaften unabdingbar. Die
Grundrechte — vom Recht auf ein faires Verfahren und der Diskriminierungsfreiheit bis zum
Schutz der Privatsphdre — definieren die grundlegenden Standards, die die Justizsysteme
einhalten miissen, und setzen abstrakte Grundsitze in konkrete rechtliche Maflnahmen und
Praktiken um. So wird beispielsweise durch Antidiskriminierungsgesetze der Grundsatz der
Gleichheit vor dem Gesetz durchgesetzt.

Durch die Synergie zwischen den Grundrechten und der Justizpolitik wird somit
sichergestellt, dass die Rechtssysteme nicht nur Missbrauch verhindern, sondern auch die
Wiirde, Gleichstellung und Freiheit aktiv fordern. Diese Synergie ist unverzichtbar, um das
Vertrauen der Offentlichkeit in die Rechtsinstitutionen zu stirken, den sozialen
Zusammenhalt zu fordern und letztlich sicherzustellen, dass die Justiz fiir alle Menschen
zugénglich und verlésslich ist. Zu diesem Zweck werden im Zusammenhang mit dem
Mehrjihrigen Finanzrahmen (2028-2034) Synergien zwischen diesem Programm und dem
kiinftigen Programm ,,Justiz* gefordert.
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Kohdrenz mit der Politik fiir den Binnenmarkt und die Wettbewerbsfihigkeit

Mit ihrem Beitrag zur Wettbewerbsfihigkeit der Medien, des audiovisuellen Sektors sowie
der Kultur- und Kreativwirtschaft wird die Initiative den politischen Rahmen der EU fiir die
Industriepolitik und die wirtschaftliche Wettbewerbsfahigkeit ergéinzen. Sie baut insbesondere
auf dem Bericht iiber den Binnenmarkt und die Wettbewerbsfahigkeit 2024 auf, in dem ein
Okosystemansatz zur Stirkung der Resilienz und strategischen Autonomie wichtiger
Industriezweige, einschlieBlich der Kultur- und Kreativwirtschaft, verfolgt wird. Sie spiegelt
auch die Ziele des Kompasses fiir Wettbewerbsfahigkeit wider, in dem klare Benchmarks zur
Verbesserung der langfristigen Produktivitit und Resilienz der EU und zur Forderung der
Innovation festgelegt sind.

Dartiber hinaus héngt die Initiative mit der Mitteilung der Kommission von 2020 ,,Eine
KMU-Strategie fiir ein nachhaltiges und digitales Europa® zusammen, die darauf abzielt, die
Kraft der europdischen KMU in Europa freizusetzen, damit sie eine Fiihrungsrolle beim
grimen und digitalen Wandel iibernehmen, und zwar gestiitzt auf drei Siulen:
Kapazititsautbau und Unterstiitzung, Abbau der regulatorischen Hiirden und Verbesserung
des Marktzugangs und Verbesserung des Zugangs zu Finanzierungsmoglichkeiten. Die
Initiative leistet auch einen Beitrag zur Verwirklichung der neuen Strategie der Europdischen
Kommission fiir die Spar- und Investitionsunion, mit der die finanziellen Moglichkeiten fiir
Unternehmen verbessert werden sollen.

Forschung und Innovation sind eine wichtige Grundlage fiir die Entwicklung inklusiver, auf
Rechten beruhender Kultur-, Kreativ- und Mediensysteme. Die Initiative wird die Synergien
mit dem kiinftigen Rahmenprogramm fiir Forschung und Innovation und dem kiinftigen
Europdischen Fonds fiir Wettbewerbsfahigkeit verstirken. Letzterer Fond umfasst auch die
Unterstiitzung der multidisziplindren Forschung zu einer Vielzahl von Themen, darunter
Demokratie, Werte, Gleichstellung und Desinformation, aber auch zu digitalen und
industriellen Themen, die eng mit der Kultur- und Kreativwirtschaft und dem kulturellen Erbe
verbunden sind. Synergien und Komplementarititen miissen verstirkt werden, um das
europdische Forschungsdkosystem zu stirken, damit der Kultur- und Kreativsektor und die
Zivilgesellschaft in vollem Umfang von den Fortschritten profitieren konnen, die auf dem
Gebiet der Forschung und Innovation in Europa gemacht werden. Das Programm wird somit
zur Ubernahme der Ergebnisse der im Zuge des Forschungsrahmenprogramms geforderten
Forschungs- und Innovationsma3nahmen beitragen.

Dartiber hinaus triagt der Vorschlag dazu bei, den digitalen Wandel in Europa im Einklang mit
den Zielen der digitalen Dekade 2030 anzugehen. Er wird den Wandel dadurch ergénzen, dass
er MaBnahmen zur Forderung der digitalen Vorsorge, der Kompetenzentwicklung und
angewandter Innovationen in den Sphdren der Gesellschaft, Kultur und Medien unterstiitzt,
wie z. B. den Aktionsplan fiir den KI-Kontinent und die Strategie ,,KI anwenden®. Uberdies
wird er bestehende Rechtsvorschriften wie das Gesetz iiber digitale Dienste, das Gesetz iiber
digitale Markte und die KI-Verordnung begleiten, indem er fiir einen besseren Zugang zu
audiovisuellen Inhalten und Medieninhalten und die Stirkung der Medienkompetenz sorgt,
aber auch einen faireren Wettbewerb und eine plattformneutrale Erreichbarkeit des
Zielpublikum fordert. Durch eine grenziiberschreitende Zusammenarbeit und Verfiigbarkeit
audiovisueller Inhalte wird die Interoperabilitit digitaler Produkte verbessert.

Kohdirenz mit der Politik fiir ein ,, Europa in der Welt*

Das vorgeschlagene Programm wird nach seiner Annahme Mallnahmen erginzen, die im
Rahmen des auswértigen Handelns der Union finanziert werden. Durch die Forderung des
kulturellen Austauschs und die weltweite Unterstiitzung der Kreativ- und Medienwirtschaft
und der audiovisuellen Inhalte der Union, auch durch internationale Zusammenarbeit, wird es
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beispielsweise neue Mérkte 6ffnen, Talente aus der ganzen Welt anziehen sowie den Einfluss
und die Attraktivitit der EU in aller Welt erhdhen. Die kiinftige Initiative wird auch die
Teilnahme von Drittlindern an dem Programm und die Unterstiitzung der internationalen
Zusammenarbeit umfassen, um Synergien mit der Politik der EU im Bereich des auswértigen
Handelns zu ermdoglichen.

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND VERHALTNISMABIGKEIT
. Rechtsgrundlage

Der Vorschlag ist auf Artikel 19 Absatz 2, Artikel 21 Absatz 2, Artikel 24, Artikel 167
Absatz 5, Artikel 168 Absatz 5 und Artikel 173 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Europdischen Union (AEUV) gestiitzt, damit die allgemeinen Ziele des Programms in
umfassender Weise verwirklicht werden konnen.

Artikel 19 Absatz 2 AEUYV sieht Fordermaflnahmen zur Unterstiitzung der MaBBnahmen vor,
die die Mitgliedstaaten treffen, um Diskriminierungen aus Griinden des Geschlechts, der
Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekdmpfen.

Demokratisches Engagement, Biirgerbeteiligung und die Forderung der Zivilgesellschaft sind
wesentliche Bestandteile des Begriffs der Unionsbiirgerschaft. Sie sind konkrete
Ausprigungen des Rechts auf Freiziigigkeit und freien Aufenthalt in der Union und
erleichtern dessen Ausiibung.

Auf der Grundlage des Artikels 21 Absatz 2 AEUV kann die Union Vorschriften erlassen,
mit denen die Ausiibung des Rechts auf Freiziigigkeit und freien Aufenthalt im Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten erleichtert wird. Dieser Artikel kann auch fiir die Information der
Biirgerinnen und Biirger sowie der Behorden iiber deren Wahlrecht wéihrend ihres Aufenthalts
in einem anderen Mitgliedstaat herangezogen werden, da solche Informationen die Ausiibung
des Rechts auf Freiziligigkeit und freien Aufenthalt in der Praxis erleichtern.

Artikel 24 AEUYV verpflichtet das Europdische Parlament und den Rat, Bestimmungen iiber
die Verfahren und Bedingungen, die fiir eine Blirgerinitiative im Sinne des Artikels 11 AEUV
erforderlich sind, festzulegen. Dies ist mit der Annahme der Verordnung (EU) 2019/788 des
Europiischen Parlaments und des Rates' geschehen. Aus dem Programm sollte die technische
und organisatorische Unterstiitzung der Durchfiihrung der genannten Verordnung finanziert
werden, um den Biirgerinnen und Biirgern die Ausiibung ihres Rechts, europdische
Biirgerinitiativen vorzuschlagen und zu unterstiitzen, zu erleichtern. Zusammen mit den
anderen in Artikel 24 AEUV genannten Rechten gewéhrleistet dieses Recht die unmittelbare
Beteiligung der Biirgerinnen und Biirger am demokratischen Leben der Union.

Nach Artikel 167 Absatz5 AEUV soll die Union FordermafBnahmen ergreifen, die einen
Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und
regionalen Vielfalt und zur Forderung des gemeinsamen kulturellen Erbes leisten. Die Union
fordert durch ihre MafBnahmen die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und
erginzt deren Téatigkeiten in Bereichen, die beispielsweise die Verbesserung der Kenntnis und
Verbreitung der Kultur und Geschichte der européischen Volker sowie die Erhaltung und den
Schutz des kulturellen Erbes von européischer Bedeutung betreffen.

Artikel 168 Absatz 5 AEUYV bildet eine Rechtsgrundlage fiir FordermaBBnahmen zum Schutz
und zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit. Gewalt, auch gegen Kinder und Frauen,
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stellt eine Gefahrdung der korperlichen und geistigen Gesundheit dar. Kinder sind besonders
schutzbediirftig und miissen stirker vor solchen Gefahren, die hédufig einen Auslandsbezug
aufweisen, geschiitzt werden. Gewalt gegen Frauen stellt ebenfalls eine ernsthafte Bedrohung
fiir die korperliche und seelische Gesundheit der Opfer dar, die ein hohes Ma3 an Schutz
bendtigen.

Nach Artikel 173 Absatz 3 AEUV kann die Union besondere Maflnahmen ergreifen, um das
Vorgehen der Mitgliedstaaten zur Schaffung der notwendigen Voraussetzungen fiir die
Wettbewerbsfihigkeit der Industrie der Union zu unterstiitzen, unter anderem durch
MaBnahmen, die ein fiir die Initiative und Weiterentwicklung von Unternehmen giinstiges
Umfeld fordern.

. Subsidiaritit (bei nicht ausschlieBlicher Zustindigkeit)

Die Forderung und der Schutz der Kultur, der Medien und der Werte der Union erfordern eine
transnationale Zusammenarbeit und koordinierte Anstrengungen, die iiber nationale Grenzen
hinausgehen. Die Komplexitit der Herausforderungen in diesen Bereichen erschwert es den
Mitgliedstaaten, diese Probleme allein ausreichend anzugehen. Ein koordiniertes Vorgehen
auf EU-Ebene erlaubt eine kohédrentere und wirkungsvollere Bewiltigung transnationaler und
gemeinsamer Probleme, die Fortschritte verlangsamen, und ermoglicht das Erzielen
systemischer Wirkungen, indem strukturelle Liicken ermittelt und geschlossen werden, die
von den Mitgliedstaaten nicht als vorrangig betrachtet werden. Der EU-Haushalt spielt eine
Schliisselrolle, wenn es darum geht, ein solches gemeinsames Vorgehen zu erméglichen. Ein
solcher Ansatz gewéhrleistet auch eine groflere Kohédrenz zwischen internen Strategien und
der Forderung der Werte der Union und ihrer internationalen Standards im Ausland.

Wegen des Umfangs und der Auswirkungen des vorgeschlagenen Programms erbringt das
Vorgehen auf Unionsebene einen Mehrwert, da diese Ziele von den Mitgliedstaaten allein
nicht ausreichend verwirklicht werden kénnen. So verstirkt es beispielsweise das Gefiihl der
Unionsbiirgerschaft und das gegenseitige Verstindnis, weil sie grenziiberschreitende
Aktivitdten erleichtert sowie die Biirgerbeteiligung, Solidaritit und eine breitere Teilhabe an
Kultur und Medien fordert. Aulerdem gewdhrleistet es einheitliche und hohe Standards in der
gesamten EU und eine wirksame Ausiibung der im EU-Recht verankerten Rechte in allen
Mitgliedstaaten, was fiir den Schutz der EU-Biirgerinnen und -Biirger von wesentlicher
Bedeutung ist. Dariiber hinaus stirkt das EU-Vorgehen den Binnenmarkt, denn es fordert
einen fairen Zugang und eine faire Mobilitdit und ermdoglicht gleichzeitig eine effizientere
Umsetzung dank seines koordinierten Rahmens und groBerer gemeinsamer Projekte. Die
Initiative dient der Beseitigung der bestehenden Fragmentierung. Sie fordert die
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und die Biindelung von Ressourcen auf EU-
Ebene. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kreativwirtschaft, audiovisuelle Unternehmen
und Medienunternechmen wie auch Urheber in vollem Umfang vom Binnenmarkt profitieren
konnen. Sie verbessert den Zugang zu vielfdltigen kulturellen und kreativen Inhalten, fordert
den Medienpluralismus und steigert die Wettbewerbsfdhigkeit des europdischen
audiovisuellen Sektors.

Der Mehrwert einer Finanzierung durch die EU in diesen Politikbereichen wurde von der
iiberwiegenden Mehrheit der Teilnehmer an der von der Kommission durchgefiihrten
offentlichen Konsultation zu den neuen EU-Programmen hervorgehoben (siehe unten).

. VerhiltnismiBigkeit

Der Vorschlag wahrt den Grundsatz der VerhidltnisméBigkeit, da er nicht {iber das hinausgeht,
was erforderlich ist, um die erklirten Ziele auf EU-Ebene zu erreichen.
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. Wahl des Instruments

Das neue Programm ,,AgoraEU* baut in erster Linie auf dem Programm Kreatives Europa
(2021-2027), dem Programm ,,Biirgerinnen und Biirger, Gleichstellung, Rechte und Werte*
(CERV) (2021-2027) und bestehenden vorrangigen Haushaltslinien auf und biindelt die
finanzielle Unterstiitzung der EU zur Erhaltung der Kultur, der Medien und Werte der Union.
Das neue Instrument tridgt den besonderen Merkmalen der verschiedenen Sektoren, ihren
unterschiedlichen Zielgruppen und besonderen Bediirfnissen Rechnung und gewihrleistet
gleichzeitig Synergien und Komplementaritaten.

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG
. Ex-post-Bewertung/Eignungspriifungen bestehender Rechtsvorschriften

Die Kommission hat die Ergebnisse der Abschlussbewertung des Programms
Kreatives Europa 2014-2020 und der Zwischenbewertung des Programms Kreatives Europa
2021-2027 sowie die Zwischenbewertung des Programms ,Biirgerinnen und Biirger,
Gleichstellung, Rechte und Werte® (CERV) und die Abschlussbewertungen der Programme
,Buropa flir Blirgerinnen und Biirger” und ,,Rechte, Gleichstellung und Unionsbiirgerschaft®,
die im Zeitraum 2023-2025 durchgefiihrt wurden, berticksichtigt.

Bei diesen Bewertungen wurde die Leistung der Programme auf der Grundlage ihrer
Wirksamkeit, Effizienz, Relevanz, Kohidrenz, Nachhaltigkeit und ihres EU-Mehrwerts
betrachtet.

Die Ergebnisse dieser Bewertungen deuten darauf hin, dass die bestehenden Programme ihre
politischen Ziele weitgehend erreicht und einen EU-Mehrwert erbracht haben. Gleichzeitig
werden Bereiche hervorgehoben, in denen Verbesserungsbedarf in Bezug auf die
Programmkonzeption besteht.

Die Bewertung des Programms Kreatives Europa unterstreicht den Beitrag des Programms
zur Erfiillung des allgemeinen Ziels der Forderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt
und des kulturellen Erbe, indem der Zugang der Menschen zu einer Vielzahl insbesondere
auch grenziiberschreitender Inhalte verbessert wird, und zu dem Ziel der Steigerung der
Wettbewerbsfahigkeit, indem audiovisuelle und andere kreative und kulturelle Akteure dabei
unterstiitzt werden, ihre Kompetenzen zu verbessern und auf europdischer Ebene zu
expandieren. Es nimmt eine Sonderstellung ein, denn es ist die einzige Finanzierungsquelle
fur die transnationale Zusammenarbeit, den Austausch bewédhrter Verfahren und die
Verbreitung und Mobilitét in diesen Sektoren.

Die Zwischenbewertung des Programms ,Biirgerinnen und Biirger, Gleichstellung,
Rechte und Werte* (CERV) bestitigte, dass das Programm einen ansonsten weitgehend
leeren Raum in der Finanzierungslandschaft fiir Werte und Grundrechte ausfiillt und als
spezielles EU-Instrument zur Wahrung und Forderung der Grundrechte, der Gleichstellung
und Nichtdiskriminierung, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Europa dient. Die
Bewertung verdeutlichte auch die Schliisselrolle des Programms bei der Unterstiitzung
zivilgesellschaftlicher Organisationen, die sich fiir Rechte und Werte einsetzen, auch an der
Basis, wo hiufig andere Finanzierungsquellen und Unterstiitzungsformen fehlen.

Die Bewertung des Bereichs Multimedia-Aktionen (2021-2023) bestidtigt, dass es wirksam
war, die Berichterstattung iiber EU-Angelegenheiten aus europdischer Sicht zu stirken. Die
MaBnahmen forderten die Produktion einer groen Menge an Originalinhalten, die eine
bemerkenswerte Publikumsreichweite hatten.

11

DE



DE

-13 - Drucksache 521/25

. Konsultation der Interessentriger

Eine offentliche Konsultation floss in die Folgenabschitzung fiir EU-Programme in den
Bereichen der grenziiberschreitenden Bildung, Jugend, Kultur, Medien, Werte und
Zivilgesellschaft im Rahmen des MFR nach 2027 ein. Sie lief vom 12. Februar bis zum
7. Mai 2025. Insgesamt gingen im Zuge der Konsultation 5 845 giiltige Antworten ein.

Die Beitrige ergaben eine klare Bekréftigung der anhaltenden Rolle der EU bei der Forderung
der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit und der Unterstiitzung von Kultur, Medien,
Demokratie und Grundrechten. So lag der Anteil der Befragten, die es fiir ,,sehr wichtig™ oder
,wichtig® halten, ,,Demokratie und demokratische Standards zu schiitzen, ,,die Achtung der
Grundrechte (einschlieBlich der Rechte von Kindern und Frauen) zu fordern®, ,.die
Unabhéngigkeit der Medien und den Medienpluralismus zu fordern, Desinformation zu
bekdmpfen und ,,die kulturelle und kreative Vielfalt zu fordern®, bei 91 %, 88 %, 85 % bzw.
78 %.

Die Antworten auf die Offentliche Konsultation bestdtigten auch, dass EU-Mittel in den
erfassten Bereichen einen Mehrwert gegeniiber einer Forderung auf nationaler, lokaler oder
regionaler Ebene darstellten. So waren beispielsweise 66 % der Befragten der Ansicht, dass
der ,,Schutz der Demokratie und die Forderung demokratischer Standards* ein Bereich ist, in
dem EU-Mittel einen erheblichen Mehrwert bieten. Fast zwei Drittel der Befragten nannten
die Unterstiitzung des audiovisuellen Sektors und des Mediensektors als ,,wichtiges*
politisches Ziel. SchlieBlich sehen etwa 80 % der Befragten einen Mehrwert der EU-
Finanzierung in den Bereichen ,,Férderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt* und
,oForderung und  Erhaltung des kulturellen Erbes und des europdischen
Geschichtsbewusstseins® und 74 % im Bereich ,,Gewéhrleistung eines breiten Zugangs zu
Kultur und Kulturerbe*.

Die Befragten wurden auch gebeten, die Hemmnisse einzuschétzen, die verhindern, dass die
mit dem EU-Haushalt angestrebten Ziele in diesen Politikbereichen vollstindig erreicht
werden, und befiirworteten im Allgemeinen, dass sich die Kommission auf eine effizientere
Finanzierung konzentriert, dies jedoch nicht zulasten der ,,Identitdt” und des ,,Vertrauens* und
unter Wahrung der thematischen Klarheit und der Eigenverantwortung der Interessentriager.

Die quantitativen Ergebnisse zeigen in allen Gruppen die folgenden am hédufigsten genannten
Hindernisse, ndmlich den Verwaltungsaufwand (51 % der Biirgerinnen und Biirger und 56 %
der Organisationen) und komplexe, fondsspezifische Einhaltungsvorschriften (49 % der
Biirgerinnen und Biirger und 52 % der Organisationen). Diese Probleme werfen nicht nur
Bedenken hinsichtlich der Komplexitit der Rechtsvorschriften auf, sondern auch in Bezug auf
eine Zersplitterung der Instrumente und eine ineffiziente Umsetzung. Als weitere Hindernisse
gelten die mangelnde Flexibilitdt bei der Umverteilung von Ressourcen als Reaktion auf neu
entstehende Bediirfnisse (45 % der Biirgerinnen und Biirger und 50 % der Organisationen),
Verzogerungen bei der Programmdurchfiihrung und der Auszahlung der Mittel sowie eine
unzureichende Kommunikation oder mangelnde Klarheit der Finanzierungsmdglichkeiten.
Insbesondere Behdrden und NRO verwiesen auf Verzogerungen als Grund fiir eine geringere
Wirkung und Glaubwiirdigkeit am Durchfiihrungsort.

. Einholung und Nutzung von Expertenwissen
In den Vorschlag flossen externe Berichte und Bewertungen ein.

Der Vorschlag stiitzt sich auf eine Fiille von Studien und Berichten, z. B. vom Europidischen
Parlament, der Agentur der Europdischen Union fiir Grundrechte und dem Europdischen
Institut fiir Gleichstellungsfragen, in denen auf die wachsenden und ernsthaften
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Herausforderungen hingewiesen wird, die die Grundrechte und -werte in der EU sowie die
Widerstandsfihigkeit unserer demokratischen Institutionen auf die Probe stellen?.

Im Hinblick auf die Medien und den audiovisuellen Sektor fulit er auf den Schlussfolgerungen
aus den Perspektiven der europdischen Medienbranche® von 2023, die wertvolle Einblicke in
die strukturellen Herausforderungen der Medien und der audiovisuellen Branche
(einschlieBlich der Spielebranche) lieferte. Medienunternehmen in der EU geraten in Bezug
auf die Aufmerksamkeit der Nutzer und die Umsétze zunehmend unter Druck seitens ihrer
globalen Wettbewerber. Die Ausgaben der Verbraucherinnen und Verbraucher und der
Medienkonsum stagnieren seit der COVID-19-Pandemie, wobei digitale Plattformen mehr
Inhalte aggregieren und mehr Werbeeinnahmen erzielen als die traditionellen Medien. Die
Wirtschaftszweige haben zudem mit hohen Kosten bei der Ubernahme neuer Technologien,
begrenzten privaten Investitionen und einer starken Abhingigkeit von nicht aus der EU
stammenden Technologien zu kdmpfen. Dariiber hinaus machte der Bericht deutlich, dass die
grenziiberschreitende Verbreitung audiovisueller Werke in der EU begrenzt ist, was das
Potenzial der Branche beeintrichtigt. Unterdessen ist die Lebensfdhigkeit der
Nachrichtenmedien zunehmend gefdhrdet, weil die Einnahmen sinken, die Beschéftigung
schrumpft und das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher leidet.

Im Hinblick auf den Kultur- und Kreativsektor fut der Vorschlag auf thematischen
Sitzungen, Ergebnissen unabhingiger Studien, Schlussfolgerungen des Rates?,
EntschlieBungen des Europiischen Parlaments®, der Bewertung der Aktion ,,Europdisches
Kulturerbe-Siegel“® und der ersten Zwischenbewertung der Aktion , Kulturhauptstidte
Europas im Zeitraum 2020-2033” sowie auf Empfehlungen von Sachverstéindigen aus den
Mitgliedstaaten im Rahmen der offenen Koordinierungsmethode im Bereich Kultur®. Diese

Siehe: EntschlieBung des Europdischen Parlaments zum schrumpfenden Handlungsspielraum fiir die
Zivilgesellschaft in der EU, 2021/2103(INI); FRA-Bericht ,,Protecting civil society — update 2023%;
EIGE-Gleichstellungsindex 2024: Tackling violence against women, tackling gender inequalities.

Die zweite Ausgabe der Perspektiven der europdischen Medienbranche wird im Juli 2025
verdffentlicht.

Insbesondere die Schlussfolgerungen des Rates von Mai 2025 zur Unterstiitzung junger Kiinstlerinnen
und Kiinstler sowie Kultur- und Kreativschaffender am Anfang ihrer Laufbahn, die Schlussfolgerungen
des Rates von November 2024 zur Verbesserung und Forderung des Zugangs zur Kultur, die
Schlussfolgerungen des Rates von Mai 2024 zur Stirkung der Kultur- und Kreativbranche durch
datengestiitzte Publikumsentwicklung und die Schlussfolgerungen des Rates von Mai 2023 zu
gefdahrdeten und vertriebenen Kiinstlerinnen und Kiinstlern.

EntschlieBung des Europdischen Parlaments vom 17. Januar 2024 zur kulturellen Vielfalt und den
Bedingungen fiir Urheber auf dem europdischen Markt fiir Musikstreaming (2023/2054(IND)),
EntschlieBung des Europdischen Parlaments vom 16. Januar 2024 zur Durchfithrung des Programms
Kreatives Europa 2021-2027 (2023/2003(INI)), EntschlieBung des Europdischen Parlaments vom
21. November 2023 mit Empfehlungen an die Kommission zu einem EU-Rahmen fiir die soziale und
berufliche Lage von Kiinstlern und Arbeitnehmern in der Kultur- und Kreativbranche (2023/2051(INI)),
EntschlieBung des Europédischen Parlaments vom 14. September 2023 zur Zukunft der européischen
Buchbranche (2023/2053(INI)), EntschlieBung des Europdischen Parlaments vom 14. Dezember 2022
zur Umsetzung der neuen europdischen Agenda fiir Kultur und der Strategie der EU fiir internationale
Kulturbeziehungen (2022/2047(INI)), EntschlieBung des Europédischen Parlaments vom 20. Oktober
2021 zur Situation von Kiinstlern und der kulturellen Erholung in der EU (2020/2261(INI).

6 Evaluation of the European Heritage Label (EHL) action for the period 2018-2024, durchgefiihrt von
PPMI fiir die Européische Kommission (Juli 2025).
7 First Interim Evaluation of the European Capital of Culture Action 2020-2033, durchgefiihrt von

Ecorys und KEA European Affairs fiir die Europdische Kommission (Juli 2025).
Insbesondere die Berichte der OMC-Arbeitsgruppe der Sachverstindigen der Mitgliedstaaten von
Juni 2023 | The status and working conditions of artists and cultural and creative professionals* und
vom 4. Juni 2021 ,,Towards gender equality in the cultural and creative sectors™.
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verschiedenen Quellen unterstreichen die anhaltende Bedeutung des Aktionsbereichs Kultur
des Programms Kreatives Europa und weisen auf Bereiche hin, in denen Verbesserungen
moglich sind, und zwar insbesondere im Zusammenhang mit dem digitalen und 6kologischen
Wandel und der rasanten Verbreitung von KI, den Arbeitsbedingungen der Kunst-, Kultur-
und Kreativschaffenden sowie dem internationalen Umfeld.

. Folgenabschitzung

Zu diesem Vorschlag wurde eine Folgenabschitzung durchgefiihrt. Darin priiften die
Kommissionsdienststellen verschiedene alternative Politikoptionen zur Bewdéltigung der
Herausforderungen in den betreffenden Sektoren und ermittelten, welche Option den
Politikbereichen und den Priorititen der Kommission am besten dient. Die verschiedenen
Optionen schlossen sich gegenseitig aus. Eine Option bestand darin, die bestehenden
Programme Kreatives Europa und CERV als eigenstindige Programme fortzufithren und
gleichzeitig schrittweise einige Verbesserungen vorzunehmen. Eine zweite Option bestand
darin, die Programme zum Schutz der Werte, der Medien und der Kultur der Union
zusammenzufiihren. Eine dritte Option war die vollstindige Integration im Rahmen eines
einzigen politischen Instruments, das die heute von CERYV, Kreatives Europa sowie von
Erasmus+ und dem Europdischen Solidaritidtskorps (ESC) erfassten Bereiche abdeckt.

Andere Alternativen wurden ebenfalls in Betracht gezogen, aber bereits in einem frithen
Stadium verworfen. Eine davon war die Beendigung der EU-Forderung in den Bereichen, die
derzeit unter das CERV-Programm und das Programm Kreatives Europa fallen. Angesichts
der groflen Bedeutung der Probleme, vor denen die betreffenden Sektoren stehen, des
Stellenwerts, der diesen politischen MaBBnahmen in den politischen Leitlinien beigemessen
wird, und der Bewertung der anhaltenden Relevanz und des Mehrwerts der Finanzierung
durch die EU, wurde dies — auch gestiitzt auf die entsprechenden Halbzeitbewertungen —
ebenfalls verworfen. Die Idee einer alternativen Zusammenlegung von Programmen (z. B. nur
des Aktionsbereichs Medien des Programms Kreatives Europa mit dem Programm CERYV)
wurde ebenfalls frithzeitig aufgegeben, weil dies nicht wirksam auf die politischen Priorititen
abgestimmt gewesen wire oder den Herausforderungen der betreffenden Sektoren nicht
angemessen Rechnung getragen hitte.

Die wichtigsten potenziellen Auswirkungen der drei in die engere Wahl gezogenen Optionen
(Kontinuitdt, vollstindige Integration und zielgerichtete Fusion) wurden unter verschiedenen
sozialen, wirtschaftlichen und 6kologischen Aspekten analysiert. Soweit dies von Belang war,
erstreckte sich die Analyse auch auf Kosten und Nutzen, Auswirkungen auf die
Wettbewerbsfahigkeit, KMU und Digitalisierung sowie auf den Beitrag zur Verwirklichung
der Ziele der Vereinten Nationen fiir nachhaltige Entwicklung (SDG). Die drei
Politikoptionen wurden auf der Grundlage ihrer Wirksamkeit, Effizienz, Kohdrenz und
VerhiltnismaBigkeit unter Anwendung der sozialen Multikriterienbewertung (SMCE)
bewertet.

Die Bewertung der Optionen und ihrer Auswirkungen ergab, dass eine Integration auf der
Grundlage politischer Ziele (zielgerichtete Fusion) im Vergleich zu den beiden Alternativen
ein besseres Potenzial bieten wiirde. Dadurch wiirde eine verstiarkte Koordinierung, gezielte
Flexibilitit und wirkungsvollere Ausnutzung des EU-Haushalts ermoglicht, ohne den
politischen Schwerpunkt oder die Zugénglichkeit zu opfern. Diese Option wiirde ein
optimales Gleichgewicht zwischen Vereinfachung und politischer Relevanz bieten. Sie
entspricht auch den Forderungen der Interessentréger, die eine Vereinfachung des Zugangs zu
Finanzmitteln, eine flexible Ressourcenzuweisung und die Anwendung gemeinsamer
Vorschriften befiirworten. Im Einklang mit den politischen Leitlinien folgt sie dem Grundsatz
der politikgesteuerten Finanzierung und bringt Programme zusammen, die dem Schutz der
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Kultur, der Medien und der Werte der Union dienen. Sie wird auf den Erfolgen laufender
Programme und den bewéhrten Verfahren des derzeitigen MFR aufbauen, wie sie sich auch
aus bisherigen Bewertungen ergeben haben, und wird es ermdglichen, transnationale und
gemeinsame Herausforderungen besser zu bewiltigen, Finanzierungsliicken in den
Mitgliedstaaten zu schliefen, interne und auswirtige MaBnahmen besser aufeinander
abzustimmen und gleichzeitig Synergien zu verstirken, die Effizienz und Wirksamkeit zu
steigern und Uberschneidungen zu verringern. Unter vollstindiger Einhaltung der
horizontalen Bestimmungen der Verordnung (EU, Euratom) [202X/XXX,
Leistungsverordnung], die fiir alle Unionsprogramme gelten, wird die Option dafiir sorgen,
dass jeder Politikbereich des zusammengelegten Programms angemessen sichtbar bleibt. Sie
wird auch die Mallnahmen zu bereichsiibergreifenden Priorititen und Synergien verstérken,
die sich auf die Gesellschaft, die Medien und die Kultur- und Kreativbranche auswirken (z. B.
sektorspezifische Kompetenzen, Zugang zu Finanzmitteln, Ubernahme von Innovationen
USw.).

Auf der Grundlage der Leitlinien fiir eine bessere Rechtsetzung wurde der
Folgenabschdtzungsbericht dem Ausschuss fiir Regulierungskontrolle (RSB) zur
Qualitédtskontrolle vorgelegt. Der Ausschuss fiir Regulierungskontrolle gab am 13. Juni 2025
eine Stellungnahme zu dieser Folgenabschitzung ab. Darin machte er eine Reihe von
Anmerkungen und gab Empfehlungen zum Anwendungsbereich, zur Problemdefinition und
zur Verwendung von Bewertungen, zu Interventionslogik und Programmzielen, zum
Vergleich der Optionen und zur Kosten-Nutzen-Analyse, Governance, Kohdrenz sowie zur
kiinftigen ~Uberwachung und Bewertung. Die Folgenabschitzung zu diesem
Legislativvorschlag wurde entsprechend den Anmerkungen des Ausschusses iiberarbeitet.

. Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung

Die Initiative wird auf EU-Ebene die Verwaltung, Governance und Durchfiihrung von EU-
Programmen straffen, um die Effizienz fiir Antragsteller, Begiinstigte und EU-Organe zu
steigern. Die Antrags- und Berichterstattungsverfahren werden durch die Einfiihrung
gemeinsamer oder aufeinander abgestimmter Vorschriften vereinfacht und weiter
harmonisiert, wodurch es fiir Antragsteller einfacher wird, an Aufforderungen zur
Einreichung von Vorschldgen teilzunehmen, die sich auf ergdnzende politische Ziele
beziehen.

Um die Durchfiihrung zu vereinfachen und den Verwaltungsaufwand fiir die Begiinstigten zu
verringern, soll die Verwendung vereinfachter Finanzierungsformen (auch eine nicht mit
Kosten verkniipfte Finanzierung und Pauschalbetrige) zur Standardbeitragsform fiir
Erstattungen im Zuge von Finanzhilfen werden. Auch die Gewidhrung finanzieller
Unterstiitzung an Dritte, die sich als effizient erwiesen hat, um kleinen Organisationen den
Zugang zu EU-Mitteln zu erleichtern, wird fortgesetzt und konnte gegebenenfalls sogar
ausgeweitet werden. Dariiber hinaus wird sich auch die verstirkte Gewdhrung mehrjéhriger
Finanzhilfen positiv auswirken. Hindernisse, vor denen Basisorganisationen und
Erstantragsteller stehen, werden durch gezielte VereinfachungsmalBBnahmen angegangen, die
den jeweiligen Gegebenheiten Rechnung tragen, sowie durch eine bessere Kommunikation
und Bekanntmachung der Finanzierungsmdglichkeiten. Die Biindelung von Ressourcen, auch
in Bereichen wie Uberwachung, interne und externe Kommunikation, wird GroBenvorteile
mit sich bringen und die Vorhersehbarkeit der Finanzierung durch die EU bei Begiinstigten,
Interessentrdgern und EU-Biirgern weiter verbessern.

o Grundrechte

Aufbauend auf den vorherigen Programmen Kreatives Europa und ,,Bilirgerinnen und Biirger,
Gleichstellung, Rechte und Werte* (CERV) und bestehenden vorrangigen Haushaltslinien
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zielt das neue Instrument darauf ab, die Werte der Union zu fordern, einschliefSlich der
Achtung der Grundrechte, der Gleichstellung, der Demokratie sowie der Kultur und der
Medien.

Es steht im Einklang mit den in Artikel 2 des Vertrags iiber die Europdische Union
verankerten Werten und fordert diese. Die Ziele des neuen Programms stehen in engem
Zusammenhang mit der Forderung der Grundrechte und somit im Einklang mit der Charta der
Grundrechte der Européischen Union. Dieser Vorschlag wird insbesondere zur Forderung und
zum Schutz der Rechte und Grundséitze beitragen, wie sie in Artikel 8 (Schutz
personenbezogener Daten), Artikel 11 (Freiheit der Meinungsduf3erung, Informationsfreiheit,
Freiheit und Pluralitdt der Medien), Artikel 12 (Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit),
Artikel 13 (Freiheit der Kunst und der Wissenschaft), Artikel 15 (Berufsfreiheit und Recht zu
arbeiten), Artikel 20 und 21 (Gleichheit vor dem Gesetz und Nichtdiskriminierung),
Artikel 22 (kulturelle und sprachliche Vielfalt), Artikel 23 (Gleichheit von Frauen und
Minnern), Artikel 24 (Rechte des Kindes), Artikel 26 (Rechte von Menschen mit
Behinderungen), Artikel 31 (gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen), Artikel 32
(Verbot der Kinderarbeit und Schutz der Jugendlichen am Arbeitsplatz), Artikel 33 (Familien-
und Berufsleben) und Artikel 39 bis 46 (Biirgerrechte) der Grundrechtecharta verankert sind.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Siehe Anhang.

5. WEITERE ANGABEN

. Durchfithrungspline sowie Monitoring-, Bewertungs- und

Berichterstattungsmodalititen

Diese Initiative wird anhand des Leistungsrahmens fiir den Haushalt 2028-2034 iiberwacht,
der in der Verordnung (EU) [XXX]* des Europidischen Parlaments und des Rates
[Leistungsverordnung] festgelegt ist und auch die besonderen Vorschriften fiir Bewertungen
enthélt. Die Bewertung erfolgt im Einklang mit den Leitlinien der Kommission fiir eine
bessere Rechtsetzung und stiitzt sich auf Indikatoren, die fiir die Ziele des Programms
relevant sind.

Ein Teil des Programms wird von einer Exekutivagentur unter der Aufsicht der flir das
Programm zusténdigen Kommissionsdienststellen durchgefiihrt.

. Ausfiihrliche Erliduterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags

Das Programm zielt allgemein darauf ab, die kulturelle und sprachliche Vielfalt und das
kulturelle Erbe zu fordern, die Wettbewerbsfahigkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft zu
steigern, insbesondere der Medien und der audiovisuellen Branche, die Freiheit der Kunst und
der Medien zu bewahren sowie die Gleichstellung, die aktive Biirgerschaft und die in den
Vertrdgen und der Charta verankerten Rechte und Werte zu schiitzen und zu fordern und
damit die demokratische Teilhabe und die Resilienz der Gesellschaft in der Union zu stérken.

Im Rahmen dieses allgemeinen Ziels hat das Programm drei getrennte Aktionsbereiche:

Erstens — Aktionsbereich ,,Kreatives Europa — Kultur®, mit dem das folgende Einzelziel
verfolgt wird:

a) Leistung eines Beitrags zum grenziiberschreitenden kulturellen Schaffen, zur
grenziiberschreitenden kulturellen Zusammenarbeit, Teilhabe und Zugénglichkeit
sowie zur grenziiberschreitenden Verbreitung einer Vielfalt kultureller Werke und
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gleichzeitige Starkung der sozialen, wirtschaftlichen und internationalen Dimension
der Kultur- und Kreativwirtschaft.

Zweitens — Aktionsbereich ,, MEDIA+“, mit dem folgende Einzelziele verfolgt werden:

a) Leistung eines Beitrags zur kulturellen Vielfalt und zur Wettbewerbsféhigkeit des
audiovisuellen Sektors und der Videospielebranche, insbesondere indem die
Schaffung und der grenziiberschreitende Vertrieb europidischer Inhalte und des
Zugangs dazu fiir die Biirgerinnen und Biirger verbessert wird;

b) Leistung eines Beitrags zu einem freien, tragfdhigen und vielfdltigen
Informationsdkosystem der Union, insbesondere durch die Unterstiitzung des freien
und unabhidngigen Journalismus und unabhingiger Nachrichtenmedien, die
Verbesserung des Zugangs der Biirgerinnen und Biirger zu vertrauenswiirdigen
Informationen und die Bekdmpfung von Desinformation;

Drittens — Aktionsbereich ,,Demokratie, Biirgerinnen und Biirger, Gleichstellung, Rechte und
Werte* (CERV+), mit dem die folgenden Einzelziele verfolgt werden:

a) Leistung eines Beitrags zum Schutz und zur Forderung der Grundrechte, der
Gleichstellung und der Nichtdiskriminierung sowie der in den Vertridgen verankerten
Rechte der Unionsbiirgerinnen und -biirger, einschlieBlich der Freiziigigkeit der
Biirgerinnen und Biirger, und Stirkung der Handlungsfahigkeit der Zivilgesellschaft;

b) Leistung eines Beitrags zur Bekdmpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt sowie
von Gewalt gegen Kinder und andere entsprechend gefdahrdete Gruppen;

C) Leistung eines Betrags zur Starkung der demokratischen Teilhabe und zur Wahrung
der Rechtsstaatlichkeit.

Um die groBtmdgliche Wirkung zu erzielen und Synergien {iber alle Aktionsbereiche hinweg
zu stirken, unterstiitzt das Programm bereichsiibergreifende und horizontale Tatigkeiten, die
zur Erreichung des allgemeinen Ziels beitragen, insbesondere durch die Entwicklung von
Synergien zwischen Kultur, Medien und Zivilgesellschaft und durch die Foérderung der
sektoreniibergreifenden Zusammenarbeit und Innovation.

Um Wirkung zu zeigen, sollte das Programm dem besonderen Charakter der verschiedenen
Politikbereiche, ihren verschiedenen Zielgruppen und ihrem besonderen Bedarf durch
zielgerichtete Konzepte Rechnung tragen.
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2025/0550 (COD)
Vorschlag fiir eine
VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

zur Einrichtung des Programms ,,AgoraEU* fiir den Zeitraum 2028-2034 und zur
Aufhebung der Verordnungen (EU) 2021/692 und (EU) 2021/818

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf
Artikel 19 Absatz 2, Artikel 21 Absatz 2, Artikel 24, Artikel 167 Absatz 5, Artikel 168
Absatz 5 und Artikel 173 Absatz 3,

auf Vorschlag der Européischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses’,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen'?,

gemil dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwégung nachstehender Griinde:

(1) In Artikel 2 des Vertrags iiber die Europédische Union heilit es: ,,Die Werte, auf die
sich die Union griindet, sind die Achtung der Menschenwiirde, Freiheit, Demokratie,
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschlie8lich
der Rechte der Personen, die Minderheiten angehoren. Diese Werte sind allen
Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus,
Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidaritdt und die Gleichheit von
Frauen und Ménnern auszeichnet (im Folgenden ,,Werte der Union*). Die Werte der
Union schlagen sich in den Rechten, Freiheiten und Grundsétzen nieder, die in der
Charta der Grundrechte der Europdischen Union (im Folgenden ,,Charta) verankert
sind. Laut Artikel 3 EUV ist die Union aulerdem verpflichtet, den Schutz der Rechte
des Kindes zu fordern. In Artikel 10 EUV ist ferner festgelegt, dass die Arbeitsweise
der Union auf der reprisentativen Demokratie beruht, dass die Biirgerinnen und
Biirger auf Unionsebene unmittelbar im Europdischen Parlament vertreten sind und
dass alle Biirgerinnen und Biirger das Recht haben, am demokratischen Leben der
Union teilzunehmen. Mit Artikel 20 AEUV wird die Unionsbiirgerschaft eingefiihrt,
und es werden darin wichtige Rechte festgelegt, die den Unionsbiirgern unter anderem
zustehen.

(2) Kultur und Medien ebenso wie die Forderung und Achtung der Werte der Union sind
wesentliche Bestandteile einer freien, gerechten, vielfdltigen, inklusiven und von
Zusammenhalt geprdgten Union. Die Beteiligung und das Engagement der
Biirgerinnen und Biirger unter gebiihrender Achtung der Werte der Union bilden die
Grundlage des demokratischen Lebens der Union, wobei den Medien -eine
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©)

(4)

)

(6)

entscheidende Rolle bei der 6ffentlichen Meinungsbildung und der freien 6ffentlichen
Debatte spielen. Audiovisuelle Werke und alle anderen kulturellen und kreativen
Ausdrucksformen, einschlieBlich des kulturellen Erbes, sind fiir die Vielfalt Europas,
die Stirkung der gesellschaftlichen Widerstandsfiahigkeit und des gegenseitigen
Verstidndnisses unter den Biirgerinnen und Biirgern und den Gemeinschaften Europas
von wesentlicher Bedeutung.

Das Programm ,,AgoraEU* (im Folgenden das ,,Programm®) wird einen wesentlichen
Beitrag zur Erreichung und Verwirklichung dieser Ziele, Rechte und Werte leisten.

Das Programm sollte an die Stelle des mit der Verordnung (EU)2021/818 des
Europiischen Parlaments und des Rates eingerichteten Programms Kreatives Europa'!
und des mit der Verordnung (EU) 2021/692 des Europdischen Parlaments und des
Rates eingerichteten Programms ,,Biirgerinnen und Biirger, Gleichstellung, Rechte und
Werte“!? treten. Zur Untermauerung der Freiheit und des Pluralismus der Medien
sollte es verschiedene Finanzierungsmafinahmen straffen, und es sollte
Desinformation bekdmpfen und die Bereitstellung von Informationen iiber
Unionsangelegenheiten unterstiitzen. Freie und pluralistische Medien und die
Zivilgesellschaft gehoren zu den wichtigsten Kontrollinstanzen in den demokratischen
Systemen der Union; sie spielen eine entscheidende Rolle fiir die demokratische
Resilienz und sollten unterstiitzt werden. Das Programm sollte auch den Kultur-,
Kreativ- und Mediensektor unterstiitzen, die Macht der Kultur und der kulturellen
Vielfalt zur Geltung bringen, den Informationsraum verbessern und die Bestrebungen
der Union um die Stirkung einer auf Rechten, Inklusion und Gleichstellung
beruhenden demokratischen Gesellschaft unterstiitzen. In dieser Verordnung wird eine
indikative Finanzausstattung fiir das Programm ,AgoraEU* festgesetzt!>. Fiir die
Zwecke dieser Verordnung werden die jeweiligen Preise auf der Grundlage eines
festen Deflators von 2 % berechnet.

Um Wirkung zu zeigen, sollte das Programm dem besonderen Charakter und den
Herausforderungen der verschiedenen Politikbereiche und Sektoren, ihren
verschiedenen Zielgruppen und ihrem besonderen Bedarf durch zielgerichtete
Konzepte Rechnung tragen.

In einem sich rasch wandelnden wirtschaftlichen, sozialen und geopolitischen Umfeld
haben die jlingsten Erfahrungen gezeigt, dass ein flexiblerer mehrjahriger
Finanzrahmen und flexiblere Programme erforderlich sind. Zu diesem Zweck und im
Einklang mit den Zielen des Programms ,,AgoraEU* wird die Finanzierung den sich
wandelnden politischen Belangen und den Prioritidten der Union, wie sie in den von
der Kommission verdffentlichten  einschldgigen  Dokumenten, in  den
Schlussfolgerungen des Rates und in EntschlieBungen des Europdischen Parlaments

Verordnung (EU) 2021/818 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 zur
Einrichtung des Programms Kreatives Europa (2021 bis 2027) und zur Aufhebung der Verordnung
(EU) Nr. 1295/2013 (ABI. L 189 vom 28.5.2021, S. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/818/0j).
Verordnung (EU) 2021/692 des Européischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 zur
Einrichtung des Programms ,,Biirgerinnen und Biirger, Gleichstellung, Rechte und Werte® und zur
Aufthebung der Verordnung (EU) Nr. 1381/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates und der
Verordnung (EU) Nr.390/2014 des Rates (ABl. L 156 vom 5.52021, S.1, ELL
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/692/0j).

Die Unterstiitzung im Rahmen des Programms sollte gegebenenfalls Investitionen beschleunigen oder
steigern, indem auf Marktversagen oder suboptimale Investitionsbedingungen verhiltnismafBig reagiert
wird, indem Anreize fiir private Finanzierung gesetzt werden und ohne dass diese private Finanzierung
dupliziert oder verdrangt wird; zudem sollten die MaBBnahmen einen EU-Mehrwert aufweisen.
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festgelegt sind, gebiihrend Rechnung tragen und gleichzeitig eine ausreichende
Vorhersehbarkeit fiir die Durchfiihrung gewihrleisten.

Der Kultur- und Kreativsektor, zu dem die darstellende Kunst (wie Theater und Tanz),
ebenso gehort wie Literatur und Buchverlage, Musik, bildende Kunst, materielles und
immaterielles Kulturerbe, Architektur, Archive, Bibliotheken und Museen, Handwerk
und Design (einschlieBlich Modedesign), bilden ein ,,6ffentliches Gut“, das Sinn stiftet
und die Werte der Union verkorpert. All diese Ausdrucksformen stellen ein
groBartiges Kapital fiir die Union und ihre Regionen dar, ziehen einen nachhaltigen
Tourismus an und vermitteln auf der Weltbiihne das Bild eines dynamischen
Kontinents. Das Programm sollte sowohl ihrem Eigenwert und kiinstlerischen Wert als
auch den von ihnen ausgehenden sozialen und wirtschaftlichen Beitragen Rechnung
tragen, auch dem Beitrag zum sozialen und territorialen Zusammenhalt, zum
Wohlergehen und zur Gesundheit, zum Wachstum und zur Schaffung von
Arbeitsplitzen, zur Wettbewerbsfahigkeit, Kreativitét und Innovation.

Der Kultur- und Kreativsektor ist jedoch in der Union auf nationaler und sprachlicher
Ebene fragmentiert. Er steht zudem vor zahlreichen Herausforderungen wie z. B.
Angriffen auf die Freiheit des kiinstlerischen  Ausdrucks, prekéren
Arbeitsbedingungen, digitalen Umwiélzungen infolge des rasanten Aufkommens
kiinstlicher Intelligenz und notwendigen Anpassungen an den Klimawandel. Das
Programm sollte der Branche dabei helfen, auf diese Herausforderungen zu reagieren,
ihr volles Potenzial auszuschopfen und sich entschlossen der Zukunft zuzuwenden,
dabei aber eine moglichst breite Einbeziehung, auch lokaler und regionaler Akteure,
iiber verschiedene Kanile und Formate gewéhrleisten.

Europas Kulturerbe ist ein gemeinsames und unbezahlbares Verméchtnis. Es unterliegt
Haushaltszwingen und wird sowohl durch Naturkatastrophen als auch durch vom
Menschen verursachte Katastrophen, den Klimawandel und regionale Konflikte
beeintriachtigt. Es ist wichtig, ein solches Verméchtnis zu schiitzen und zu bewahren,
den Zugang dazu zu verbessern und eine kollektive europiische Identitit zu fordern.
Mit der digitalen Bewahrung wird auflerdem sichergestellt, dass auch kiinftige
Generationen aus ihrem kulturellen Erbe lernen, es schitzen und sich davon
inspirieren lassen konnen.

Im Rahmen des Programms sollten auch die Aktionen ,,Europiisches Kulturerbe-
Siegel* und ,,Kulturhauptstidte Europas® finanziell unterstiitzt werden, die die reiche
kulturelle Vielfalt und das kulturelle Erbe Europas wiirdigen und bewahren, sie auf
lokaler Ebene verankern und zu kulturgesteuerten Entwicklungsstrategien beitragen.

Die europdischen Medien nehmen in unseren Demokratien, unserer Kultur und
unseren Volkswirtschaften eine einzigartige Stellung ein. Der Mediensektor umfasst
unter anderem Inhalte wie Filme, Serien, Videospiele, Nachrichten und Informationen,
immersive  Realitdit und Multimedia, aber auch Dienstleistungen wie
Filmvorfiihrungen, Fernseh- und Horfunksendungen, Print- und Online-
Veroftentlichungen, Werbung, Online-Videos und Podcasts. Der digitale Wandel,
insbesondere das rasante Aufkommen kiinstlicher Intelligenz, hat die Konvergenz der
Medien beschleunigt, das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher veréndert,
aber auch Geschifts- und Ertragsmodelle sowie die Verwaltung und Nutzung geistigen
Eigentums auf den Kopf gestellt. Die Union sollte daher dazu beitragen, dass die
Medien in der Union gedeihen, sie sollte die Innovation und den Zugang zu
Finanzmitteln fordern, eine gegenseitige Bereicherung zwischen Nachrichtenmedien,
audiovisuellem Sektor und anderen Medienbereichen férdern und die Zusammenarbeit
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zwischen verschiedenen Arten von Medieneinrichtungen in der gesamten Union
unterstuitzen.

Der audiovisuelle Sektor der Union steht vor Herausforderungen, die sich aus der
begrenzten grenziiberschreitenden Verbreitung, aus verdnderten Konsumgewohnheiten
und aus der Dominanz von Akteuren von auflerhalb der Union ergeben. Angesichts
dieser Herausforderungen sollte die Union mit ihren MaBBnahmen die Fahigkeiten der
europdischen audiovisuellen und Videospielebranche stirken, damit sie europdische
Werke auf allen Plattformen schaffen, finanzieren, produzieren und verbreiten kdnnen,
die fiir das Publikum innerhalb und auBlerhalb der Union verfligbar und attraktiv sind.
Sie sollte transmediale Anpassungen des geistigen Eigentums zwischen verschiedenen
Medienformaten erleichtern, zur Forderung der Zusammenarbeit zwischen
Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Marktkapazititen beitragen und den
Rechtsrahmen der Union fiir audiovisuelle Medien begleiten.

Uberall in der Union geraten Nachrichtenmedien und Journalisten zunehmend unter
Druck, und zwar vor allem infolge des Wachstums globaler Online-Plattformen,
verdanderter Konsumgewohnheiten und einer zunehmenden Verbreitung von
Desinformation. Diese Probleme wirken sich auf die Umsétze der Medienunternehmen
und die Verbreitung ihrer Nachrichten aus, untergraben ihre wirtschaftliche
Lebensfihigkeit und das Vertrauen der Offentlichkeit in Nachrichtenmedien und
beschrinken den Zugang der Biirgerinnen und Biirger zu vielfaltigen, professionell
produzierten europdischen journalistischen Inhalten. Die Union sollte ein tragfdhiges,
unabhéngiges und vielfdltiges Informationsdkosystem unterstiitzen, bedrohte
Journalisten schiitzen, die Freiheit und den Pluralismus der Medien fordern und die
Integritit des Informationsraums stirken, indem sie Mallnahmen und die
Zusammenarbeit fordert, um gegen Desinformation vorzugehen und digitale
Kompetenzen und Medienkompetenzen, auch bei jungen Menschen, zu verbessern.

Die Demokratien in der Union stehen vor wachsenden Herausforderungen. Das
schwindende Vertrauen der Biirgerinnen und Biirger in demokratische Institutionen
und Prozesse wird durch Desinformation, soziale Polarisierung und Hass, die sich auf
Wahlen und andere demokratische Prozesse auswirken, noch verscharft. Ein
gesamtgesellschaftlicher Ansatz ist erforderlich, um die europdische Demokratie
widerstandsfahiger zu machen.

Der Schutz und die Forderung der Grundrechte tragen zum Aufbau einer
demokratischeren Union bei. Die Nichtdiskriminierung ist ein Kernprinzip der Union,
das in Artikel 19 AEUV und in Artikel 21 der Charta fest verankert ist. Die
Bemiihungen um eine gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Gesellschaft tragen
dazu bei, das Potenzial jedes einzelnen Menschen in seiner Vielfalt auszuschopfen und
das kulturelle, wirtschaftliche und soziale Wachstum zu fordern. Dies wirkt auch
darauf hin, wichtige Ursachen von Gewalt gegen gefidhrdete Gruppen zu beseitigen,
denn diese Gewalt stellt einen Frontalangriff auf die Gleichstellung dar. Deshalb
sollten mithilfe des Programms MalBnahmen zur Bekdmpfung aller Formen von
Diskriminierung und Intoleranz, insbesondere direkter und indirekter Diskriminierung,
gefordert werden, wobei ein besonderes Augenmerk auf die spezifischen Formen
struktureller und intersektionaler Diskriminierung zu richten ist, um so die
einschldgigen politischen Rahmen der Union zu stirken. Das Programm sollte
MafBnahmen zur Verhiitung und Bekédmpfung aller Formen von Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus, Antisemitismus und Hass gegen Muslime, Homophobie, Biphobie,
Transphobie, Interphobie, Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der
Geschlechtsidentitit, Intoleranz gegeniiber Personen, die Minderheiten angehdren
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(einschlielich Roma), sowie von Hetze unterstiitzen. Das Programm sollte auch dazu
beitragen, dass die Union in die Lage versetzt wird, ihren Verpflichtungen
nachzukommen, die sie als Vertragspartei des am 13. Dezember 2006 geschlossenen
Ubereinkommens der Vereinten Nationen iiber die Rechte von Menschen mit
Behinderungen'* eingegangen ist, nimlich den vollen und gleichberechtigten Genuss
aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu
fordern, zu schiitzen und zu gewahrleisten.

Die Durchsetzung des Rechts auf Privatsphire und des Rechts auf Schutz
personenbezogener Daten, die in Artikel 7 der Charta sowie in Artikel 16 AEUV und
Artikel 8 der Charta verankert sind, erfolgt auf der Grundlage einer gesonderten
Verordnung'® und einer gesonderten Richtlinie!®. Der Rechtsrahmen der Union enthilt
Bestimmungen, die gewéhrleisten, dass das Recht auf Schutz personenbezogener
Daten wirksam geschiitzt wird. Durch diese Rechtsinstrumente werden die nationalen
Datenschutzbehoérden mit der Aufgabe betraut, die Offentlichkeit fiir die Risiken,
Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten zu sensibilisieren und sie dariiber aufzukldren. Angesichts
der groen Bedeutung des Rechts auf Schutz personenbezogener Daten in Zeiten eines
raschen technologischen Wandels sollte das Programm dazu beitragen, das
Problembewusstsein zu schérfen, sowie Studien und andere einschldgige Tatigkeiten
auf diesem Gebiet durchfiihren, auch mithilfe der nationalen Datenschutzbehdrden.

Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Grundrecht und ein Ziel der Union und
sollte durch das Programm unterstiitzt werden. Trotz vieler Erfolge bestehen nach wie
vor grofle Herausforderungen, denen die Union mit verstirken Anstrengungen
begegnen muss. Dazu gehdren auch Bemiihungen um die Ausmerzung
geschlechtsspezifischer Gewalt, um hochste Gesundheitsstandards, auch auf dem
Gebiet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, um Lohngleichheit und Stirkung
der wirtschaftlichen Stellung, Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und
Betreuungsaufgaben, gleiche Beschiftigungsmdglichkeiten, Karrierechancen und
Arbeitsbedingungen, eine hochwertige und inklusive Bildung, politische Teilhabe und
gleichberechtigte Vertretung, institutionelle Mechanismen zur Durchsetzung der
Frauenrechte, aktive Bekdmpfung von Geschlechterstereotypen und von
intersektioneller Diskriminierung.

Geschlechtsspezifische Gewalt und Gewalt gegen Frauen, Kinder, Jugendliche und
andere gefdhrdete Gruppen wie LGBTIQ-Personen und Menschen mit Behinderungen
stellen eine schwere Verletzung der Grundrechte dar und treten weiterhin tliberall in
der Union in allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhéngen auf.
Gewalt gegen Frauen und Personen, die anderen gefdhrdeten Gruppen angehdren,
stellt eine Verletzung der Menschenrechte dar und ist ein Frontalangriff auf die
Gleichstellung. Deshalb ist die Verhiitung und Bekdmpfung solcher Gewalt eine
gesellschaftliche Pflichtaufgabe und trigt zur Beseitigung dieser Art von
Diskriminierung sowie zur Bewiltigung der Auswirkungen von Gewalt, auch auf die
Gesundheit, bei. Gleichzeitig wird die Gewdhrleistung einer diskriminierungsfreien
Gesellschaft auch dazu beitragen, die Ursachen von Gewalt gegen schutzbediirftige
Gruppen zu bekdmpfen, da beide untrennbar miteinander verbunden sind. Daher sollte
das Programm die langjdhrigen Bemiihungen der Union zur Verhiitung, Bewiéltigung

ABI. L 23 vom 27.1.2010, S. 35.
ABIL. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.
ABIL. L 119 vom 4.5.2016, S. 89.
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und Bekdmpfung von Gewalt auf allen Ebenen sowie zum Schutz und zur
Unterstiitzung aller direkten und indirekten Opfer und Uberlebenden von Gewalt
fortsetzen, und zwar aufbauend auf den fiinf aufeinanderfolgenden Generationen des
Daphne-Programms und des Aktionsbereichs Daphne'!’. Das Programm sollte die
Verwirklichung der Ziele des am 11.Mai 2011 in Istanbul geschlossenen
Ubereinkommens des Europarats zur Verhiitung und Bekimpfung von Gewalt gegen
Frauen sowie die Umsetzung der Empfehlung der Kommission zur Entwicklung und
Stirkung integrierter Kinderschutzsysteme im Interesse des Kindeswohls'®, die dem
Schutz der Kinder vor jeglicher Form von Gewalt dienen, unterstiitzen und dazu
beitragen, dass die Union in die Lage versetzt wird, ihren Verpflichtungen
nachzukommen, die sie als Vertragspartei des Ubereinkommens der Vereinten
Nationen iiber die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das Menschen mit
Behinderungen vor jeglicher Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch schiitzt,
eingegangen ist.

Nach dem geltenden Unionsrecht auf dem Gebiet der Gleichbehandlung haben die
Mitgliedstaaten unabhingige Stellen zur Forderung der Gleichbehandlung (im
Folgenden ,,Gleichbehandlungsstellen*) eingerichtet, denen eine Schliisselrolle bei der
Forderung der Gleichstellung und der Gewihrleistung der wirksamen Anwendung der
Gleichbehandlungsvorschriften zukommt. Dariiber hinaus sollte mit dem Programm
auch das Européische Netz der Gleichbehandlungsstellen (Equinet) unterstiitzt werden,
das sich aus den nationalen Gleichbehandlungsstellen gemid3 der Richtlinie
(EU) 2024/1499 des Rates!® und der Richtlinie (EU)2024/1500 des Europdischen
Parlaments und des Rates*® zusammensetzt, da Equinet die einzige Einrichtung ist, die
fiir eine Koordinierung der Tétigkeiten der Gleichbehandlungsstellen sorgt. Diese
Koordinierung ist fiir die wirksame Umsetzung der Antidiskriminierungsvorschriften
der Union in den Mitgliedstaaten von entscheidender Bedeutung.

Uberall in der Union sollten die Biirgerinnen und Biirger, von denen viele regelmiBig
oder zumindest gelegentlich in andere Mitgliedstaaten reisen, dort ihren Wohnsitz
nehmen und einem Studium, einer Arbeit oder einer Freiwilligentitigkeit nachgehen,
sich in der Lage fiihlen, ihre Biirgerrechte zu genieen und auszuiiben und darauf
vertrauen konnen, dass sie ihre Rechte gleichberechtigt wahrnehmen kénnen und dass
ihre Rechte uneingeschrinkt durchsetzbar und geschiitzt sind. Die Biirgerinnen und
Biirger sollten sich ihrer aus der Unionsbiirgerschaft erwachsenden Rechte besser

20

Drei aufeinanderfolgende Generationen des Daphne-Programms (ABI. L 34 vom 9.2.2000, S. 1, ABIL
L 143 vom 30.4.2004, S. 1, ABIL. L 173 vom 3.7.2007, S. 19) sowie die Ergebnisse des Aktionsbereichs
Daphne des Programms ,Rechte, Gleichstellung und Unionsbiirgerschaft“ (ABI. L 354 vom
28.12.2013, S. 62) und des Programms ,,Biirgerinnen und Biirger, Gleichstellung, Rechte und Werte*
(CERV) (ABI. L 156 vom 5.5.2021, S. 1).

C(2024) 2680 final (ABI. L, 2024/1238, 14.5.2024, ELI: http://data.curopa.eu/eli/reco/2024/1238/0j).
Richtlinie (EU) 2024/1499 des Rates vom 7. Mai 2024 iiber Standards fiir Gleichbehandlungsstellen im
Bereich der Gleichbehandlung von Personen ungeachtet ihrer Rasse oder ethnischen Herkunft, der
Gleichbehandlung von Personen in Beschiftigung und Beruf ungeachtet ihrer Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung sowie von Frauen
und Ménnern im Bereich der sozialen Sicherheit und im Bereich des Zugangs zu und der Versorgung
mit Giitern und Dienstleistungen und zur Anderung der Richtlinien 2000/43/EG und 2004/113/EG
(ABL. L, 2024/1499, 29.5.2024, ELI: http://data.curopa.eu/eli/dir/2024/1499/0j).

Richtlinie (EU) 2024/1500 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 iiber
Standards fiir Gleichbehandlungsstellen im Bereich der Gleichbehandlung und Chancengleichheit von
Frauen und Minnern in Arbeits- und Beschiftigungsfragen und zur Anderung der
Richtlinien 2006/54/EG und 2010/41/EU (ABL L, 2024/1500, 29.5.2024, ELIL
http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/0j).
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bewusst sein, insbesondere ihres Rechts auf Freiziigigkeit und freien Aufenthalt in der
Union, ihres Wahlrechts, wenn sie in einem anderen Mitgliedstaat wohnen, ihres
Petitionsrechts beim Europdischen Parlament in jeder EU-Amtssprache, ihres Rechts
auf Ergreifen einer Biirgerinitiative sowie ihres Rechts auf Beschwerde beim
Europiischen Biirgerbeauftragten iiber Missstdnde bei der Tatigkeit der EU-Organe.

Werden die Biirgerinnen und Biirger dazu ermuntert, auf Unionsebene eine aktivere
Rolle in der Demokratie zu iibernechmen, so stirkt dies die europédische
Zivilgesellschaft und bringt die Entwicklung einer europdischen Identitit voran. Die
Zivilgesellschaft braucht daher Unterstiitzung bei der Forderung und beim Schutz der
Werte der Union und bei der Sensibilisierung flir diese Werte sowie in ihrem Beitrag
zur effektiven Wahrnehmung der durch das Unionsrecht verlichenen Rechte. Wenn die
Biirgerinnen und Biirger der Union am demokratischen Leben der Union teilhaben,
tragen sie damit dazu bei, eine reprisentative Demokratie zu verwirklichen — einen
Grundsatz, auf dem die Arbeitsweise der Union beruht und der dem in Artikel 2 EUV
verankerten Wert der Demokratie einen konkreten Ausdruck verleiht.

Um die Union ihren Biirgerinnen und Biirgern nidherzubringen und die demokratische
Teilhabe zu stidrken, sind eine Vielzahl verschiedener Mafinahmen und koordinierte
Anstrengungen erforderlich. Die Unionsbiirgerschaft und die europdische Identitét
sollten weiterentwickelt und geférdert werden, indem das Verstdndnis der Biirgerinnen
und Biirger fiir die Politikgestaltung gestérkt und die biirgerschaftliche Beteiligung an
den MaBinahmen der Union gefordert wird. Gedenkveranstaltungen und eine kritische
Reflexion des europdischen Geschichtsbewusstseins sind notwendig, um den
Biirgerinnen und Biirgern die gemeinsame Geschichte zu vermitteln und die
Grundlage fiir eine gemeinsame Zukunft und gemeinsame Werte zu schaffen.
Uberdies wird die Unterstiitzung von Organisationen der Zivilgesellschaft auf lokaler,
regionaler, nationaler und transnationaler Ebene in den Programmbereichen dazu
beitragen, das Engagement der Biirgerinnen und Biirger in der Gesellschaft und damit
letztlich ihre aktive Beteiligung am demokratischen Leben der Union zu verstérken.
Mit der Unterstiitzung von Aktivititen, die das gegenseitige Verstindnis, den
interkulturellen Dialog, die kulturelle und sprachliche Vielfalt, die soziale Inklusion
und die Achtung des anderen fordern, wird gleichzeitig das Gefiihl der Zugehorigkeit
zur Union und der auf einer europdischen Identitdt beruhenden Unionsbiirgerschaft
gestérkt, die auf einem gemeinsamen Verstindnis unserer gemeinsamen européischen
Werte, unserer Kultur, unserer Geschichte und unseres Erbes basieren.

Organisationen der Zivilgesellschaft und andere Akteure des zivilgesellschaftlichen
Raums, wie z. B. unabhéngige Menschenrechtsgremien, Gleichbehandlungsstellen und
Biirgerbeauftragte spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, zur
Umsetzung der Politik beizutragen, die Beteiligung der Menschen zu fordern,
Institutionen zur Rechenschaft zu ziehen und einen positiven Wandel voranzutreiben.
Das Programm sollte dazu beitragen, dass ausreichende Ressourcen zu Verfligung
stehen und giinstige Rahmenbedingungen fiir eine unabhéngige, freie, sichere und
wirksame Funktionsweise geschaffen werden. Zu diesem Zweck sollten die
Unionsmittel die Anstrengungen auf nationaler Ebene ergdnzen, indem sie deren
Kapazititen unterstiitzen, schiitzen, stirken und ausbauen, wie in der EntschlieBung
des Europidischen Parlaments vom 19. April 2018?! wie auch in den
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2018/2619(RSP) (ABL.  C390 vom 18.11.2019, S.117, https://eur-lex.europa.cu/legal
content/DE/TXT/?uri=0j:JOC_2019 390 R_0017).
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Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Mérz 2023%% und 7. Mirz 2025% betont wurde.
Auch der Zivilgesellschaft kommt eine wichtige Rolle bei der Gewihrleistung einer
wirksamen Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europiischen Parlaments
und des Rates?* zu, indem sie eine Kultur der freien MeinungsiuBerung und ein
giinstiges Umfeld fiir Hinweisgeber fordert.

Der Gerichtshof der Europdischen Union hat bestétigt, dass die Union eine rechtliche
Konstruktion darstellt, die auf der grundlegenden Pridmisse beruht, dass jeder
Mitgliedstaat mit allen anderen Mitgliedstaaten die in Artikel 2 EUV genannten
gemeinsamen Werte teilt — und anerkennt, dass sie sie mit ihm teilen —, auf die sich die
Union griindet®. Diese Primisse ergibt sich aus den besonderen und wesentlichen
Merkmalen des Unionsrechts, darunter seiner Autonomie, die es gegeniiber den
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten und dem Vdlkerrecht genieBt. Diese Prdmisse
impliziert und rechtfertigt die Existenz gegenseitigen Vertrauens zwischen den
Mitgliedstaaten bei der Anerkennung dieser Werte und damit bei der Beachtung des
Unionsrechts, mit dem sie umgesetzt werden. Daraus folgt, dass die Achtung der in
Artikel 2 EUV genannten Werte durch einen Mitgliedstaat eine Voraussetzung fiir den
Genuss aller Rechte ist, die sich aus der Anwendung der Vertrdge auf diesen
Mitgliedstaat ergeben. Der Gerichtshof der Europédischen Union hat somit bestétigt,
dass er in den Bereichen, fiir die die Union zustdndig ist, titig werden kann, um die
Achtung der in Artikel 2 EUV verankerten Werte zu gewahrleisten.

In einer Zeit, in der die europdischen Gesellschaften vor Herausforderungen in Bezug
auf die Demokratie stehen, wie z. B. Zunahme von Extremismus und Intoleranz,
Desinformation, Informationsmanipulation und Einmischung durch feindselige
Akteure aus dem Ausland, ist es von grofiter Bedeutung, dass die Werte der Union wie
die Achtung der Grundrechte, Gleichheit und Demokratie weiterhin aktiv gepflegt,
geschiitzt, gefordert, durchgesetzt und unter den Menschen und Voélkern verbreitet
werden, damit diese Werte auch weiterhin das Herzstiick des Unionsprojekts
darstellen. Eine Verschlechterung ihres Schutzes in einem Mitgliedstaat kann sich
nachteilig auf die ganze Union auswirken. Deshalb ist es wichtig, dass dieses
Programm zum Schutz der Werte der Union beitrédgt, einschlieBlich der Achtung der
Grundrechte, der Gleichheit und der Demokratie.

Angesichts der zunehmenden Risiken im Zusammenhang mit Naturgefahren, Klima-
und Umweltkatastrophen, gesundheitlichen Notlagen, technischen Unfillen, sich
wandelnden Sicherheitsbedrohungen und anderen Stérungen kommt es entscheidend
darauf an, dass die Fahigkeit der Union und der Mitgliedstaaten verbessert wird,
Krisen zu antizipieren, sich darauf vorzubereiten und darauf zu reagieren. Das
Programm sollte daher die Bildung und das Engagement der Biirgerinnen und Biirger
im Bereich der Krisenvorsorge unterstiitzen und so die Widerstandsfahigkeit der
Gesellschaft starken.

22

23

24

25

Dok. ST-7388/23, Schlussfolgerungen des Rates zur Anwendung der Charta der Grundrechte der
Europdischen Union: Rolle des zivilgesellschaftlichen Raums fiir den Schutz und die Forderung der
Grundrechte in der EU.

Dok. ST-6878/25, Schlussfolgerungen des Rates zur Anwendung der Charta der Grundrechte der
Europdischen Union: Finanzierung der Forderung, des Schutzes und der Durchsetzung der Grundrechte.
Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum
Schutz von Personen, die Verstdfe gegen das Unionsrecht melden (ABI. L 305 vom 26.11.2019, S. 17,
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/0j).

Dies ergibt sich direkt aus dem Gutachten des Europidischen Gerichtshofs im Verfahren 2/13,
ECLI:EU:C:2014:2454, Rn. 168.
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(32)
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Mit dem Programm sollten daher auch MaBnahmen unterstiitzt werden, die darauf
abzielen, die Demokratie in der Union zu schiitzen und zu stirken, das Vertrauen der
Offentlichkeit in die Demokratie und demokratische Institutionen zu stirken, die
demokratische Vorsorge und Resilienz zu verbessern, das Engagement, die Teilhabe
und das Bewusstsein der Biirgerinnen und Biirger flir die gemeinsame Geschichte und
die gemeinsamen Werte zu fordern und ihnen die Auslibung ihrer Rechte,
einschlieBlich ihres Wahlrechts, unter uneingeschriankter Achtung der Zustandigkeiten
der Mitgliedstaaten fiir die Organisation von Wahlen zu erleichtern. Ferner sollte das
Programm dazu beitragen, kritisches Denken, Biirgerbeteiligung und Demokratie
durch lebensbegleitende Bildung zu fordern, damit alle Biirgerinnen und Biirger in der
Lage sind, Informationsmanipulation und Einmischung aus dem Ausland sowie
Desinformation zu erkennen.

Das Programm sollte Synergien mit der Politik fiir ein ,,Europa in der Welt* fordern
und diese erginzen, da es mittels kultureller Zusammenarbeit zur Forderung der
internationalen Kulturbeziehungen der Union und zur Erreichung der Ziele des
auswirtigen Handelns der Union beitragen wird.

Aus dem Programm sollte auch die technische und organisatorische Unterstiitzung der
Durchfiihrung der Verordnung (EU) 2019/788 des Européischen Parlaments und des
Rates?¢ finanziert werden, um so den Biirgerinnen und Biirgern die Ausiibung ihres
Rechts, europdische Biirgerinitiativen vorzuschlagen und zu unterstiitzen, zu
erleichtern. Zusammen mit den anderen in Artikel 24 AEUV genannten Rechten
gewihrleistet dieses Recht die unmittelbare Beteiligung der Biirgerinnen und Biirger
am demokratischen Leben der Union.

Um Kohédrenz zu gewihrleisten, sollten im Rahmen des Programms die
Haushaltsgarantie und die Finanzierungsinstrumente — auch in Kombination mit nicht
riickzahlbarer Unterstiitzung bei einer MischfinanzierungsmaBnahme — geméall den
geltenden Bestimmungen des Europdischen Fonds fiir Wettbewerbsfahigkeit (ECF-
InvestEU-Instrument) im Wege von fiir diese Art von Unterstiitzung aus dem ECF-
InvestEU-Instrument geschlossenen Vereinbarungen umgesetzt werden.

Wenn die Unterstiitzung der Union im Rahmen des Programms in Form einer
Haushaltsgarantie oder eines Finanzinstruments — auch in Kombination mit nicht
riickzahlbarer Unterstiitzung bei einer Mischfinanzierungsmallnahme — geleistet wird,
so ist diese Unterstiitzung unbedingt ausschlieBlich aus dem ECF-InvestEU-
Instrument geméf den geltenden Bestimmungen des besagten Investitionsinstruments
zu leisten.

Der Kommission sollte es moglich sein, Mittelbindungen in Jahrestranchen
aufzuteilen. In diesem Fall sollte die Kommission die verschiedenen Jahrestranchen
wihrend der Durchfiihrung des Programms zuweisen, wobei sie dem Fortschritt der
MaBnahmen, fiir die eine finanzielle Unterstiitzung gewéhrt wird, dem
voraussichtlichen Bedarf der Malnahmen und der Verfiigbarkeit der Haushaltsmittel
Rechnung tragt.

26

Verordnung (EU) 2019/788 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 iiber die
Européische Biirgerinitiative (ABL. L 130 vom 17.5.2019, S. 55, ELI:
http://data.curopa.eu/eli/reg/2019/788/0j).
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(33)

(34)

Die Verordnung (EU, Euratom)2024/2509 des Europdischen Parlaments und des
Rates?’ findet auf das Programm Anwendung. Sie regelt die Aufstellung und den
Vollzug des Gesamthaushaltsplans der Union und enthdlt unter anderem
Bestimmungen zu Finanzhilfen, Preisen, nichtfinanziellen Zuwendungen,
Auftragsvergabe, indirekter Durchfiihrung, finanziellem Beistand,
Finanzierungsinstrumenten und Haushaltsgarantien.

Gemail der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 des Europdischen Parlaments und
des Rates, der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Européischen Parlaments
und des Rates®®, der Verordnung (EG, Euratom) Nr.2988/95 des Rates?, der
Verordnung (Euratom, EG) Nr.2185/96 des Rates’® und der Verordnung
(EU) 2017/1939 des Rates®! sollen die finanziellen Interessen der Union geschiitzt
werden, indem verhdltnismiBige MalBnahmen unter anderem zur Prévention,
Aufdeckung, Behebung und Untersuchung von UnregelméBigkeiten und Betrug, zur
Einziehung entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder nicht widmungsgemal
verwendeter Mittel und gegebenenfalls verwaltungsrechtliche Sanktionen ergriffen
werden. Insbesondere kann das Europdische Amt fiir Betrugsbekdmpfung (OLAF)
gemél der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 sowie der Verordnung (Euratom,
EG) Nr. 2185/96 Untersuchungen einschlieflich Kontrollen und Uberpriifungen vor
Ort durchfiihren, um festzustellen, ob Betrug oder Korruption oder eine sonstige
rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt.
Gemail der Verordnung (EU) 2017/1939 kann die Européische Staatsanwaltschaft (im
Folgenden ,,EUStA*) Betrug und sonstige gegen die finanziellen Interessen der Union
gerichtete rechtswidrige Handlungen im Sinne der Richtlinie (EU) 2017/1371 des
Européischen Parlaments und des Rates®? untersuchen und strafrechtlich verfolgen.
Nach der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 ist jede Person oder Stelle, die
Unionsmittel erhdlt, verpflichtet, uneingeschrinkt am Schutz der finanziellen
Interessen der Union mitzuwirken, der Kommission, dem OLAF, der EUStA und dem
Europiischen Rechnungshof die erforderlichen Rechte und den Zugang zu gewidhren
und sicherzustellen, dass an der Ausfithrung von Unionsmitteln beteiligte Dritte
gleichwertige Rechte gewédhren.
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28

29

30

31

32

Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. September
2024 iiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der Union (ABL L, 2024/2509,
26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/0j).

Verordnung (EU, Euratom) Nr.883/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
11. September 2013 {iiber die Untersuchungen des Europdischen Amtes fiir Betrugsbekdmpfung
(OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Européischen Parlaments und des
Rates und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABI. L 248 vom 18.9.2013, S. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/0j).

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 iiber den Schutz der
finanziellen Interessen der Europdischen Gemeinschaften (ABIL. L 312 vom 23.12.1995, S. 1, ELL
http://data.ecuropa.eu/eli/reg/1995/2988/0j).

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die Kontrollen
und Uberpriifungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der
Europdischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen UnregelmiBigkeiten (ABl. L 292 vom
15.11.1996, S. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/0j).

Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchfithrung einer Verstirkten
Zusammenarbeit zur Errichtung der Europdischen Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABIL. L 283 vom
31.10.2017, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/0j).

Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2017 iiber die
strafrechtliche Bekdmpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug (ABI.
L 198 vom 28.7.2017, S. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/0j).
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Das Programm soll — unter Beriicksichtigung des Umfangs und der Art der Tatigkeiten
und Prioritdten — gemiB der Verordnung (EU) [ XXX]* des Europdischen Parlaments
und des Rates [Leistungsverordnung] durchgefiihrt werden, in der die Regeln fiir den
Ausgabenverfolgungs- und Leistungsrahmen fiir den Haushalt sowie Regeln fiir die
einheitliche =~ Anwendung des Grundsatzes der ,Vermeidung erheblicher
Beeintrachtigungen* bzw. des Grundsatzes der Gleichstellung der Geschlechter gemaf
Artikel 33 Absatz 2 Buchstaben d und f der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509,
Regeln fiir die Uberwachung und Berichterstattung in Bezug auf die Leistung von
Unionsprogrammen und -mafinahmen, Regeln fiir die Einrichtung eines Forderportals
der Union, Regeln fiir die Evaluierung von Programmen sowie andere horizontale
Bestimmungen, die fiir alle Unionsprogramme gelten — etwa beziiglich Informationen,
Kommunikation und Sichtbarkeit — festgelegt sind.

Das Programm sollte auch die Rolle der Programmkontaktstellen unterstiitzen, die die
Mitgliedstaaten einrichten konnen und die Antragsteller in Bezug auf
Finanzierungsmoglichkeiten und eine grenziiberschreitende Zusammenarbeit beraten
und unterstiitzen und so zur Bekanntmachung, Sichtbarkeit und Verbreitung des
Programms im Einklang mit der Verordnung (EU) [XXX]* des Europiischen
Parlaments und des Rates [Leistungsverordnung] beitragen sollten. Die
Programmkontaktstellen sollten ihre Aufgaben unabhingig und ohne Einmischung der
Behorden in ihre Entscheidungsfindung wahrnehmen und sollten selbst keine
Verantwortung fiir die Verwaltung des Programms tragen®’.

GemilB Artikel 85 Absatz 1 des Beschlusses (EU) 2021/1764 des Rates** konnen in
einem {iberseeischen Land oder Gebiet (ULG) niedergelassene Personen und
Einrichtungen vorbehaltlich der Bestimmungen und Ziele des Programms und der
moglichen Regelungen, die fiir den mit dem Land oder Gebiet verbundenen
Mitgliedstaat gelten, finanziell unterstiitzt werden.

Die Beteiligung von Drittlindern am spezifischen Ziel ,,Audiovisuelles erfordert ein
gewisses Mall an Gegenseitigkeit und rechtlicher Angleichung. Aus diesem Grund
sollten beim Abschluss von Assoziierungsabkommen die Lage ihrer jeweiligen
audiovisuellen Mairkte, die Néhe ihrer rechtlichen Rahmenbedingungen zum
Besitzstand der Union im Bereich der audiovisuellen Medien, insbesondere der
Richtlinie 2010/13/EU, und die Zuginglichkeit ihrer jeweiligen Forderregelungen
beriicksichtigt werden. Von besonderer Bedeutung ist dies fiir andere europiische
Lander, deren audiovisuellen Werken die Bestimmungen der Richtlinie 2010/13/EU
zur Forderung europdischer Werke, insbesondere das Quotensystem, zugutekommen.

33

34

Durch das Programm wird auch die Einrichtung von Kontaktstellen in den teilnehmenden Landern
unterstiitzt, um das Programm auf nationaler Ebene besser bekannt zu machen, einschligige
Informationen {iber die verschiedenen Arten der finanziellen Unterstiitzung im Rahmen der
Unionspolitik zu geben und den Akteuren bei der Beantragung von Unterstiitzung aus dem Programm
zur Seite zu stehen. Die Kontaktstellen fiihren ihre Tétigkeiten zur Verbesserung der Bekanntmachung,
Sichtbarkeit und Verbreitung der Programmergebnisse im FEinklang mit der Verordnung (EU,
Euratom) 202X/XXXX durch, in der die Vorschriften iiber den Ausgabenverfolgungs- und
Leistungsrahmen fiir den Haushalt sowie die fiir alle Unionsprogramme geltenden Vorschriften in
Bezug auf Informations-, Kommunikations- und Sichtbarkeitsverpflichtungen, insbesondere auch die
Pflichten der Begiinstigten und Durchfiihrungspartner, festgelegt sind.

Beschluss (EU) 2021/1764 des Rates vom 5. Oktober 2021 iiber die Assoziierung der iiberseeischen
Lander und Gebiete mit der Europdischen Union einschlieflich der Beziehungen zwischen der
Europiischen Union einerseits und Grénland und dem Konigreich Dénemark andererseits (Ubersee-
Assoziationsbeschluss  einschlieBlich Gronlands) (ABL. L 355 vom 7.10.2021, S.6, ELIL
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/0j).
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Im besonderen Fall von beitretenden Léndern, Kandidatenldndern und potenziellen
Kandidaten war die Anforderung, die nationalen Vorschriften an die Vorgaben der
Richtlinie 2010/13/EU anzugleichen, bereits in der Verordnung (EU) 2021/818 zur
Einrichtung des Programms Kreatives Europa enthalten. Diese Bedingung bildet einen
wirksamen Anreiz, ithre Arbeit zur allgemeinen Angleichung an den EU-Besitzstand
im Hinblick auf den Beitritt zu beschleunigen.

(39) Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend
verwirklicht werden konnen, sondern vielmehr wegen der transnationalen Merkmale
der Probleme auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im
Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiarititsprinzip téitig werden.
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der VerhdltnisméaBigkeit
geht diese Verordnung nicht iiber das fiir die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche
MaB hinaus.

(40) Mit dieser Verordnung wird das Programm fiir 2028 bis 2034 eingerichtet, das den mit
den Verordnungen (EU) 2021/692 und (EU) 2021/818 fiir den Zeitraum 2021 bis 2027
eingerichteten Programmen nachfolgt. Die Verordnungen (EU)2021/692 und
(EU) 2021/818 sollten daher aufgehoben werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Kapitel 1

Allgemeine Bestimmungen
Artikel 1

Gegenstand

Mit der vorliegenden Verordnung wird das Programm ,,AgoraEU*“ (im Folgenden
,Programm®) eingerichtet; ferner werden die Ziele des Programms, seine Mittelausstattung
fiir den Zeitraum 2028-2034, die Arten der Unionsfinanzierung sowie die Regeln filir die
Bereitstellung dieser Finanzierung festgelegt.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen
Fiir die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

,Gewdhrungsverfahren ein Gewidhrungsverfahren gemall Artikel 2 Nummer 3 der
Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 sowie Verfahren zur Ubertragung der Ausfiihrung und
Gewdhrung von Unterstiitzung iiber Finanzierungsinstrumente, zur Gewéhrung von
Haushaltsgarantien oder zur Gewédhrung von Unterstiitzung im Rahmen von
Haushaltsgarantien.
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Artikel 3

Ziele des Programms

Das Programm soll allgemein die kulturelle und sprachliche Vielfalt und das
kulturelle Erbe fordern, die Wettbewerbsfahigkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft
steigern, insbesondere der Medien und der audiovisuellen Branche, die kiinstlerische
und mediale Freiheit bewahren sowie die Gleichstellung, die aktive Biirgerschaft und
die in den Vertrdgen und der Charta verankerten Rechte und Werte schiitzen und
fordern und damit die demokratische Teilhabe und die Resilienz der Gesellschaft
stirken.

Im Rahmen der allgemeinen Ziele nach Absatz1 ist das Programm zur
Verwirklichung der folgenden Einzelziele in die nachstehenden Aktionsbereiche
unterteilt:

Der Aktionsbereich ,, Kreatives Europa — Kultur soll

1) zum grenziiberschreitenden kulturellen Schaffen, zur grenziiberschreitenden
kulturellen Zusammenarbeit, Teilhabe und Zuginglichkeit sowie zur
grenziiberschreitenden Verbreitung einer Vielfalt kultureller Werke beitragen
und gleichzeitig die soziale, wirtschaftliche und internationale Dimension der

Kultur- und Kreativwirtschaft stirken (,,Kultur®);

der Aktionsbereich , MEDIA+* soll

1) zur kulturellen Vielfalt und zur Wettbewerbsfahigkeit des audiovisuellen
Sektors und der Videospielebranche beitragen, insbesondere indem die
Schaffung und der grenziiberschreitende Vertrieb europdischer Inhalte und des
Zugangs dazu fir die Biirgerinnen und Biirger verbessert wird

(,,Audiovisuelles®);

i1) zu einem freien, tragfdhigen und vielfaltigen Informationsokosystem der Union
beitragen, insbesondere durch die Unterstiitzung des freien und unabhéngigen
Journalismus und unabhédngiger Nachrichtenmedien, die Verbesserung des
Zugangs der Biirgerinnen und Biirger zu vertrauenswiirdigen Informationen und

die Bekdmpfung von Desinformation (,,Nachrichten*);

der Aktionsbereich ,,Demokratie, Biirgerinnen und Biirger, Gleichstellung, Rechte
und Werte* (CERV+) soll

1) zum Schutz und zur Férderung der Grundrechte, der Gleichstellung und der
Nichtdiskriminierung sowie der in den Vertrdgen verankerten Rechte der
Unionsbiirgerinnen und -biirger beitragen, einschlielich der Freiziigigkeit der

Biirgerinnen und Biirger, und die Handlungsfahigkeit der Zivilgesellschaft
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stirken  (,,Rechte, Gleichstellung, Biirgerinnen und Biirger sowie

Zivilgesellschaft*);

i1) zur Bekdmpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt sowie von Gewalt gegen
Kinder und andere entsprechend gefidhrdete Gruppen beitragen (Initiative

,Daphne®);

iii) zur  Stirkung der demokratischen Teilhabe und zur Wahrung der
Rechtsstaatlichkeit beitragen (,,Demokratische Teilhabe und
Rechtsstaatlichkeit®).

3) Um die groBtmogliche Wirkung zu erzielen und Synergien zwischen den in Absatz 2
genannten  Aktionsbereichen zu  verstirken, unterstiitzt das Programm
bereichstlibergreifende und horizontale Tétigkeiten, die zur Erreichung des in
Absatz 1 genannten allgemeinen Ziels beitragen, insbesondere durch die
Entwicklung von Synergien zwischen Kultur, Medien und Zivilgesellschaft und
durch die Forderung der sektoriibergreifenden Zusammenarbeit und Innovation.

Kapitel 11

Kreatives Europa — Aktionsbereich Kultur

Artikel 4
Kultur

Im Aktionsbereich Kultur des Programms Kreatives Europa liegt der Schwerpunkt des
Einzelziels ,,Kultur®, das die Kultur- und Kreativwirtschaft abdeckt, auf Folgendem:

a) Forderung des Schaffens, der Zusammenarbeit und des Austauschs iiber Grenzen und
iiber verschiedene Formate hinweg, unter anderem durch die Mobilitdt von Kunst-,
Kultur- und Kreativschaffenden, kiinstlerische Residenzaufenthalte sowie
Partnerschaften zwischen Organisationen aller Grof3en;

b) Verbesserung des Zugangs aller und vor allem junger Menschen zur Kultur und zum
Kulturerbe und der Teilhabe daran sowie Starkung der sozialen Widerstandsfahigkeit
und des sozialen Zusammenhalts, insbesondere der Generationengerechtigkeit,
Gleichstellung und Vielfalt, durch kulturelles Engagement;

c) Unterstiitzung von Verbreitung, Vertrieb, Forderung und Sichtbarkeit vielféltiger
europdischer kultureller Inhalte {iber verschiedene Kanile in der gesamten Union und
auf internationaler Ebene, unter anderem durch europidische Plattformen fiir
aufstrebende Kunstschaffende, Unterstiitzung von Einrichtungen fiir die Ausbildung
und Forderung junger Kunstschaffender, Preise zur Forderung kiinstlerischer Talente
und herausragender Leistungen, Tournee-Initiativen, Festivals und Ubersetzung;

d) Starkung der Kapazititen und Kompetenzen in der Kultur- und Kreativwirtschaft zur
Forderung von Innovation und Wettbewerbsfdahigkeit und zur Bewiltigung des
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okologischen und digitalen Wandels, unter anderem durch die Unterstlitzung von
Netzwerken von Kultur- und Kreativorganisationen, Weiterbildungen und
Aktivititen des gegenseitigen Lernens (,,Peer-Learning-Aktivititen®);

e) Forderung der Entwicklung der Kulturpolitik durch Zusammenarbeit und den
Austausch bewidhrter Verfahren auf Unionsebene und Verbesserung der
Faktengrundlage durch verstirkte Datenerhebung und -analyse sowie
Pilotmafinahmen;

f) Forderung der internationalen Kulturbeziehungen der Union und Leistung eines
Beitrags zur Erreichung der Ziele des auswirtigen Handelns der Union durch
kulturelle Zusammenarbeit;

g) Unterstiitzung der Durchfilhrung der Beschliisse Nr. 445/2014/EU*>  und
Nr. 1194/2011/EU?¢ des Europiischen Parlaments und des Rates.

Die Umsetzung des Einzelziels ,Kultur erfolgt unter uneingeschrinkter Achtung der
kiinstlerischen Freiheit und der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen und trigt zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Kunst-, Kultur- und Kreativschaffenden bei.

Kapitel 111

Aktionsbereich MEDIA+
Artikel 5
Audiovisuelles

Im Aktionsbereich MEDIA+ liegt der Schwerpunkt des Einzelziels ,,Audiovisuelles” auf
Folgendem:

a) Unterstiitzung der Schaffung europdischer audiovisueller Werke in verschiedenen
Formaten und Genres mit dem Potenzial, ein breites Publikum iiber Grenzen hinweg
zu erreichen;

b) Forderung der Verbreitung, des Vertriebs, der Bekanntheit und Sichtbarkeit
europdischer audiovisueller Werke tiber Grenzen hinweg und auf allen Medien in der
gesamten Union und auf internationaler Ebene, unter anderem durch koordinierte
Vertriebsstrategien, Marketing- und Werbeinstrumente;

C) Aufbau eines Publikums fiir europdische audiovisuelle Werke, unter anderem durch
ein Netz europdischer Kinos, Festivals und Informationskampagnen, wobei
insbesondere  junge Europderinnen und Europder sowie unterversorgte
Gemeinschaften angesprochen werden sollen;

3 Beschluss Nr. 445/2014/EU des Europidischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur
Einrichtung einer Aktion der Europdischen Union fiir die ,Kulturhauptstidte Europas“ im
Zeitraum 2020 bis 2033 und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1622/2006/EG (ABI. L 132 vom
3.5.2014, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/445(1)/0j).

36 Beschluss Nr. 1194/2011/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur
Schaffung einer MaBinahme der Europidischen Union fiir das Europdische Kulturerbe-Siegel (ABI.
L 303 vom 22.11.2011, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/1194/0j).
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d) Unterstiitzung der Entwicklung und des Aufbaus von Prototypen europidischer
Videospiele und immersiver Inhalte, unter anderem durch Markttests, Werbung,
bessere Auffindbarkeit, auf das Publikum ausgerichtete Strategien und Vertrieb iiber
alle Plattformen;

e) Forderung der Talententwicklung, Unterstiitzung des Zugangs zu Finanzmitteln,
Austausch und Vernetzung zwischen Unternehmen, Einfilhrung innovativer
Instrumente und Geschéftsmodelle sowie medieniibergreifender

Verwertungsstrategien flir geistiges Eigentum, insbesondere als Reaktion auf
kreative, marktbezogene und technologische Verschiebungen;

f) Forderung des politischen Dialogs, des Austauschs bewéhrter Verfahren, der
Datenerhebung und -analyse, einschlieSlich Entrichtung der Beitragsgebiihr fiir die
Mitgliedschaft der Union in der Europédischen Audiovisuellen Informationsstelle;

g) Beitrag zur Umsetzung der Richtlinie 2010/13/EU des Europidischen Parlaments und
des Rates®’.

Die Umsetzung des Einzelziels ,,Audiovisuelles* erfolgt unter uneingeschrénkter Achtung der
kiinstlerischen Freiheit und unter Gewihrleistung der Zusammenarbeit zwischen
Einrichtungen aus den Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen audiovisuellen Kapazititen.

Artikel 6

Nachrichten

Im Aktionsbereich MEDIA+ liegt der Schwerpunkt des Einzelziels ,,Nachrichten* auf
Folgendem:

a) Schutz von Nachrichtenmedien und Journalisten, insbesondere dort, wo sie bedroht
werden, sowie Uberwachung, Bewertung und Bewiltigung von Risiken fiir die
Freiheit und den Pluralismus der Medien im Binnenmarkt und Forderung
journalistischer und redaktioneller Standards;

b) Verbesserung der Produktion, des Vertriebs und des Konsums professioneller
journalistischer Inhalte, einschlielich der Berichterstattung iiber
Unionsangelegenheiten, des investigativen Journalismus, lokaler Nachrichten und
Medien, die dem 6ffentlichen Interesse dienen;

C) Unterstiitzung des digitalen Wandels von Nachrichtenorganisationen, innovativer
Verfahren, neuer Produktions-, Vertriebs- und Geschéftsmodelle, Erleichterung des
Zugangs zu Finanzmitteln und Forderung grenziiberschreitender Tatigkeiten sowie
der Umschulung und Weiterbildung von Nachrichtenmedienschaffenden;

d) Verbesserung der Zusammenarbeit und Forderung von MaBnahmen zur
Uberwachung und Bewahrung des Online-Informationsraums, einschlieBlich der
Aufdeckung und Bekidmpfung von Desinformation, Informationsmanipulation und
Einmischung aus dem Ausland, wodurch ein Beitrag zur Stirkung der Resilienz in
der gesamten Union geleistet wird,

37 Richtlinie 2010/13/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 10. Mérz 2010 zur
Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie iiber audiovisuelle Mediendienste) (ABI. L 95
vom 15.4.2010, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/0j).
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Forderung von Téatigkeiten im Bereich der Digital- und Medienkompetenz, um es
den Biirgerinnen und Biirgern, einschlieBlich junger Menschen, zu ermdglichen, ein
kritisches Verstdndnis des Informationsdkosystems zu entwickeln und an den Tag zu
legen;

Starkung des politischen Dialogs, der Datenerhebung und -analyse sowie der
Entwicklung gemeinsamer Standards, unter anderem durch Unterstiitzung der Arbeit
des Européischen Gremiums fiir Mediendienste.

Die Umsetzung des Einzelziels ,,Nachrichten® erfolgt unter uneingeschrankter Achtung der
redaktionellen Unabhéngigkeit und der professionellen Standards der Medien.

Kapitel IV

Aktionsbereich CERV+
Artikel 7

Rechte, Gleichstellung, Biirgerinnen und Biirger sowie Zivilgesellschaft

Im Aktionsbereich CERV+ liegt der Schwerpunkt des Einzelziels ,,Rechte, Gleichstellung,
Biirgerinnen und Biirger sowie Zivilgesellschaft* auf Folgendem:

a)

b)

Forderung der Gleichstellung und Verhiitung und Bekdmpfung von Diskriminierung
aus Griinden des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung
sowie aller Formen von Rassismus und Intoleranz;

Forderung der Gleichstellung der Geschlechter, der durchgéngigen Beriicksichtigung
der Geschlechtergleichstellung und der Stirkung der Rolle der Frau sowie Schutz
und Forderung der uneingeschriankten Wahrnehmung der Rechte durch Frauen;

Forderung der Barrierefreiheit sowie Schutz und Forderung der Rechte von
Menschen mit Behinderungen, Unterstiitzung der Umsetzung des Ubereinkommens
der Vereinten Nationen iiber die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch die
EU;

Schutz und Forderung der Rechte des Kindes;

Schutz und Foérderung der Meinungsfreiheit, des Rechts auf Privatsphdre, des
Schutzes personenbezogener Daten sowie der Rechte im digitalen Raum;

Forderung eines lebendigen zivilgesellschaftlichen Raums durch den Aufbau der
Kapazitdten von und die Bereitstellung finanzieller Unterstiitzung fiir Organisationen
der Zivilgesellschaft, Menschenrechtsverteidiger und andere einschldgige Akteure,
die auf allen Ebenen aktiv fiir den Schutz und die Forderung der im Vertrag
verankerten Rechte sowie die Sensibilisierung der Biirgerinnen und Biirger dafiir, fiir
die Forderung der demokratischen Resilienz, Nichtdiskriminierung und
Gleichstellung in der EU, fiir die allgemeineren Werte der Union wie die Achtung
der Grundrechte, die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie sowie fiir den Schutz
und die Forderung der Achtung der Charta eintreten.
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Artikel 8

Daphne

Im Aktionsbereich CERV+ liegt der Schwerpunkt des Einzelziels ,,Daphne* auf Folgendem:

a)

b)

Verhiitung, Bewiltigung und Bekdmpfung aller Formen geschlechtsspezifischer
Gewalt gegen Frauen und Maidchen, hduslicher Gewalt und Gewalt gegen Kinder,
junge und iltere Menschen, LGBTIQ-Personen, Menschen mit Behinderungen und
andere gefidhrdete Gruppen auf allen Ebenen;

Schutz und Unterstiitzung aller direkten und indirekten Opfer und Uberlebenden von
in Buchstabe a genannter Gewalt;

Unterstiitzung der Erreichung der Ziele des Ubereinkommens des Europarats zur
Verhiitung und Bekdmpfung von Gewalt gegen Frauen und hauslicher Gewalt
(,,Ubereinkommen von Istanbul®) in der Union.

Artikel 9

Demokratische Teilhabe und Rechtsstaatlichkeit

Im Aktionsbereich CERV+ liegt der Schwerpunkt des Einzelziels ,,Demokratische Teilhabe
und Rechtsstaatlichkeit* auf Folgendem:

a)

b)

Schutz und Forderung der Rechte der Unionsbiirgerschaft sowie der Beteiligung der
Biirgerinnen und Biirger am demokratischen und zivilgesellschaftlichen Leben der
Union und Unterstiitzung offener, resilienter, auf Rechten und Gleichstellung
beruhender Gesellschaften auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit;

Unterstiitzung freier, fairer, resilienter, zugénglicher und inklusiver Wahlprozesse
und demokratischer Prozesse;

Forderung des Biirgerbewusstseins und eines besseren Verstdndnisses der Union,
ihrer gemeinsamen Geschichte, ihres gemeinsamen Gedichtnisses und ihrer Vielfalt,
um gegenseitiges Verstdndnis und Toleranz voranzubringen.

Kapitel V
Bereichsiibergreifende und horizontale Prioritaten und
Tatigkeiten
Artikel 10

Im Rahmen der in Artikel 3 festgelegten allgemeinen Ziele unterstiitzt das Programm die
folgenden bereichsiibergreifenden und horizontalen Priorititen und Tatigkeiten:

a)

b)

sektoreniibergreifende Zusammenarbeit und Innovation in Kultur, Medien und
Zivilgesellschaft sowie Schutz der Integritédt des 6ffentlichen Diskurses, wodurch die
demokratische Resilienz, die gesellschaftliche Vorsorge und das kulturelle und
zivilgesellschaftliche Engagement gestérkt werden;

verantwortungsvolle Nutzung innovativer Instrumente und Inhaltstechnologien,
insbesondere  kiinstlicher Intelligenz, sowie Kompetenzentwicklung und
Kapazitdtsautbau nach sektoreniibergreifenden Ansitzen,;
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MaBnahmen zur Entwicklung, Umsetzung und Uberwachung einschligiger
Rechtsvorschriften und Strategien der Union auf den Gebieten der Kultur, Medien
und Zivilgesellschaft, gegebenenfalls auch durch Zusammenarbeit zwischen
nationalen Behorden und Interessentrégern;

Bekanntmachung des Programms und seiner Fordermoglichkeiten im Einklang mit
den Bestimmungen der Verordnung (EU) [ XXX]* des Europidischen Parlaments und
des Rates [Leistungsverordnung], auch durch entsprechende
Programmkontaktstellen, um die Bekanntmachung, die Sichtbarkeit und die
Verbreitung der Ergebnisse des Programms zu verbessern.

Die Finanzierung bereichsiibergreifender und horizontaler Priorititen und Tatigkeiten richtet
sich nach ihrer Art und ihrem Umfang.

(1)

2)

)

4

(1)

Kapitel VI

Finanzbestimmungen
Artikel 11

Mittelausstattung

Die indikative Finanzausstattung fiir die Durchfiihrung des Programms flir den
Zeitraum 2028-2034 betrigt 8 582 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen.

Mittelbindungen fiir Tatigkeiten, deren Durchfiihrung sich iiber mehr als ein
Haushaltsjahr erstreckt, konnen iiber mehrere Jahre in jahrlichen Tranchen erfolgen.

Uber 2034 hinaus konnen Mittel zur Deckung notwendiger Ausgaben sowie Mittel
fiir die Verwaltung von Mallnahmen, die bis zum Ende des Programms noch nicht
abgeschlossen sind, in den Unionshaushalt eingestellt werden.

Die in Absatz 1 genannte Finanzausstattung und die Betridge der zusdtzlichen Mittel
gemil Artikel 12 kénnen auch fiir technische und administrative Hilfe bei der
Durchfiihrung des Programms verwendet werden, z.B. fiir Vorbereitungs-,
Uberwachungs-, Kontroll-, Priifungs- und Evaluierungstitigkeiten, betriebliche IT-
Systeme und -Plattformen, Informations- und Kommunikationstitigkeiten
einschlieBlich institutioneller Kommunikation zu den politischen Priorititen der
Union sowie fiir jegliche sonstige technische und administrative Hilfe oder
Personalausgaben, die der Kommission bei der Verwaltung des Programms
entstehen.

Artikel 12

Zusdatzliche Mittel

Mitgliedstaaten, Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union, Drittlander,
internationale Organisationen, internationale Finanzinstitutionen oder sonstige Dritte
konnen zusdtzliche Finanzbeitrdge oder nichtfinanzielle Beitrdge zu dem Programm
leisten. Zusitzliche Finanzbeitriage gelten als externe zweckgebundene Einnahmen
im Sinne des Artikels 21 Absatz2 Buchstabe a, d oder e oder im Sinne des
Artikels 21 Absatz 5 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509.
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2)

(1)

2)

(1)

Mittel, die Mitgliedstaaten im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung zugeteilt
wurden, konnen— auf deren Antrag— im Rahmen des Programms bereitgestellt
werden. Die Kommission fiihrt diese Mittel direkt oder indirekt gemil3 Artikel 62
Absatz 1 Buchstabe a oder ¢ der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 aus. Sie
werden zusidtzlich zu dem in Artikel 11 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung
genannten Betrag bereitgestellt. Diese Mittel werden zugunsten des betreffenden
Mitgliedstaats verwendet. Ist die Kommission fiir dem Programm auf diese Weise
zur Verfiigung gestellte Mittel keine rechtlichen Verpflichtungen im Rahmen der
direkten oder indirekten Mittelverwaltung eingegangen, so konnen die
entsprechenden nicht gebundenen Mittel auf Antrag des betreffenden Mitgliedstaats
auf eines oder mehrere der jeweiligen urspriinglichen Programme oder deren
Nachfolgeprogramme riickiibertragen werden.

Artikel 13

Alternative, kombinierte und kumulative Finanzierung

Das Programm wird in Synergie mit anderen Programmen der Union durchgefiihrt.
Auch MaBnahmen, fiir die aus einem anderen Programm ein Unionsbeitrag
bereitgestellt wurde, konnen einen Beitrag aus dem Programm erhalten. Die
Vorschriften des jeweiligen Unionsprogramms gelten fiir den entsprechenden
Beitrag; alternativ konnen auf alle Beitrdge einheitliche Regeln angewandt werden,
wobei in dem Fall eine einzige rechtliche Verpflichtung eingegangen werden kann.
Werden alle Unionsbeitrdge auf Grundlage der forderfihigen Kosten geleistet, so
darf die kumulierte Unterstiitzung aus dem Unionshaushalt die forderfdhigen
Gesamtkosten der MaBBnahme nicht iibersteigen; sie kann anteilig auf der Grundlage
der Unterlagen, in denen die Bedingungen fiir die Unterstiitzung festgelegt sind,
berechnet werden.

Gewihrungsverfahren im Rahmen des Programms konnen in direkter oder indirekter
Mittelverwaltung gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, Organen, Einrichtungen und
sonstigen Stellen der Union, Drittlindern, internationalen Organisationen,
internationalen Finanzinstituten oder sonstigen Dritten (,,an dem gemeinsamen
Gewihrungsverfahren beteiligte Partner) durchgefiihrt werden, vorausgesetzt, dass
der Schutz der finanziellen Interessen der Union gewdhrleistet ist. Derartige
Verfahren unterliegen einheitlichen Regeln und ziehen eine einzige rechtliche
Verpflichtung nach sich. Zu diesem Zweck konnen die an dem gemeinsamen
Gewihrungsverfahren beteiligten Partner dem Programm gemidf3 Artikel 12 dieser
Verordnung Mittel zur Verfligung stellen bzw. gegebenenfalls im Einklang mit
Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe ¢ der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 mit der
Durchfiihrung des Gewédhrungsverfahrens betraut werden. Bei gemeinsamen
Gewidhrungsverfahren konnen Vertreter der Partner fiir das gemeinsame
Gewdhrungsverfahren auch Mitglieder des in Artikel 153 Absatz 3 der Verordnung
(EU, Euratom) 2024/2509 genannten Evaluierungsausschusses sein.

Artikel 14

Mit dem Programm assoziierte Drittliinder

Die folgenden Drittlinder koénnen sich durch vollstindige oder teilweise
Assoziierung an dem Programm beteiligen, soweit das mit den in Artikel 3
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dargelegten Zielen und mit den einschlidgigen internationalen Vereinbarungen oder
Beschliissen, die im Rahmen dieser Vereinbarungen getroffen wurden und fiir sie
gelten, im Einklang steht:

a)  Mitglieder der Europdischen Freihandelsassoziation (EFTA), die dem
Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) angehdren, sowie europdische
Mikrostaaten;

b)  beitretende Lander, Kandidatenldnder und potenzielle Kandidaten,;
c)  Lénder der Europdischen Nachbarschaftspolitik;

d) andere Drittldnder.

Die Assoziierungsabkommen fiir die Programmteilnahme

a) gewdhrleisten, dass die Beitrige des an dem Programm teilnehmenden
Drittlands in einem ausgewogenen Verhiltnis zum Nutzen fiir das Land stehen;

b) legen die Bedingungen fiir die Teilnahme an dem Unionsprogramm fest,
einschlieBlich der Berechnung der Finanzbeitrdge zu den einzelnen
Programmen, die sich aus einem operativen Beitrag und einer
Teilnahmegebiihr ~ zusammensetzen, sowie zu den  allgemeinen
Verwaltungskosten des Programms;

c) libertragen dem Drittland keine Entscheidungsbefugnis in dem Programm,;

d) gewihrleisten die Rechte der Union, die Wirtschaftlichkeit der
Haushaltsfiihrung sicherzustellen und ihre finanziellen Interessen zu schiitzen;

e) sorgen gegebenenfalls fiir den Schutz der Sicherheit und der Interessen der
Union im Bereich der 6ffentlichen Ordnung.

Fiir die Zwecke von Buchstabe d gewdhrt das Drittland die erforderlichen Rechte
und den Zugang gemdl der Verordnung (EU, Euratom)2024/2509 und der
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 und garantiert, dass
Vollstreckungsbeschliisse zur Verhdngung einer Geldstrafe auf der Grundlage von
Artikel 299 AEUV sowie Urteile und Anordnungen des Gerichtshofs der
Européischen Union unmittelbar vollstreckbar sind.

Die Assoziierungsabkommen {iiber die Beteiligung an dem in Artikel 3 genannten
Einzelziel ,,Audiovisuelles* tragen der Lage des audiovisuellen Marktes in dem
betreffenden Land Rechnung, einschlieBlich der Nihe seines Rechtsrahmens zum
Besitzstand der Union im Bereich der audiovisuellen Medien und des Zugangs zu
gleichwertigen Forderregelungen, insbesondere im Hinblick auf andere europdische
Lander. Die mit den in Absatz 1 Buchstabe b genannten Léindern geschlossenen
Abkommen machen es erforderlich, deren nationale Rechtsvorschriften an die
Richtlinie 2010/13/EU  anzugleichen, um die Teilnahme am Einzelziel
»Audiovisuelles* zu ermoglichen.

Artikel 15

Ausfiihrung und Formen der Unionsfinanzierung

Das Programm wird geméf der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 in direkter
Mittelverwaltung oder in indirekter Mittelverwaltung mit Stellen durchgefiihrt, die in
Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe ¢ der genannten Verordnung aufgefiihrt sind.
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2)

3)

(4)

)

(6)

(7

(8)

(1

)

Unionsmittel konnen in jeder in der Verordnung (EU, Euratom)2024/2509
vorgesehenen Form bereitgestellt werden, insbesondere in Form von Finanzhilfen,
Preisen, Auftragsvergabe und nichtfinanziellen Zuwendungen.

Wenn die Unionsunterstiitzung in Form einer Haushaltsgarantie oder -eines
Finanzierungsinstruments — auch in Kombination mit nicht riickzahlbarer
Unterstiitzung bei einer Mischfinanzierungsmafinahme — geleistet wird, so ist diese
Unterstiitzung unbedingt ausschlieBlich aus dem ECF-InvestEU-Instrument geméaf
den geltenden Bestimmungen des ECF-InvestEU-Instruments aufgrund von
Vereinbarungen zu leisten, die fiir diese Art von Unterstiitzung aus dem besagten
Investitionsinstrument geschlossen wurden.

Fiir die Unionsunterstiitzung in Form einer Haushaltsgarantie ist in der ECF-
Verordnung ein Hochstbetrag festgelegt.

Wenn im Rahmen des Programms auf das ECF-InvestEU-Instrument
zurlickgegriffen wird, so werden die Mittelausstattung flir die Haushaltsgarantie und
die Dotierung der Finanzierungsinstrumente aus diesem Programm bereitgestellt,
auch wenn sie mit nicht riickzahlbarer Unterstiitzung im Rahmen einer
MischfinanzierungsmafBinahme kombiniert werden.

Werden Unionsmittel in Form von Finanzhilfen bereitgestellt, so werden die Mittel
gemil der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 als nicht mit Kosten verkniipfte
Finanzierung oder, sofern dies erforderlich ist, im Wege vereinfachter
Kostenoptionen bereitgestellt. Eine Finanzierung kann nur dann in Form einer
Erstattung der tatsdchlichen forderfahigen Kosten erfolgen, wenn die Ziele einer
MaBnahme nicht auf andere Weise erreicht werden konnen.

Fiir die Zwecke des Artikels 153 Absatz 3 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509
kann sich der Evaluierungsausschuss ganz oder teilweise aus unabhidngigen externen
Sachverstindigen zusammensetzen.

Bei Stellen, die eine Forderung im Aktionsbereich ,,Kreatives Europa — Kultur® des
Programms beantragen und in den vorangegangenen zwei Jahren mehr als 50 % ihrer
jéhrlichen Einnahmen aus oOffentlichen Quellen bezogen haben, wird davon
ausgegangen, dass sie iber die erforderlichen finanziellen, fachlichen und
administrativen Kapazitdten verfiigen, um Tétigkeiten im Rahmen des Programms
durchzufiihren. Es wird nicht von ihnen verlangt, diese Kapazititen durch weitere
Unterlagen nachzuweisen.

Artikel 16

Forderfiihigkeit

Die Forderfahigkeitskriterien werden mit Blick auf die Verwirklichung der in
Artikel 3 festgelegten Ziele im Einklang mit der Verordnung (EU,
Euratom) 2024/2509 festgelegt und gelten fiir alle Gewéhrungsverfahren im Rahmen
des Programms.

Bei Gewihrungsverfahren im Rahmen der direkten oder indirekten Mittelverwaltung
kommen einer oder mehrere der folgenden Rechtstriger fiir die Gewdhrung oder den
Erhalt von Unionsunterstiitzung infrage:

a)  in einem Mitgliedstaat niedergelassene Rechtstréiger,

b)  in einem assoziierten Drittland niedergelassene Rechtstriger,
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c) internationale Organisationen,

d)  sonstige in nicht assoziierten Drittlindern niedergelassene Rechtstréger, sofern
die Finanzierung solcher Rechtstriager fiir die Durchfiihrung der Mallnahme
wesentlich ist und zur Verwirklichung der in Artikel 3 festgelegten Ziele
beitragt.

Ergidnzend zu Artikel 168 Absatz 2 und 3 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509
konnen sich in Artikel 14 Absatz 1 dieser Verordnung genannte assoziierte
Drittlinder gegebenenfalls an etwaigen Auftragsvergabemechanismen nach
Artikel 168 Absatz 2 und 3 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 beteiligen und
diese nutzen. Die Vorschriften fiir Mitgliedstaaten gelten sinngemif fiir
teilnehmende assoziierte Drittldnder.

Gewihrungsverfahren, die sich auf die Sicherheit oder die offentliche Ordnung
auswirken, insbesondere in Bezug auf strategische Vermogenswerte und Interessen
der Union oder ihrer Mitgliedstaaten, werden gemaf3 Artikel 136 der Verordnung
(EU, Euratom) 2024/2509 beschrankt.

Im Arbeitsprogramm geméaf Artikel 110 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509
konnen die in der vorliegenden Verordnung festgelegten Forderfahigkeitskriterien
néher erlautert oder zusétzliche Forderfahigkeitskriterien flir bestimmte MaBnahmen
festgelegt werden.

Dem Européischen Netz nationaler Gleichbehandlungsstellen (Equinet) kann ohne
Aufforderung zur Einreichung von Vorschldgen ein Beitrag zu den Betriebskosten
zur Deckung der mit seinem stindigen Arbeitsprogramm verbundenen Ausgaben
gewidhrt werden.

Artikel 17

Arbeitsprogramm

Die Umsetzung des Programms erfolgt im Wege von Arbeitsprogrammen im Sinne des
Artikels 110 der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509. In den Arbeitsprogrammen werden
gegebenenfalls die Tétigkeiten und die damit verbundenen Betrdge der Unionsunterstiitzung
festgelegt, die iiber das ECF-InvestEU-Instrument ausgefiihrt werden sollen.

Kapitel VII

Schlussbestimmungen
Artikel 18

Aufhebung

Die Verordnungen (EU) 2021/692 und (EU) 2021/818 werden mit Wirkung vom 1. Januar
2028 aufgehoben.
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Artikel 19

Ubergangsbestimmungen

(1) Die vorliegende Verordnung lisst die Weiterfilhrung oder Anderung der betreffenden
MaBnahmen, die gemidfl den Verordnungen (EU)2021/692 und (EU)2021/818
durchgefiihrt werden, bis zu deren Abschluss unberiihrt; letztere Verordnungen
bleiben auf die MaBBnahmen bis zu deren Abschluss anwendbar.

(2) Die Finanzausstattung des Programms kann auch zur Deckung der Ausgaben fiir
technische und administrative Hilfe verwendet werden, die fiir den Ubergang
zwischen dem Programm und den MaBnahmen erforderlich sind, die gemiB3 den
Verordnungen (EU) 2021/692 und (EU) 2021/81 eingefiihrt wurden.

Artikel 20

Inkrafttreten und Anwendung

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der
Europdischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2028.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am

Im Namen des Europdischen Parlaments  Im Namen des Rates
Der Prisident/Die Prdsidentin Die Prdsidentin
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RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE

Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative

Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates zur
Einrichtung des Programms ,,AgoraEU* fiir den Zeitraum 2028-2034 und zur
Authebung der Verordnungen (EU) 2021/692 und (EU) 2021/818

Politikbereich(e)

Kultur, Audiovisuelles und Medien, Grundrechte, Gleichstellung und
Nichtdiskriminierung, Rechtsstaatlichkeit, Zivilgesellschaft, demokratische Teilhabe.

Ziel(e)
Allgemeine(s) Ziel(e)

Das Programm soll allgemein die kulturelle und sprachliche Vielfalt und das
kulturelle Erbe fordern, die Wettbewerbsfahigkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft
steigern, insbesondere der Medien und der audiovisuellen Branche, die Freiheit der
Kunst und der Medien bewahren sowie die Gleichstellung, die aktive Biirgerschaft
und die in den Vertrdgen und der Charta verankerten Rechte und Werte schiitzen und
fordern und damit die demokratische Teilhabe und die Resilienz der Gesellschaft in
der Union stirken.

Einzelziel(e)

Das Programm wird die folgenden Einzelziele unterstiitzen:

a) Leistung eines Beitrags zum grenziiberschreitenden kulturellen Schaffen, zur
grenziiberschreitenden kulturellen Zusammenarbeit, Teilhabe und Zugénglichkeit
sowie zur grenziiberschreitenden Verbreitung einer Vielfalt kultureller Werke und
gleichzeitige Starkung der sozialen, wirtschaftlichen und internationalen Dimension
der Kultur- und Kreativwirtschaft (,,Kultur®);

b) Leistung eines Beitrags zur kulturellen Vielfalt und Wettbewerbsfahigkeit des
audiovisuellen Sektors und der Videospielebranche, insbesondere indem die
Schaffung und der grenziiberschreitende Vertrieb europiischer Inhalte und des
Zugangs dazu fiir die Biirgerinnen und Biirger verbessert wird (,,Audiovisuelles®);

c¢) Leistung eines Beitrags zu einem freien, tragfdhigen und vielfaltigen
Informationsdkosystem der Union, insbesondere durch die Unterstiitzung des freien
und unabhidngigen Journalismus und unabhingiger Nachrichtenmedien, die
Verbesserung des Zugangs der Biirgerinnen und Biirger zu vertrauenswiirdigen
Informationen und die Bekdmpfung von Desinformation (,,Nachrichten*);

d) Leistung eines Beitrags zum Schutz und zur Forderung der Grundrechte, der
Gleichstellung und der Nichtdiskriminierung sowie der in den Vertrdgen verankerten
Rechte der Unionsbiirgerinnen und -biirger, einschlieflich der Freiziigigkeit der
Biirgerinnen und Biirger, und Stirkung der Handlungsféhigkeit der Zivilgesellschaft
(,,Rechte, Gleichstellung, Biirgerinnen und Biirger sowie Zivilgesellschaft®);

e) Leistung eines Beitrags zur Bekdmpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt
sowie von Gewalt gegen Kinder und andere entsprechend gefdhrdete Gruppen
(Initiative ,,Daphne®);
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1.3.3.

f) Leistung eines Beitrags zur Stirkung der demokratischen Teilhabe und zur
Wahrung der Rechtsstaatlichkeit (,,Demokratische Teilhabe und
Rechtsstaatlichkeit®).

Um die grofftmogliche Wirkung zu erzielen und Synergien zu stirken, unterstiitzt das
Programm bereichsiibergreifende und horizontale Téatigkeiten, die zur Erreichung der
allgemeinen Ziele beitragen, insbesondere durch die Entwicklung von Synergien
zwischen Kultur, Medien und Zivilgesellschaft und durch die Forderung der
sektorilibergreifenden Zusammenarbeit und Innovation.

Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begiinstigten/Zielgruppen auswirken
sollte.

Das Programm wird sich positiv auf die grenziibergreifende kulturelle
Zusammenarbeit, die kulturelle Teilhabe und Zugénglichkeit sowie die Verbreitung
vielfdltiger kultureller Werke auswirken. Dies geschieht durch die Forderung der
Zusammenarbeit, des kreativen Schaffens, der Vernetzung und des Biindelns von
Erfahrungen in der Kultur- und Kreativwirtschaft, die Unterstiitzung der Verbreitung
vielfdltiger kultureller Inhalte und des Zugangs zu kultureller Vielfalt und zum
kulturellen Erbe sowie der Mobilitdit von Kunst- und Kulturschaffenden {iber
nationale Grenzen hinweg. Die MaBBnahmen werden unter anderem dazu fiihren, dass
die Kultur- und Kreativwirtschaft besser ausgestattet wird, um zentrale
Herausforderungen zu bewiltigen, dass das kreative Potenzial der Kultur- und
Kreativwirtschaft in Bezug auf die kiinstlerische Freiheit gestérkt wird, vielfdltigere
kulturelle Inhalte tiiber nationale Grenzen hinweg verbreitet und bessere
Berufsaussichten fiir mehr Kunst- und Kulturschaffende entstehen, der Zugang zu
vielfdltigeren kulturellen Inhalten und kulturellem Erbe verbessert und inklusiver
gestaltet wird, dass internationale Kulturpartnerschaften und -austausche intensiviert
sowie die Digitalisierung, der Zugang, die Bewahrung und die Wiederverwendung
des digitalen Erbes verbessert werden.

Das Programm wird sich positiv auf die Schaffung und Verbreitung von sowie den
Zugang zu audiovisuellen Inhalten und Medieninhalten der EU sowie auf einen
vielfdltigen Informationsmarkt auswirken. Die Forderung audiovisueller Werke wird
zur Stiarkung der kulturellen Vielfalt und Wettbewerbsfahigkeit Europas beitragen,
z. B. durch Koproduktionen. Dariiber hinaus wird sie auch Verbesserungen bei der
Erstellung und der Verbreitung von Videospielinhalten sowie dem Zugang dazu mit
sich bringen und die medientiibergreifende Nutzung des geistigen Eigentums fordern.
Die Integritit des EU-Informationsmarkts wird durch die Unterstiitzung des
Pluralismus und der Unabhingigkeit der Medien, der wirtschaftlichen Tragfahigkeit
der Medien und der Medienkompetenz sowie durch die Starkung der Lageerfassung
im Medienbereich geschiitzt.

Das Programm wird sich positiv auf den Schutz und die Forderung der Grundrechte
und der Nichtdiskriminierung sowie auf einen florierenden zivilgesellschaftlichen
Raum auswirken. Die Mallnahmen werden dazu fithren, die Sichtbarkeit der
Grundrechte und das Bewusstsein dafiir zu erhdhen und Diskriminierung und
Beldstigung zu verringern. Die Mallnahmen zielen auBlerdem darauf ab,
Einzelpersonen, insbesondere Frauen, Kinder und von Gewalt bedrohte Gruppen,
besser zu schiitzen und die Opfer bei der Bewiltigung der Folgen von Gewalt zu
unterstiitzen. Die Biirgerinnen und Biirger sowie Organisationen werden auf
sinnvolle Weise am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben
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threr Gesellschaften teilnehmen konnen. Die Biirgerinnen und Biirger werden ihre
Ansichten frei duBBern und ihre politischen Entscheidungstriger wéhlen konnen sowie
ein Mitspracherecht in Bezug auf ihre Zukunft haben.

Leistungsindikatoren

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren die Fortschritte und Ergebnisse verfolgt werden
sollen.

Die Output- und Ergebnisindikatoren fiir die Uberwachung der Fortschritte und
Ergebnisse dieses Programms entsprechen den gemeinsamen Indikatoren gemal3 der
Verordnung (EU) [XXX]* des Europdischen Parlaments und des Rates
[Leistungsverordnung].

Der Vorschlag/Die Initiative betrifft
" eine neue Mallnahme

" eine neue Mallnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine vorbereitende
MaBnahme?®

die Verldngerung einer bestehenden Maflnahme

"~ die Zusammenfiihrung mehrerer Maflnahmen oder die Neuausrichtung mindestens
einer Maflnahme

Begriindung des Vorschlags/der Initiative

Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschlieflich einer detaillierten
Zeitleiste fiir die Durchfiihrung der Initiative

Das Programm wird dazu beitragen, spezifische und gemeinsame Herausforderungen
zu bewiltigen und Synergien zwischen Kultur, Medien und Zivilgesellschaft zu
fordern, wobei die Besonderheiten und Herausforderungen der verschiedenen
Politikbereiche, ihre verschiedenen Zielgruppen und ihre besonderen Bediirfnisse zu
berticksichtigen sind. Durch die Biindelung der Unterstiitzung in diesen Bereichen
wird die Union besser geriistet sein, um wiederkehrende, aber auch neue und sich
abzeichnende politische Prioritdten anzugehen, wie den Schutz von Demokratien,
Rechten und Gleichstellung, die Forderung eines geeigneten Raums fiir die
Zivilgesellschaft, die Leistung eines Beitrags zur kulturellen und sprachlichen
Vielfalt und zum Schutz des kulturellen Erbes, die Stirkung der Kultur- und
Kreativwirtschaft und die Erhdhung ihrer Widerstandsfahigkeit, die Forderung der
Medienfreiheit und des Medienpluralismus sowie des Wirtschaftswachstums der
Medien- und Kulturakteure.

Mehrwert aufgrund des Tdtigwerdens der EU (kann sich aus unterschiedlichen
Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, grofere
Wirksamkeit oder Komplementaritdt). Fiir die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet
der Ausdruck ,, Mehrwert aufgrund des Tdtigwerdens der EU* den Wert, der sich aus
dem Titigwerden der EU ergibt und den Wert ergdnzt, der andernfalls allein von den
Mitgliedstaaten geschaffen worden wire.

Griinde fiir MaBnahmen auf EU-Ebene (ex ante)

38

Im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung.
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Die Finanzierung aus dem Programm konzentriert sich auf jene Tatigkeiten, bei
denen ein Vorgehen auf Unionsebene einen Mehrwert gegeniiber einem rein
nationalen Vorgehen darstellt.

Insbesondere:

— Bewiltigung transnationaler und gemeinsamer Herausforderungen (z.B.
schrumpfende zivilgesellschaftliche Rdume, Bedrohungen der Medienfreiheit und
des Medienpluralismus, Fragmentierung des Kultur-, Kreativ- und Mediensektors
entlang nationaler und sprachlicher Grenzen): Diese Herausforderungen erschweren
es den Mitgliedstaaten, sie allein ausreichend anzugehen. Die Bemiihungen auf EU-
Ebene ermoglichen Zusammenarbeit, Kapazititsautbau, gegenseitiges Lernen und
die Biindelung von Ressourcen, den Austausch von Fachwissen und bewihrten
Verfahren.

— Die Finanzierung und die Politik auf nationaler Ebene allein reichen nicht aus, um
die Werte und demokratischen Standards der EU zu schiitzen und zu férdern und den
zivilgesellschaftlichen Raum zu bewahren. Dies gilt auch fiir die allgemeine
Wettbewerbsfdhigkeit und Vielfalt der Medien, des audiovisuellen Sektors und
anderer Kultur- und Kreativsektoren.

— Die Unterstiitzung auf EU-Ebene ist unerldsslich, um den Zugang zu
audiovisuellen und kulturellen Inhalten in allen Mitgliedstaaten und ein hohes Mal}
an Schutz der Grundrechte aufrechtzuerhalten.

— Die EU-Unterstiitzung schlieft Finanzierungs- und Dienstleistungsliicken, die auf
Ebene der Mitgliedstaaten bestehen.

— Malnahmen der EU sind unverzichtbar, um die Werte der Union auf
internationaler Ebene zur Geltung zu bringen und internationale Standards in
Einklang mit der internen Politik umzusetzen.

Erwarteter EU-Mehrwert (ex post)

— MabBnahmen auf EU-Ebene werden eine transnationale Zusammenarbeit, die
Biindelung von Ressourcen und den Austausch bewéhrter Verfahren zwischen den
Mitgliedstaaten ermdglichen, was zu kohdrenteren und wirkungsvolleren Reaktionen
auf gemeinsame Herausforderungen fithren wird.

— Die EU-Unterstiitzung wird die nationalen Maflnahmen ergénzen, indem Gebiete
unterstiitzt werden, die auf nationaler Ebene unterfinanziert sind oder nicht als
Prioritdt angesehen werden.

— Die MaBlnahmen der EU werden die Mobilitit von Fachkriaften und die
Verbreitung fordern, das Funktionieren des Binnenmarkts verbessern sowie die
kulturelle und sprachliche Vielfalt stirken.

— Die MaBnahmen auf EU-Ebene werden das Bewusstsein fiir bestehende Rechte
schirfen, ein Zugehorigkeitsgefiihl zur EU und ein groBeres gegenseitiges
Verstindnis fordern, und zwar durch eine stirkere Sensibilisierung und
Wertschitzung fiir die kulturelle Vielfalt, den Schutz und die Forderung der Werte
der Union, die Unterstiitzung der demokratischen und gesellschaftlichen Resilienz
und einen vertrauenswiirdigen Informationsraum - Ziele, die mit nationalen
MalBnahmen allein nicht vollstdndig zu erreichen sind.
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— Die EU-Unterstiitzung wird den Biirgerinnen und Biirgern Europas den
grenziiberschreitenden Zugang zu Medien, audiovisuellen und anderen kulturellen
und kreativen Inhalten erleichtern.

Aus friiheren dhnlichen Mafinahmen gewonnene Erkenntnisse

Die Ergebnisse der Halbzeitbewertungen fiir den Zeitraum 2021-2027 deuten darauf
hin, dass die bestehenden Programme ihre politischen Ziele weitgehend erreicht und
einen EU-Mehrwert erbracht haben. Gleichzeitig werden Bereiche hervorgehoben, in
denen Verbesserungsbedarf in Bezug auf die Programmkonzeption besteht.
Beispielsweise bestdtigte die Zwischenbewertung des Programms ,,Biirgerinnen und
Biirger, Gleichstellung, Rechte und Werte*“ (CERV), dass das Programm einen
weitgehend leeren Raum in der Finanzierungslandschaft fiir Werte und Grundrechte
ausfiillt. Das Programm Kreatives Europa hat zur Férderung der kulturellen und
sprachlichen Vielfalt beigetragen, indem es den Zugang der Menschen zu vielfdltigen
europdischen Inhalten verbessert und audiovisuelle und andere kreative und
kulturelle Akteure dabei unterstiitzt hat, auf européischer Ebene zu expandieren und
wettbewerbsfdahiger zu werden. Auch die Bewertung von Multimedia-Aktionen
bestitigte den Mehrwert der Unterstiitzung einer unabhéngigen Berichterstattung
iiber EU-Angelegenheiten.

Die Bewertungen zeigen ferner Bereiche auf, in denen die Programmkonzeption
verbessert werden kann. Dazu gehdren die Ausdehnung der Reichweite der
Programme, die Erleichterung des Zugangs, die Vereinfachung der Verwaltung, die
Verbesserung der Uberwachung, die Verstirkung von Synergien und die
Vermeidung von Uberschneidungen mit anderen Programmen sowie die Erhohung
der Flexibilitdt bei der Bewéltigung neuer Herausforderungen.

Vereinbarkeit mit dem Mehrjihrigen Finanzrahmen sowie moégliche Synergieeffekte
mit anderen geeigneten Instrumenten

Die Initiative ist Teil des Vorschlags fiir den Mehrjdhrigen Finanzrahmen 2028-
2034.

Sie steht im Einklang mit den {ibergeordneten politischen Priorititen der
Kommission fiir 2024-2029, ndamlich 1) Unterstiitzung der Menschen, Stirkung
unserer Gesellschaften und unseres Sozialmodells, 2) Schutz unserer Demokratie und
Wahrung unserer Werte, 3) nachhaltiger Wohlstand und nachhaltige
Wettbewerbsfahigkeit in Europa und 4) Europa in der Welt.

1) Synergien mit politischen Maflnahmen zur Unterstiitzung der Menschen, zur
Starkung unserer Gesellschaften und unseres Sozialmodells

Synergien zwischen Initiativen in den Bereichen Medien, Kultur, Werte und Rechte
und kiinftigen MaBBnahmen in den Bereichen Bildung, Solidaritdt und Jugend werden
gefordert. Diese Synergien, z. B. in den Bereichen Medienkompetenz, digitale
Kompetenzen, zivilgesellschaftliches Engagement und politische Bildung, Kunst-
und Kulturerziehung sowie Kompetenzentwicklung und Inklusion, werden im
Einklang mit den Zielen der EU-Jugendstrategie und des Berichts iiber die
Unionsbiirgerschaft sowie anderer kiinftiger politischer Initiativen gefordert. Die
Initiative ergédnzt auch andere Initiativen im Rahmen der Beschéftigungs- und
Sozialpolitik. Die Forderung der gleichberechtigten Wahrnehmung von Rechten und
die Forderung der Vielfalt wird die soziale Inklusion und faire Arbeitsmérkte
unterstiitzen. Die Kultur- und Kreativwirtschaft sowie die Medienbranche werden im
Rahmen der Union der Kompetenzen aktiv zur Weiterbildung und Umschulung von
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Fachkriften beitragen, und dies diirfte die Schaffung von Arbeitspldtzen in diesen
Sektoren begiinstigen. Die Kultur- und Kreativwirtschaft wird sich auch auf die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Kunst-, Kultur- und Kreativschaffenden
konzentrieren.

2) Synergien mit der Politik im Bereich der Justiz

Die Angleichung der Justizpolitik und der Rechtsstaatlichkeit schafft einen soliden
Rahmen, der fiir Rechenschaftspflicht sorgt, die rechtliche Kohédrenz zwischen den
Mitgliedstaaten fordert und die Grundrechte schiitzt, wodurch das Vertrauen und die
Zusammenarbeit innerhalb der Union gestirkt werden. Die Verbindung zwischen
Grundrechten und Justizpolitik ist fiir die Gestaltung fairer und gerechter
Gesellschaften unabdingbar. Die Grundrechte — vom Recht auf ein faires Verfahren
und Diskriminierungsfreiheit bis zum Schutz der Privatsphire — definieren die
grundlegenden Standards, die die Justizsysteme einhalten miissen, und setzen
abstrakte Grundsitze in konkrete rechtliche Maflnahmen und Praktiken um. So wird
beispielsweise durch Antidiskriminierungsgesetze der Grundsatz der Gleichheit vor
dem Gesetz durchgesetzt. Durch die Synergie zwischen Grundrechten und
Justizpolitik wird somit sichergestellt, dass die Rechtssysteme nicht nur Missbrauch
verhindern, sondern auch Wiirde, Gleichstellung und Freiheit aktiv fordern. Diese
Synergie ist unverzichtbar, um das Vertrauen der Offentlichkeit in die Rechtssysteme
und ihre Institutionen zu stiarken, den sozialen Zusammenbhalt zu férdern und letztlich
sicherzustellen, dass die Justiz fiir alle Menschen zuginglich und verldsslich ist. Zu
diesem Zweck werden Synergien zwischen diesem Programm und dem kiinftigen
Programm ,,Justiz‘* gefordert.

3) Synergien mit der Politik fiir den Binnenmarkt und die Wettbewerbsfahigkeit

Die Initiative wird den politischen Rahmen der EU fiir den Binnenmarkt und die
wirtschaftliche Wettbewerbsfahigkeit ergdnzen. Sie baut insbesondere auf dem
Bericht iiber den Binnenmarkt und die Wettbewerbsfahigkeit 2024 auf, in dem ein
Okosystemansatz zur Stirkung der Resilienz und strategischen Autonomie wichtiger
Industriezweige, einschlieBlich der Kultur- und Kreativwirtschaft, verfolgt wird.
AuBerdem spiegelt sie die Ziele des Kompasses fiir Wettbewerbsfahigkeit wider, in
dem klare Benchmarks zur Verbesserung der langfristigen Produktivitit der EU und
zur Forderung der Innovation festgelegt sind.

Die Initiative wird die Synergien mit dem kiinftigen Europdischen Fonds fiir
Wettbewerbsfahigkeit und dem kiinftigen Programm fiir Forschung und Innovation
verstiarken. Dazu gehort auch die Unterstiitzung der multidisziplindren Forschung zu
einer Vielzahl von Themen, darunter Demokratie, Werte, Gleichstellung und
Desinformation, aber auch zu digitalen und industriellen Themen, die eng mit der
Kultur- und Kreativwirtschaft verbunden sind (z. B. erweiterte Realitit, immersive
Umgebungen, neue Medien). Dariiber hinaus trdgt der Vorschlag dazu bei, den
digitalen Wandel in Europa im Einklang mit den Zielen der digitalen Dekade 2030
voranzutreiben.

4) Synergien mit der Politik fiir ein ,,Europa in der Welt*

Das kiinftige Programm wird Maflnahmen ergédnzen, die im Rahmen des auswértigen
Handelns der Union finanziert werden. Durch die Forderung des kulturellen
Austauschs und die weltweite Unterstlitzung der Medien und audiovisuellen Inhalte
der EU, auch durch internationale Zusammenarbeit, wird es beispielsweise neue
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Mirkte O6ffnen, Talente aus der ganzen Welt anziehen sowie den Einfluss und die
Attraktivitit der EU in aller Welt erhohen.

Bewertung der verschiedenen verfiigharen Finanzierungsoptionen, einschlieflich der
Moglichkeiten fiir eine Umschichtung
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1.7.

1.6. Laufzeit der vorgeschlagenen Maflnahme/der Initiative und Dauer der
finanziellen Auswirkungen

Befristete Laufzeit

Laufzeit: 1.1.2028 bis 31.12.2034.

Finanzielle Auswirkungen auf die Mittel fiir Verpflichtungen von 2028 bis
2034 und auf die Mittel fiir Zahlungen von 2028 bis 203x.

" Unbefristete Laufzeit
— Anlaufphase von JJJJ bis JJJJ

— Anschlielend reguldre Umsetzung

Vorgeschlagene Haushaltsvollzugsart(en)

Direkte Mittelverwaltung durch die Kommission

iiber ihre Dienststellen, einschlieBlich ihres Personals in den EU-Delegationen

iber Exekutivagenturen

" Geteilte Mittelverwaltung mit Mitgliedstaaten

an:

Indirekte Mittelverwaltung durch Ubertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben

" Drittlander oder die von ihnen benannten Einrichtungen

internationale Organisationen und deren Agenturen (z. B. UNESCO, OECD,
CoE, ...)

die Europdische Investitionsbank und den Européischen Investitionsfonds

“ Einrichtungen im Sinne der Artikel 70 und 71 der Haushaltsordnung

offentlich-rechtliche Korperschaften (z. B. fiir diese Sédule zugelassene
Einrichtungen)

privatrechtliche Einrichtungen, die im 6ffentlichen Auftrag titig werden, sofern
ihnen ausreichende finanzielle Garantien bereitgestellt werden

privatrechtliche Einrichtungen eines Mitgliedstaats, die mit der Einrichtung
einer Offentlich-privaten Partnerschaft betraut werden und denen ausreichende
finanzielle Garantien bereitgestellt werden (fiir diese Sdule zugelassene
Einrichtungen)

" Einrichtungen oder Personen, die mit der Durchfiihrung bestimmter Mafnahmen
im Bereich der Gemeinsamen Auflen- und Sicherheitspolitik im Rahmen des
Titels V des Vertrags iiber die Europdische Union betraut und die in dem
malgeblichen Basisrechtsakt benannt sind

“in einem Mitgliedstaat ansédssige Einrichtungen, die dem Privatrecht eines
Mitgliedstaats oder dem Unionsrecht unterliegen und im FEinklang mit
sektorspezifischen Vorschriften fiir die Betrauung mit der Ausfiihrung von
Unionsmitteln oder mit der Erteilung von Haushaltsgarantien in Betracht
kommen, insofern diese Einrichtungen von privatrechtlichen, im O6ffentlichen
Auftrag tatig werdenden Einrichtungen kontrolliert und von den Kontrollstellen
mit angemessenen finanziellen Garantien mit gesamtschuldnerischer Haftung oder

10
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gleichwertigen finanziellen Garantien ausgestattet werden, die bei jeder
MafBnahme auf den Hochstbetrag der Unionsunterstiitzung begrenzt sein kdnnen.

Bemerkungen

Das Programm wird in direkter Mittelverwaltung (unter Delegation von Teilen an die
Europdische Exekutivagentur fiir Bildung und Kultur) sowie in indirekter Mittelverwaltung
iiber internationale Organisationen (z. B. UNESCO, OECD, Europarat usw.) und andere fiir
diese Sédule zugelassene FEinrichtungen durchgefiihrt, was sich in fritheren mehrjéhrigen
Finanzrahmen (MFR) als erfolgreich erwiesen hat.

11
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2.1.
(41)

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

VERWALTUNGSMABNAHMEN
Uberwachung und Berichterstattung

Die Uberwachungs- und Berichterstattungsvorschriften fiir dieses Programm
entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) [XXX]* des Européischen
Parlaments und des Rates [Leistungsverordnung].

Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)

Begriindung der Haushaltsvollzugsart(en), des Durchfiihrungsmechanismus/der
Durchfiihrungsmechanismen fiir die Finanzierung, der Zahlungsmodalitditen und der
Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen

Die meisten ProgrammmaBnahmen werden im Wege der direkten Mittelverwaltung
durchgefiihrt und teilweise an die Europdische Exekutivagentur fiir Bildung und
Kultur (EACEA) delegiert. Der derzeitige Durchfithrungsmodus hat sich in den
Vorlduferprogrammen als wirksam erwiesen, und die Fehlerquoten fiir das
Programme Kreatives Europa liegen (laut den vorldufigen Ergebnissen fiir den
derzeitigen MFR) unter 2 %. Die Finanzierung wird unter Nutzung der in der
Haushaltsordnung  vorgesehenen  Durchfiihrungsmethoden —  hauptsédchlich
Finanzhilfen und 6ffentliche Auftrige — direkt verwaltet, da die MaBBnahmen auf
diese Weise besser dem Bedarf des betreffenden Politikbereichs angepasst und die
Priorititen insbesondere durch Finanzhilfen flexibler gehandhabt werden konnen.
Finanzhilfen werden in Form von tatsdchlichen Kosten, Pauschalbetrigen,
Pauschalsdtzen und Kosten je Einheit oder als Kombination dieser Elemente
gewidhrt. Durch die Verwendung von Kostensdtzen je Einheit und andere
Vereinfachungen sinkt das Fehlerrisiko in Antrigen auf Kostenerstattung. Durch
verschiedene MaBBnahmen wird der Zugang fiir kleinere Organisationen erleichtert,
und die Leitlinien und Verfahren werden auf der Grundlage der Haushaltsordnung
vereinfacht (siehe oben).

Im Rahmen der direkten Mittelverwaltung durch die Kommission wird es zudem
moglich sein, direkte Kontakte mit den Begiinstigten/Auftragnehmern zu kniipfen,
die an Tétigkeiten, die der Unionspolitik dienen, beteiligt sind.

Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Eindimmung
eingerichteten System(en) der internen Kontrolle

Das Programm ist den gleichen Risiken ausgesetzt wie andere Programme der
Kommission, die sich an unterschiedliche Arten kleinerer Beglinstigter richten. So
stellen einige Beglinstigte keine Folgeantrige und verfligen nicht tiber umfangreiche
Verwaltungsstrukturen. Der Grofteil der Risiken steht in Verbindung mit 1) der
Gewihrleistung der Qualitdt der ausgewéhlten Projekte und ihrer anschlieenden
technischen Durchfiihrung, 2) dem Risiko einer ineffizienten oder unwirtschaftlichen
Verwendung der vergebenen Mittel sowohl bei Finanzhilfen als auch bei 6ffentlichen
Auftragen, 3) Betrug.

Ein Grofteil dieser Risiken diirfte sich begrenzen lassen durch 1) eine sorgfiltige
Konzeption der Aufforderungen zur Einreichung von Vorschldgen, 2) Leitlinien fiir
Antragsteller und Begiinstigte, 3) die Nutzung der vereinfachten Kostenoptionen in
Form von Kosten je Einheit, Pauschalsitzen und Pauschalbetrigen, die im
derzeitigen MFR wirksam angewandt wurden und in der Haushaltsordnung
vorgesehen sind, 4) die Nutzung von kommissionsinternen Verfahren und Systemen

12
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fir die Verwaltung von Vorschligen und Finanzhilfen (z. B. Leitfaden fiir
Finanzhilfen, eGrants usw.), um eine vollstdndige Einhaltung bewahrter Verfahren in
allen Phasen der Laufzeit der Finanzhilfe und der Auftragsvergabe zu gewahrleisten.

Die Kontrollstrategie besteht aus verschiedenen Elementen: 1) Programmplanung,
Bewertung und Auswahl der Vorschldge, damit nur die besten Vorschldge gefordert
werden; 2) Unterzeichnung und Uberwachung von Finanzhilfevereinbarungen,
vorbehaltlich einer Ex-ante-Uberpriifung sowohl auf finanzieller als auch auf
politischer ~ Ebene; 3)  Ex-post-Priifungen auf der Grundlage einer
»Aufdeckungsstrategie, die darauf abzielt, mdglichst viele Anomalien aufzudecken,
um zu Unrecht ausgezahlte Betrdge wiedereinziehen zu konnen.

Teile des Programms werden weiterhin von der Exekutivagentur fiir Bildung und
Kultur (EACEA) durchgefiihrt, die dieselben internen Verfahren wie die
Kommission anwendet.

Die EACEA wendet einen jdhrlichen Ex-post-Priifplan an, der alle MaBBnahmen
abdeckt, und bestétigt fiir den derzeitigen MFR eine Fehlerquote von unter 2 %.

Derzeit wird die EACEA von ihrem Lenkungsausschuss beaufsichtigt, wobei die
GD EAC und die GD CNECT fiir das Programm Kreatives Europa und die
GD JUST fiir das CERV-Programm zustindig sind. Eine regelméfige
Berichterstattung mithilfe von Dashboards sowie regelmallige
Koordinierungssitzungen mit den zustéindigen Generaldirektionen sind gewihrleistet.

Schdétzung und Begriindung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhdltnis zwischen
den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie
Bewertung des erwarteten Ausmafes des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim

Abschluss)

Die Kosten fiir Programmkontrollen belaufen sich auf rund 6 % der von der
Kommission geleisteten Zahlungen. Dieser Wert diirfte stabil bleiben oder leicht
sinken, falls die Verwendung vereinfachter Kostenoptionen weiter zunimmt. Ziel des
Verwaltungs- und Kontrollsystems ist es, das erwartete Ausmal3 des Fehlerrisikos
(bei Zahlung und Abschluss) unter der Wesentlichkeitsschwelle von 2 % zu halten.

Priavention von Betrug und UnregelmiiBBigkeiten

Die zustindigen Dienststellen werden ihre Betrugsbekdmpfungsstrategie — die mit
der Betrugsbekdmpfungsstrategie der Kommission (CAFS) im Einklang steht —
weiter anwenden, um unter anderem sicherzustellen, dass ihre internen Kontrollen
zur Betrugsbekdmpfung vollstindig auf die CAFS abgestimmt sind und dass ihr
Betrugsrisikomanagement darauf abzielt, Félle mit Betrugsrisiken zu ermitteln und
angemessene AbhilfemaBnahmen zu ergreifen.

Die Betrugsbekdmpfungsstrategien der EACEA und der Kommission sorgen fiir eine
Einddmmung des Betrugsrisikos, insbesondere durch Maflnahmen zur Verhinderung
von UnregelméBigkeiten, die im Falle einer Betrugsaufdeckung erweitert werden.
Folgende Maflnahmen werden fortgefithrt — sowohl auf Ebene der zustdndigen
Generaldirektionen als auch innerhalb der EACEA: Aktenpriifungen,
Uberwachungsbesuche entsprechend einer festgelegten Uberwachungsstrategie, klare
Berichterstattungsanforderungen in den mit den Beglinstigten geschlossenen
Finanzhilfevereinbarungen, Auftaktsitzungen mit neuen Beglinstigten, Moglichkeit
der Kiirzung von Finanzhilfen bei Nichtvorlage von Ergebnissen oder
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Nichteinhaltung bestimmter Finanzierungsbedingungen (z. B. in Verbindung mit der
Kommunikation).

Ausgeschlossene Beglinstigte werden in der Datenbank des Fritherkennungs- und
Ausschlusssystems (EDES) erfasst und die Fille werden vom OLAF und der
Europdischen Staatsanwaltschaft (EUStA) weiterverfolgt.
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3. GESCHATZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES
VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
3.1. Betroffene Rubrik(en) des Mehrjihrigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)
im Haushaltsplan
e Neu zu schaffende Haushaltslinien
In der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjihrigen Finanzrahmens und der
Haushaltslinien.
Haushaltslinie Aﬁ;tg:}jzn Beitrage
Rubrik des
Mehrjahrig von
en von I?andidaten von andere
Finanzrahm | \ymmer GM/NGM EFTA- landern. und ar'ldefen zweckgebundene
ens Léndern potenzielle | Drittlinde Einnahmen
n m
Kandidaten
06 01 02  Unterstiitzungsausgaben  fiir JA/NEI JA/NEI
2 AgoraBU* NGM N JA/NEIN N JA/NEIN
2 06 03 01 Kreatives Europa — Kultur GM JA/IL\IEI JA/NEIN JA/ISIEI JA/NEIN
2 | 060302 MEDIA+ am | ATF | aamen | AP e
2 | 060303 CERV+ am | AU ameN | AT jaNeN
DE Is DE




1d

4d !
wd wd wd wd wd wd wd wd uodunjyez q
ouyde :UOAB
wid wd wd wd wd wd wd wd uaSumyporydio A HEPA £0 £0 £0 90 a 7
EQ EQ EQ EQ EQ EQ EQ EQ EDMQ—ZQNN HMOMQOEHNNHmmHQOQM
wd wd wd wd wd wd wd wd uogunjyorydio A pun aqeyIa [, sydsnerjowsd 7o €0 €0 90 -uoAe(g i
wd wd wd wd wd wd wd wd EDMQ—ZQNN 9L\ pun HDWH—.@M— pun QDQQMHQWM—H—M—
wd wd wd wd wd wd wd wd uoSumyordio A )Yy “Sunj[AISYdIA[D [0 €0 €0 90 ‘U0ARQ i
wd wd wd wd wd wd wd wd (00) uodun[yez
3 + arur[sjfeysne
09%°0 AIHD €0 €0 90 SrtuIfsyeysney
¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ‘ ©n uoSumydIFdiop
€65 ¢ 69G0 | 0SSO | 1€S0 [CISO |¥6¥ 0 | LLY O
wd wd wd wd wd wd wd wd Q) uagun[yez
@ woSunyordiop +VIAHIA C0 €0 90 Stul[sjjeysney
b61°€ 9050 | 68%°0 | TLVO | S0 | 6€°0 | vTro | 60v0 | o
wd wd wd wd wd wd wd wd (®7) uogunjyez
S @ Iy — edoinyg s9AneATY [ €0 90 SMUI[S}[eysney
13 ¢ ¢ 13 13 ¢ < e udsunjydl 2]
96L°T $8T°0 | SLTO | S9T°0 | 9sT0 | L¥T0 | 8€T0 |ogTo| 7 HPHERA
[PBIA 2a3RIdO
LINVSAOSNI reocT £€07 €07 1€0T 0€0T 6C0C 870C
P€07-870C JAIN Iger Iger Iger Iger Iger Iger Iger
4 sudwyraZugul, UISLIYeLIYaA Sop qriqny

(uarpEIsewIZO €) N “OTA Ul

EQNQWNNQN\%\ﬁum U2]opa1YISGDAIA WP SNV [N ['['C°€

113110U9q [INIA UoATRIOdO USPUIF[0F AP UIPIOM dANBNIU] JIP/SE[YISIOA U I [X] —

Iwml

[P U2a1v.12do 21p fND UDSUNYAINSNY UIIZIDYISIS 1P A2GN JYI1542G))

[PVIAl 1P Jne STL[YISI0 A SIP UASUMIIMSNY I[[PIZUBUL )Z)BYISID)

"1310Uq [INTA UAATIBIXO QUIY USPIIM JANBIIU] JIP/Fe[YISIOA Udp N [] —

2/1.ZS @yoesyoniqg

1€
e



1d . 1d

"puIs 18q3nJI9A 9110S-IpadD (N g USSISRYISUID JOP JNB AP UIPIIM IFL[YOSUBIOA UISOSPIUYISYIIN( UIP NZ Udqesuy Jop o3e[punin) J3p Jne 93][0S JIBPIq[ONIA 1o
-3unyosI0  OPIIP ‘FUNYISIO]
apjaaIpul ‘(UaruI -yg 9SI[eWI0A) NH JOP USWYBUYRIA “MZ( UdWWEIZ0ld UOA SUNIYnyydIn( Jop Sunzimsidu ) Jnz udqedsny pun J[IH SANBHISIUIWPE JOPO/pun YISIuyYdI |,

44

oy
6¢

(uopparsiewnizoq ¢) YNH "OIA Ul

("sa8sur
uogunyyez suuwyeIZUBULY
0 0 0 0 0 0 0 0 = 'sa3sul WSLIYELIYIN SIp # MTAANY 9P Iyun LIAVSTISNI PHIA
uoSumyorpydiop)
(3 (3 (3 (4 (3 (4 (3 €, A ....... V
MIN
8LV OLT 689°8¢ | TLI'8E | SS9°8E | 6£9'8€ | £79°8E | 809'8€ | £6S 8¢ [ LINVSTOSNI
886°01 619T [ 2091 | sss1T [69s‘T |€ssT |8esT | €zst uaqessnes3unjjemIo A A3nsuog o
06¥°6ST 0L0°LE | 0LO°LE | 0LO°LE | OLOLE | OLO°LE | OLOLE | OLOLE Uoqe3sne[euosia e
LINVSADSNI | peoz | €c0z | zeoz | 1€0z | ogoz | 6z0T | 8zot
1414 <LSOL/LIOANDI/ODOVHE> AOD
_ -8707 YA Iyer el Igef Iyer Iger e Iger
(woqeIs[ewIzoq €) YN "OIA Ul
1,UOqESNESTUNI[BMID A y suwyrIZueul,] WISLIYRLIYITA Sap qriqny
wd wd wd wd wd wd wd wd €+Q7+e= uogunjyez
2868 09€‘L | €LE'L | 89¢C°L |€cC’L | 08LL |BELL | 660°L
g+qr+el= | UBumyorydiop LINVSTOSNI PN
wd wd wd wd wd wd wd wd (€) Nge103y
Iy uoqedsnes3unzimsiolun 70 10 90 SUIs)eysney
opec]ONTWSTUNI[BMID A OUIZUBULJ SWWIRISOI] 1OYISIIZads I10juIunsaq uonejo( 1op sny

/125 ayoesyoniqg - 66 -



1d

o 1d
",,(9)[91Z[oZUI " "UQqALIYOSAq 7" ¢" [ NIUYOSqY Ul AT &
“(*MSN IARWO[IUAGRNS ANEQI3 ‘UUIPMISYISNEISNY 3P [YBZ g 'Z) USPIoM JYIIGID AP ‘USFUMISIdISUSL(] pun 49Ja1[a3 a1p ‘apnpoid puts sindinQ o
mding -
mding -
mdingQ -

T epl INCTHIZTHZNIA

u

u3)so [yezy u W u nuw u W u nuw u nuw u nuw u nuw RINO N
N N N N N N N
JIWEBSAn) | Wesdn) | IS0y pnlw; 9JS0Y| W 9)S0Y pnlun 9)S0Y| W 9JS0Y| W 9JS0Y| W LINO W NIuyos MV
yoanq
uqosue
SLNdLNO sding
un a1
LINVSEOSNI (9°7 syors) UASNFUId Ud[edS d1o)TOM 1€02 0€0? 6202 8207 punopiz
ANIq UASUNHIMSNY USpUIONEpUE IOFUR] 10g ger Iyef Iyef Iyef

(uappIsTeUIZO €) AN "0 Ul ‘udSumyprdIo A 1y [ONIN

‘[Sunupiosoas3unisioT] sajey sop pun sjudwefred uoyosiedoiny sop [ XX X] (NH) Sunupiord A I3p gewoF udIojeyIpu]

UQWIBSUISWAT Uop UdYoaxdsjus swwer3o1d SISAIP ASSIUGITIH pun 3LIYISII0] 19p Junydemiaq() JIp Iy UdIojesIpuIsiuqagdsy pun -ndinQ aigq ()
(U2.4MUDIY A2IDAJUDZIP [ID.] WL UD]JNYNZSND JYI1U) PAIM JAD1ZUDULS UJIIIIN U2AD.ADdO J1ud 42D INAINQ) 42)ZIDYISID)  '7°7°€
wd wd wd wd wd md wd wd B — SuduIyRIZURUI ]
U3 LIy B[IYSIA SOp
pSiq I NI 9Ny
wd wd wd wd wd wd wd wd uoSunyyorydio A udp J)un
LINVSTOISNI PHIA
LINVSTOSNI yeoc €607 (4114 1€0¢ 0€0¢ 6707 8707
143114
-8707 YA Tef e[ Tyef Tuef Tye( yef e(

IO@I

2/1.ZS @yoesyoniqg



1d

61

LINVSEOSNI

¢IN
[91Z[oZuIy INJ SWWNSUIYISIMZ

mding -

“CCIN TAIZTAZNIA

[ "IN [SIZ[oZulq INJ SWWNSUIYISIMZ

/125 ayoesyoniqg

I—\©I

1d



1d

0¢C

(31977 Jne 9)9)SUIPIY pun ANuwiedq) Ud[PISUL[d o

1d

pe0c €07 0T 1€0T 0€0¢ 670¢ 870¢
TILLIN ALOTTIIAAAL
Iyef Iyef Iyef Iyef Iyef Iyef Iyef
(VZA) uaruappainbppiazjjo ur Sunzjpyog
JDYSNDL] U2]opPaIYISGDLoA WP SND JAIIZUDUL] [ 'f°C°€
:13110Udq [RUOSIdJ IPUIF[0) SEP PIIM JANBIIU] AIP/FL[YISIOA Udp INJ [X] —
"131)0Ud(Q [RUOSId UIdY PIIM dANRNIU] AIP/SB[YISIOA Udp INJ [ —
.\&S@NQNQ:Q%&NQ A2]Z]DYOSIL) rl€
LINVSTOSNI
P ITIGNY 9P qeyI9gne JWWNSUIYISING,

‘urd wrd wrd wrd wrd wrd wrd wrd uoqegsnessunjjemio A 931suU0S
wrrd urd wrd urd urd urd urd urd uoqegsne[euosIod
P IINAANY 9P qreypgny

00008LY*0LT 689°8€ 7L9°8E $S9‘8€ 6£9°8€ £€29°8€ 809°8€ €6S°8€ P IR N dWnSusyIsInz
88601 6191 T09°1 G8S°1 695°1 €5S°1 8€S°1 €TS°1 uaqessnes3unjemIa A d31suoS
000006¥°6ST 0LO°LE 0LO°LE 0LO°LE 0LO°LE 0LO°LE 0LO°LE 0LO°LE USQESSNe[BU0SIO]
gy
14X 114 €£0T €0t 1€07 0€0T 6707 870T
LINVSIISNI TILLIN ALOTTIIAAAL
¥€07-820T Iyer Iyer Iyer Iyer Iyer Iyer Iyer _

up]dsyipysnp Ly ua1aparydIsqp.1a wap Snv NN €7

118110Uq [OPTWSTUNI[BMID A UIPUIS[0] JIP UIPIIM JANBNIU] AIP/FL[YISIOA Udp INJ [X] —

"131QUAQ [OPTWSTUNI[BMID A JUIDY UIPIIM JAIBINIU] JIP/FR[YISIOA Udp IN [] —

12N IUSSUNIDMNAD | 21D JD UISUNYAIASHY UD)ZIDYDSIT 1P 42qN JYI1S42G/)

IN@I

£TE

2/1.ZS @yoesyoniqg




Ic ma

0 0 0 0 0 0 0 P QY — (udqaSuE 2)1q) USIUIS)[eYSNEH 23NSUOS

0 0 0 0 0 0 0 (Bunyos1of 932IIP — SNV pun gA)

0 0 0 0 0 0 0 (Sunyosiof a3jeIIpul — SNV pun gA)
uouonesaeg [AA AR 10°%X]

0 0 0 0 0 0 0 - uop Ut — AR AR TOXX

0 0 0 0 0 0 0 LINVSADSNI

¥y

01 ot ot ot ot ot ot 19p qreyrogne — (uaqadue 9)1q) udruIfsy[eysney a31Isuos

0 0 0 0 0 0 0 P quqny — (udqaSuE 2)1q) USIUIS)[eYSNEH 2NSUOS

0 0 0 0 0 0 0 (Sunyosiof 93jaIIp — SNV pun gA)

0 0 0 0 0 0 0 (Sunyosiof A3jeIIpuUl — SNV pun gA)
uouonesaeg o

0 0 0 0 0 0 0 -0 uop ur — [AXAXTOXX]
UQ[A)SISUIQ Sunzymsigyun

0 0 0 0 0 0 0 UQ[RIIUSZ Udp Ul — “UIpy duisijeysney

(usuoneds[oQg
-Ng udp ur adf Pun SNV ‘dQ ‘dA) €0 0 0T

8¢C 8¢ 8¢ 8¢C 8¢C 8¢C 8¢ (uoneiop[eqo[D 19p SNV Pun gA) 10 20 0T

(VZA 1) [eU0SId] SIUINXY o

0 0 0 0 0 0 0 (uaqasue 931q) udruI[S)feYsney 931Suog

0 0 0 0 0 0 0 (Sunyosio,] opyeIIp)

0 0 0 0 0 0 0 (Sunyosio,] ajaarpur)

0 0 0 0 0 0 0 (uouonesop-NA) €0 20 10 0T
a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 (worssiumoy

IO USSUNIOIIS A PUN US[[RISISUSL( A[eNUSZ) 10 20 10 0T

GZ/1¢G ayaesyonuqg -€9-



C mn

PIdNd
re€0cT £€07 (4114 1€0T 0€0¢ 620C 870C
LINVSEOSNI LI pun safensiq
PE0T-820C YA Iyef Iyer Iye[ e[ Iqer Tqer Iye( Iy LINVSTOSNI PHIA

u2130]0UYI3 ] U2]PII31P 11Ul SUDYUIUMUIDSNZ W] UDUOIIISIAUT D1 JND UDSUNYAINSNY Lo SUNZIDYISUIT]  C7'€

[eUOSIoJ SSUINIXF

0)9JSUIIPOQ)IdZ pun djuwedq

:JOINp UD[[OS UIPIdIM 1IYNFO3sne dIp ‘udqedyny 1op Sunqraayosag

IV ‘SNV
01 € ST | ‘dA) [euosiog  souIdlxXg
puajjannz jysIN 197 6¢l uos[aisueld
gunzynjysaayun
dAnRISIUTWIPE
qnqgan anJ Jrursyreysney 3unyasio 19po  YLqny
JIUI) SNE UARIZUBUL N7 | JIUId SN UIIIIZUBULf N7 SN Ud.RIZUvulj N7
UOISSTIIUWIO Y]
J9P UD[[IISISUAI(
«(dsromMswuyeusne) [euosiaadzyesny UJp Sne [eUOS.IdJ
((VZA Ur) [euosiod s91310udq S3e[yosIoA Sop Sunuymjyoin(g 1p Ing
(1144 (1144 02z (1144 02z 02z 02z LINVSAOSNI
¥ gy
0 0 0 0 0 0 0 10p qreyrogne — (uaqadue 9)1q) udruIlsy[eysney a31Isuos

- 19 - 2/1.ZS @yoesyoniqg



1d

154 ma

Sunmyyoruryg
OpUSIOIZUBUIJOY

14%114 €€07 €07 1€0¢ 0€07 6707 8707
Jwesagsuf
Iyer Jyer Jyer Iyer Jyer Iyer Jyer
(uaprersrewnza( ¢) YN "OUA Ul [PNIA
:JOA LI Y2INp SUNIDIZUBUIJOS] PUAS[0J YIS [ —
*JOA LI YoINp SUNISIZUBUIFO] QUIY JYIIS X —
dATIBNIUT AL(J/IB[YISIOA IO
AONLAT 23D 4310 L°T°€
"Y€02-870C AN USp I Se[YoSIOA WP JIul Jueuly Wi JY)S dANRHIU] dI(]
WY DAZUDUL] UDSLAYDLIYI P UDS1I1DZA2P WP J1Ud J1OYADGUIDAD 4 9°7€
8TITL FOE‘0T FOE‘0T FOE‘0T FOE‘0T FOE01 FOE‘01 _ FOE‘0T _ LIAVSAOSNI
. ] ; ] ‘ . ‘ ‘ ¥ M1AANYA 19p
00S°6S 0058 0058 0058 0058 00S°8 0058 0058 R AT
awwelbold ajjpuonesado
00S°6S 005°8 00S°8 005°8 00S°8 005°8 005°8 00S°8 Iy Bunzynisisyunyyijod
Inz uagebsny-| |
¥ IAANY 9P qeyIagny
879°C1 Y081 Y081 Y081 Y081 Y081 Y081 Y081 ¥ MIAANY dWWNSUIYISIMZ
879°C1 Y081 Y081 Y081 Y081 Y081 Y081 7081 (useyur) usgebsny-| |
GZ/1.2S @ayoesyoniq -G9 -



1d

144

‘u9gednzue ‘udsoys3unqoyIy Iy % (7 Yolsnzqe 'y 'p ‘onau a8enag 21p puls (uaqedqeradonyz 9[[07) U[NIUd3Ig Ud[[OUORIPEI} Udp 19g

1d

144

*(UQUONIBULIOJU] 91}JIOM JOPO [OULIO/APOYIAA IOPUIMIIA USWYBUUIH JIP JNe UdSUNIIMSNY J3p Sun[piuly J9p 19q) uddunsydwuy 931Suos

‘ue uerdsyreysney wi (u)aruruagessny (U)apuajjonaq dIp USWYBUUIH UUIPUNGISNIIMZ ud31Suos Jp InJ IS udqd3 anig

2 L2

y€0T 1yer

€€0T 1Uef

€0T 1uef

1€0T 1yef

0€0T 1yef

670C 1yef

80T 1yef

pyOATIRIIU] JOP/SSR[UOSIOA SO USSUNSIMSNY

[PHIA
opusyels SUNIJIdA
Iz ayefsyreysneyq
opuojney sep g

:QIuIUAMIRUUIg

(uopaIstewIZa( €) YNH OTA Ul

"puIs JoupI033NZ USIUI[USQETSNY UJWIWIISI] USWYBUUI OIP O Uk IS Udqas3 anig []

uodwyeuuIg uoLqn JIp Jne ]

[onIuua3Ig A1p Jne 7]

Jemz pun ‘sne udWyeuuly 9Ip JNe YIIS PIIM dANBIIU] d1(/SeIYOSIOA Jod [] —

"Sne uduWIyBUUIH JIP JNE JYIIU OIS PIIM dAIRNIU] I(/3e[YdSIOA 10( [X] —

uowIyRUUIH JIp Jne UdSUNYIIMSNY 9)ZIBYosen)  ¢'¢

I@@I

LNV SHDSNI
Funiorzueuryoy|

2/1.ZS @yoesyoniqg



1d

194

1d

“SumeIsazYnI0d “UOISSIWWOY | Funpyormuy AIMOS ask[eue
‘uaBunsQY AN SIVALRRERLIEN R | oyostedomng | o Sunqoagrousteq [] pundiomypog | 9 1AMV~ TIT1endey
gumaomog
‘Gunyoemroqn- pun y3nsundag
Sunuynjyoinpuweisord ‘UIMUASBATINOXY
udje( ‘Sumye1sagnIod ‘uoISSIIIoY| [*] asA[eue J ogeisyong
‘uo3unsoT Jrensig Az so3ude] oyosiedomy | - pun Sungoyroudjeq [] Suniopioq | S [OYIMY  — Il [ondey]
BuniEMag a13nsundog
udreq Sunyoemioqn- pun “:Eécowm\.ﬁsm@xm [ oskjeuv 9 aqeysyong
. Suniynyyoinpuwer3od . : - pun FunqoyIduAIR(] APBISIOA [OINp
uagdunsQT S[eNsIa 5 UOISSIUOT e [PV = qTendey
unyeIsadynIog oerpuniduapye Iop SunidssaqioA [ ]
oyostedoinyg
NZIMso3ud e
"UOPIOM 1I9SSOQIOA SWIWBITOIJ
9131sun3og ‘udpIOUAY | SOp 9SSIUQASIq JOp SuMIdIGIdA Q1P
udogunsQT oeN3Iq SumIaIqIo A | S[RUONBU  ‘UOISSIWWIOY | pun JONIEQIYDIS JIp ‘Sunyoeunuuesdg 01 [V — A [oudey]
oyostedoiny | Ip YOoINPOM  ‘UD[[IISPBIUO WRISOI]
yoinp yone []
Sunj[eMIdAJJ[IYZUBUL ] q3nsundag swwer3old
ua3unsQY A[eNSI( | JpjIIp ul ‘UOISSIWWOY] | sop  Suniyryyomng I9p 19q  J[IH [T [V — TA [ondey]
Suniynyyoinpuwer3od oyosiedoiny | oAReNSIUIWPE  pun  JUISIUYdR], []
1NV IPUIJA1IdQ

AU 13)2UPI033Id(gN

udLI039)e JIS JIPO JUIJJ0.1) SUNIIPIOJUY JIP SUNQIIIYISI sun.ap.oju
I 113 | JNE USIYRLID A m:?-.«?-h:«« hwmu :HPM_ plojuy .op qIYIsIg plojuy
ZUBAJ[IY J3[BIISIP UOA UISUNIIPIOJUY Iv
HIMAdSY A'TV.LIOId i 4

/125 ayoesyoniqg -19-



1d

9¢

1d

‘u9)e(] QUAJJO 1qN JIUIIYOY JOP W FueUIF WI JOUIdJ 1Y) INPYdLy 3l (OADSJ) SUNUpIOIdAPUNID-ZINYISUIB(] JOp JW Juepyulg
Wil SAIP IS[OJID ‘(JOWYIU[I], “{ Z) UIPIdM JIIIQIBIIA UdJB(] dUdF0Zzoquauosidd UUdA| “d13ajensudie( udyosiedornd 1op jrwr Juepulyg
Wl udje(] UOA SunzZinN USWEBSUIOWIS UAIYIIS pun JIIEqPUIMIIAIIPAIA 183[1qeIddOoIdju] JOp UdUdIpP SSB[YISIOA SOp uddunwuunsdg a1

PULS/IST ADGUIDADA 2132IDAISUDID( UYISIDA04ND AP J1U (UD)SUNLIPAOfUY dIP ULD[21MUL DIS ULIIND]AT

a15w.psuq uYISIdoana 4ap 1wl J1244D QU113 4

swweI301d SIp udwyey
Wl UQ[[ISSSUNIYNJyoIn( JJ[[e uUduequUIlR pun SjuLINHd

(Sunup1010AS3UNMISIO]
XXXX-X202)

(wojeany ‘NH) SUNUPIOIdIA
Jaqeisyong

9[9[y pun J aqeisyong
G [nry — I11 [ondey]

9 agejsyong

P [90IY — 1 [ondey]

01 190V — A [ondey

[OBU UQ)BILIOLIJ PUN JOWYSUJIA ],
11 [V — [A [ondey] 9reysney ‘uouonesiue3i) ‘IJopue]

pfoid

(pudpjoaynz s[rey) uoneqy1zadg J9po/pun paepuels

(ud)3unadpaojuy

udje( I9p MV

UUODYIf1ZodS/SPADPUDIS UDPUDSUDYUIUUDSNZ JIUDP A2]]D PUN UDID(] UDISSDf12 AP SUNGI2AYISDE dUIdUIZ]]

uje( Ty
gumaomog
‘Sunyoemioqn- pun y3nsundag
uoje(] | Sunuynjyomnpwwer3orq ‘UIMUASRATINOXY [*] sprepue)S JowESUIOWSI J ogeisyong
-89 - GZ/12S /ydesyoniqg



1d

LT

1d

XXX [Py XXX [y JusweIEg 2 oqusiond melorg
pun (SunyoemIdqp)) pun (SunyoemIdqp)) soyostedomsy b 191y — 1 [ondey [OBU UQ)BILIOLI]
XXX [Py . XXX [P0V UOISSIIIOY] pun Ewio::ok
[SunupIoroAs3unisIa| :[SunupioroAs3un)sio| T ud[[IsP[eIu Jeysney
- . _ . Ol 1BV — A [ondeyy | .
XXXX-X20¢] (woyemy | XXXX-X¢0¢] (wojemyg NOYYPINUSJ(Q) | OqWWeISoI] UdUONEsIUe3IO
‘NH) SunupIoIdA ‘Ng) SunupiordA ajarg | ‘3nsundog | [ [V — [A [ondey] ‘Topue]
NPIsHRIq
(pudyyo.ynz yosnejsneude( [ ISueydud uageq udje( Ap
s[rey) I syney Udp JINJ JISQ[SNy JIP JAP ANV | JIP ‘AN VY (ud)3unadpaojuy udje( J3p MYy
dwo.nsuNeq
“JYOBWAS YOI[3UBINZ [B1I0J S[BIIUIZ SBP
Ioqn dwweI301d IOp 9SSIUqISI JIp pun SUISIdT AP JQN USUONBULIOJU] UOA Zudiedsuel], J1p jne Snzog ul [SunupIoidASIumso]
S918Yy Sop pun syudwered uoydsredoinyg sop [ XXX] (NA) Sunupioid A 1op uddunuwiunsag udp jw Juepulg Wl pun Jouydzagyne
appalord 19p SNYAZSUIQIT UIP 19qN UIFL[IAJU() UIP UI UIPIdIM UB(] dL(] H[AISASIAYIIS Udje(] UdIeq3njIoA Suniynjyoinpuwer3ord
IOp uowyey WI JIOp JIONIBqPUOMIOAIOPAIA\  pun  JIONIRQS[OJOANONY OIP USpPIOM  duolaIdqsuonyy dwwnseq Ing  (¢p)

IS

2122.4dSJUD SPADPUDIS UIYOY PUN PULS ADGPUINLIALIPIIN puUn [aqD.12d0.423ul Yo SUDSNZ UDqpUIffny uaip( audffpyosasd nau aim ‘21 ULINDAT

"UQ[[AISIBIUOWLBIS01]
UOA [[ONJUSAD QJIMOS UIYOLIOGSSN[YISqy ‘UdIe[nuiIojsenuy sne uowwels udje oI ‘UdJe(] UAIBQSNIOA SunIynjyoInpuueIsord
Iop uowyey WI IOp JIONIBQPUOMIOAIOPIIAN PuUn JIONIBQI[OJIOANONY OIp Inj oFe[punin) JIp USP[Iq SPILOqUSe(] UQIIYILIdTUI I

IPANM Jn.1da3 uagn(y Louapuvy.Loa
SUnpuamadaL)12,4 AP 110YYI1SO 1P UAD[IMUL PUN IPANM JSYIISYONLDG SUNSSDLAT] UISYDWUID AP ZIDSPUNLL) AP ULDfI1MUI DI UADIND]AT

gunssepr] udSIBWUI JIP Z)ESPUNID) WP JIW JIDLIBQUIII A

"UQUUOY UIPIIM I[[1S9T
3un3nyo A Iz SUNPUOMIDAINIOAN INZ UJ[[IIS USYDIJJUSJJO JOPO UIPUIYISIO Ude( duddozaquouosidd jyoru 901101301336 ojuead[ar ep

/125 ayoesyoniqg - 69 -




1d

8¢

1d

pun uazjasuro
ZUd3I[U]
aydIpsuny u
S[[BJuoUqa393 P | oIssruwoy| swweidord (u
pIm Jepue)SSuOISSTWWOS] e} Sop ass1uqadig 01 [V | 9)uuopne[dsSumoiqid A
woed A1 // yw uepuig wy | yosredoing Iop SunIdIqIA — A oudey | —z "IN SunsQT orensiq
"uyoedq d
1Zu11da310S10 A
sep 1oqep
pun uozjosuro
ZUdSI[[U]
ayoIpsuny u
S[[eFuQUAqa393 p | oIssuwoy 3 SuneMIdAJJIYZUBUL ]
piim Jepue)SSUOISSIWUWO] 9 | UM[BMIDAJJ[IYZUBUIL] [1 [y OPJRIIP INJ WIoje[d
wopeld S1d /I nuw Jueppuig wy | yosigdoinyg MPpIg —IA 1oNdey | — 1IN SunsQT o[endiq
(pudjja.unz
sTrey) ZIBNYIISHINII] I (IISLIYEMIT NS uduonyung (
WISO[OUYI], | M IBGPUIMIIAIIPIAIA I YIIsuesny sSipug)sny UIQILIYISISZI0A us)Sunsopaoyuy aunso rensiq
DI 9IP PIIAM I PIIM WIRgOIMUY SN
UOA Z)esury
wsunsQ AN CF
3u [Sunup1oIoAs3unsSIo
nyje)sIAyOLIquIeI30l XXXX-X707] (woyemyg
J31gew[o3aY ‘NHd) SunuploId A
‘(uoguniainjeayg ‘(uogunioinjeayg uorun J aqeisyong 9 [y
opuAYdI[gYONI pun opuOI[ONI pun uayosiedoinyg pun J ogeisyong
WOLIdGSSUNIYNIYOINC) | IYOLIAQSSUNIYNIYOIN(T) 10p 18y G [V — 11 [ondey]
-0L- GZ/12s syoesyoniqg



6C ma

Sumyeyury a1p voIsstwwoy Ayosiedoinyg arp pam I3 UOA SunzinN Jop 12¢g Sunup1042 -y
(1eqpuomue
NNIEQUIDIIA 1P SUNINNELIY s[Iey) MnIod 3ydsyIzads.i0)yas Japo/pun ypijodiesiq

(W9)w10}))e[dSSUN)PIQIIA — ¢ IN SunsgQ’| o[eIsI(q

/] a3ysuog
Nrepug I pun 10)S3un3ng sappiisip sayoayulsy
Nrepug syar?

"udle(q udAYdIadso3
pun ug)sseyId JunupIoId A JOSAIP OO9M7Z JIp InJ I9p Junjpueyoqg
QUDINEIIA PUN JBNZNUAYINY BIISIU] YIOYIYIIS 1P UOISSIUIUO]

oyosredoany a1p 191S1[AYBMIS 629/910T (NH) SUNUPIOId A JOP 19PBYISIqU) N2y 12Y21542947) Anf udaryny-:q
"UQ[[91SIAYDIS FUNUPIOIIA-T Iop

Sumyeyury a1p voIsstwwoy Ayosiedoinyg a1p pam 3 UOA SunzinN Jop g Sunup1042 -y

(1eqpuomue

NNIEQUIDIIA 1P SUNINNELIY s[Iey) MnIod 3ydsyIzads.i0)yas 1apo/pun ypijodiesiq

SUN)[EMIIAJY[IYZUBUL] 9PIIp INJ WIA0JIEe[J — | AN sunsQ’] o[eisiq

uayoeaq d
1Zu11d2310S10 A
Sep 1oqep

/125 ayoesyoniqg - 1L



1d

0¢

1d

(puajyonnz syrey) | (puajjonnz sirey)
uedioy IOV (puogonnz s[yey)
JIYIIPYIISSNBIOA | IPUISIIIQ NZ UOISSTWIWOY] 3P J[[0Y (u)Suniap.aojuy JwyBUYBIA 1P SUNQR.IYISAYG
dunzjydsuwi) I[eI3IP d1P JINJ UdWYBUGeWS3UNZIN)SI)U) Sp
HIepuy
Sunpiomaqsipiigniadoapuy VA 4
// a3ysuog
nrepug IWI pun 10}s3unSng sajpisip sayoayulzy
Hiepuy sydare

"uoje(q uoayd1dso3

pun ud)sseyId JUNUPIOId A IISAIP 90IM7Z 1P INJ JOp Sunjpueyog
QUDI[NBIIAA PUN JBNZNUIYINY JBILIZAIU] IOYIOYIIS IP UOISSIWWOY
ayostedoiny a1p 19ISIYEMIT 69/9107 (NH) SUNUPIOId A JP JOPLYISdquU)

110Y42Yy2184294L) 4nf uawyvy-1 g

"UQ[[9ISIOYOIS SUNUPIOIIA-TI 1P

INNI

2/1.ZS @yoesyoniqg



	Vorblatt 250968-0.pdf�
	Unterrichtung
	Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des Programms "AgoraEU" für den Zeitraum 2028-2034 und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 2021/692 und (EU) 2021/818

	521-25-text.pdf�
	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	• Gründe und Ziele des Vorschlags
	• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich
	• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen
	Kohärenz mit politischen Maßnahmen zur Unterstützung der Menschen, zur Stärkung unserer Gesellschaften und unseres Sozialmodells
	Kohärenz mit der Politik im Bereich der Justiz
	Kohärenz mit der Politik für den Binnenmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit
	Kohärenz mit der Politik für ein „Europa in der Welt“


	2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT
	• Rechtsgrundlage
	• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit)
	• Verhältnismäßigkeit
	• Wahl des Instruments

	3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG
	• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften
	• Konsultation der Interessenträger
	• Einholung und Nutzung von Expertenwissen
	• Folgenabschätzung
	• Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung
	• Grundrechte

	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. WEITERE ANGABEN
	• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und Berichterstattungsmodalitäten
	• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags

	1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative
	1.2. Politikbereich(e)
	1.3. Ziel(e)
	1.3.1. Allgemeine(s) Ziel(e)
	1.3.2. Einzelziel(e)
	1.3.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen
	1.3.4. Leistungsindikatoren

	1.4. Der Vorschlag/Die Initiative betrifft
	1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative
	1.5.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschließlich einer detaillierten Zeitleiste für die Durchführung der Initiative
	1.5.2. Mehrwert aufgrund des Tätigwerdens der EU (kann sich aus unterschiedlichen Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, größere Wirksamkeit oder Komplementarität). Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Ausdr...
	1.5.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene Erkenntnisse
	1.5.4. Vereinbarkeit mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen sowie mögliche Synergieeffekte mit anderen geeigneten Instrumenten
	1.5.5. Bewertung der verschiedenen verfügbaren Finanzierungsoptionen, einschließlich der Möglichkeiten für eine Umschichtung

	-  1.6. Laufzeit der vorgeschlagenen Maßnahme/der Initiative und Dauer der finanziellen Auswirkungen
	1.7. Vorgeschlagene Haushaltsvollzugsart(en)

	2. VERWALTUNGSMAẞNAHMEN
	2.1. Überwachung und Berichterstattung
	2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)
	2.2.1. Begründung der Haushaltsvollzugsart(en), des Durchführungsmechanismus/der Durchführungsmechanismen für die Finanzierung, der Zahlungsmodalitäten und der Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen
	2.2.2. Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Eindämmung eingerichteten System(en) der internen Kontrolle
	2.2.3. Schätzung und Begründung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhältnis zwischen den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie Bewertung des erwarteten Ausmaßes des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim Abschluss)

	2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten

	3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	3.1. Betroffene Rubrik(en) des Mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n) im Haushaltsplan
	3.2. Geschätzte finanzielle Auswirkungen des Vorschlags auf die Mittel
	3.2.1. Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die operativen Mittel
	3.2.1.1. Mittel aus dem verabschiedeten Haushaltsplan
	3.2.2. Geschätzter Output, der mit operativen Mitteln finanziert wird (nicht auszufüllen im Fall dezentraler Agenturen)
	3.2.3. Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
	3.2.3.1. Mittel aus dem verabschiedeten Haushaltsplan
	3.2.4. Geschätzter Personalbedarf
	3.2.4.1. Finanziert aus dem verabschiedeten Haushalt
	3.2.5. Einschätzung der Auswirkungen auf die Investitionen im Zusammenhang mit digitalen Technologien
	3.2.6. Vereinbarkeit mit dem derzeitigen Mehrjährigen Finanzrahmen
	3.2.7. Beiträge Dritter

	3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen

	4. Digitale Aspekte
	4.1. Anforderungen von digitaler Relevanz
	4.2. Daten
	4.3. Digitale Lösungen
	4.4. Interoperabilitätsbewertung
	4.5. Unterstützungsmaßnahmen für die digitale Umsetzung



